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gese den Ausgegeben. Inbhalt. eeGelle.Lista Silict.

1873. 1874.
31. Dechr. 24. Januar. Mtegierunge·Bekannimachung,Aannderungen desPostees·

1874 lemento vom 30. November 1671 be 1 1

2. Jonuar. 24. Januar. 2 die Aufhebung des Ktillschweigenden Pfandrechts
Mobilien und die persönlichen Vorzuzortchie imLonk urse b 1 10

3. Januar. 24. Januar. die — der Gländiger im Conkurse
beir. 1 11

4. Januar. 24. Januar. Snn 6 5 wee des Diensteinkommens der Volks-. ttr. l 14
26. Januar. 7. Märg. a#4huhehrr der nochung. die Aufhebung der mit dem

Prehen gihume Weimar bestandenen Uebereinkunft
wegen der in Giimine l und Polizei-entersuchungen er-Se- aden Kosten 27. Februar 1662 beir 2 17

29. Janugr. 7. März. Nezitrunge,ze rn. 8 Fepelng ver #aus-haltplanes auf dasJahr1 betr. . 2 1816. Februar. 7. März. Gesetz, die benrrichtungeiner Strbest nr beir. 2 20
25. Februar. 7. Mäcz. Regierungsverordnung, den Modus der Jagdverpach-

tungen betr. 2 23
26. Februaor. 7. März. —Ne- die Abänderung des- 8. 4 der

Aus uuagveroronung zum #erund# und Hypetheken-geset e vom 27. Februar 1873 bet 2 24

27. Februar. 7. März. Consistorial-Verkorintgachung. gurschenn 0 gunns
herrlichen Verordnung vom 25. Jan 6847,Alter der Schuspflichligkelt der gel 2 24

28. Februar. Märg. Verordnung, eine hutheniische Pokbbere ber Bestim·
mung in F. 110nul 2des Gesetzes vom 27. Bebmar

1873, die Grund= und Oypethelenhücher und das45polhefenwesen betr. 2 26
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3. Maãrtz. 7. Mäöcgz. Palent. die a das Zahr 1674 zu" enpiichtende Einkom.
mensteuer 2 276. März. 7. März.Reglern *— 4— Imachung, die Ertheilung der Rechte
kaur jurlstischen Person an die Willwen= und Wailen-de

19. Märg: 2Zlu. Mai.N ierungs·Bekanntmachung, die Baar zahm . der
—— 146 usgefährten Branntwein 3 29

1. April. 21. Mal. Re *Z Wh vom 1. pril 4, deneegfall dee Erfordernisses der Lrauerlauhnißschein:
bei Verheirathung ESchischt ro Norwegischer
Staatoangehöriger im Reichsgebieie betr. 3 29

7. Mai. 21. Mai. eln 8nung, die Einrichtung und abnahme
mungen beir. 3 808. Mai. 21. Mai. nrnrn Pu die Asbewahrung leicht brennba-

barer giofferenlen beir. 8 85
6. Juni. 22. August. LE machung, die Errichtung einer wei-

hausseegelderhebesselle zu Frourcuth betr 4 37
9. Juli. 22. August. eererdnng, die Einsbrung der Peichi. Mort- a8rechn 4aug betr.

12. Äugust. 22. August. egierungs.nschee die 2ushebung. der mit demKoönigreiche Sachsen zut. eex Uebereinkunft wegen
ver in Criminal= und Poli giuntersachungen erwachsen .den Kosten vom 10./18. Nür 1854 4 39

13. August. 22. August. regierunge-Velenntmachung, die EW7 der Recht ·
kssttksunfltlchmPensianekasßkslledtkLein-, Zeug·und Wollenweber zu Spea beir. 4 40

10. Sepibr. 26. Septbr. hi zur Regierungsverordnung vom 25. Februar1870, den Gewerbebelrieb im Umberzlehen 2c. belr. 5 41
14. Septbr. 26. Septbr. Re gerpagtvererhuung die weilere Ausführung des Ge-"½ B. August 1870, dle isnh beir. 41
22. Septbr. 26. Seplbr. ebiungenrsmun kelchentrranporte 5 42
24. Sepibr. 26. Septbr. Gonsitortalserordaung, den Besuchvv.elungen Seilen der schulpflichtigen *t . 5 45
25. Sepibr. 26. Sepibr. Regierungs. en dennchm die Entheilun 1 RechieFiernianisildilchenPersonan den mit dem 4

in zu All, und Neugommla, Kurtschou, Joghaus,
Prräilchn, hobie und Rilschareulh verbundenen Frauen-
lerbefiscus. 5 46

2. Novdr.. Decbr. Npiewage.turennahunh-.dienach Aursühen veRelchsmarkrechnung im Hürstemhume Rcuß6.
Lrliung treienden Chaussee, und Hricchngewiarih 6 4

17. Deebr. 31. Decbr. rs einen Nachltag zuzudem Gesehe vom 25. Sn
| 1871, die Blloung eines LandeSausschusses beir 7 55
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Gesetzsammlung
für

das Fürstenthum Reuß älterer Linie.
Eusgegeben deden4Januar 1874

&amp;K#. 4

vom 31. Deebr. 1873,
egierun des geee vom 30. November 1871

tressend
Nachstehende „Abänderungen des Poslreglemenis vom 30. November 1871* werden

in Gemäßheit §. 50 des Gesebes über das Postwesen des Deutschen Reichs vom 28. Ok.
b 1871 (Neichsgesetzblatt S. 347) öffentlichenandurch zur

t.
Greiz, den 31. December 1873

Kenntniß ge-

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
sel.

Merz.

Berlin, den 23. December 1873.

Abänderungen des Post-Reglements
vom 30. November 1871.

Das unterm 30. November 1671 erlaffene pohrgolnen erfährt einzelne Ab-
änderungen, welche auf Grund der Verichriften im 5 "esees ber das Post-
wesen dee Deutschen Reichs vom 28. October 1871 N#edstcher hareentune werden.

Im 3. Die „Außenseite- der Postsendungen betreffend, erhält der letzte
Sat unter l. folgende Fassung:

Wegen der weiler zulässigen Angaben bei Pest. areaen, Postkarten, Waaren-
proben und bfb— siehe 88. 1, 16 und 18

3 t folgende Fassunder yageisenng. muß eine innx-x (Post-Packetadresse) in der von der VesgleW* *3 vorgeschriebenen Form beigegeben sein.
1



II. Formulare zu Post-Packetadressen können bei allen Pofkanstalten bezogen werden.
III. Formulare, welche das Publikum auf eigene Kosten sich herstellen läßt, müssen

in Größe, Farbe, Format, Stärke und Steisheit des Papiers, sowie im Vordruck mit den
von der Post gelieferten Formulsaren genau übereinstimmen.

. Wegen Ausfüllung des Formulars sind die auf demselben vorgedruckten „Be-

nertungen über den Gebrauch der Post-Packekadressen“ zu beachten.
. Der Coupon der Posl-Packetadresse kann vom Absender zu schriftlichen oder

gucen c. tchelungen benutzt und vom Empfänger abgekrennt werden.
VI. Die Post-Packetadresse muß bei der Aushändigung des Packels an die Post-

anstalt bz. an den bestellenden Boten zurückgegeben werden.
. Der8. 5, „Erfordernisse eines Begleitbrieses· betreffend, fällt fort.

Der §. erhält folgende Fassun
Mebrer . Zu einer Begleitadresse können zwar wehrere Poackte gehören, jedoch nicht zu-

aczete 1 el. Fleich Packete mit und solche ohne Werthangabe.
ner— II. Gehören mehrere Packete mit Werthangabe zu einer Adresse, so muß auf

derselben der enh * jeden Packels besonders nsrgiten„Bczeichnung“ betreffend, erhält der * l. solgende Fassung:
di- eee (Signatur) eines Packets muß die wesentlichen Angaben der

Adresse lute so daß nöthigenfalls das Packet auch ohne die Begleitadresse bestellt
werden kann. 6

6. Im 6 6, „Werkhangabe“ betreffend, erhält der AbsatzI.folgende Basung:Wenn der Werth einer Sendung angegeben werden soll, so muß derselbe
Briesen auf der Adresse, und bei anderen Eenbnseen sowohl auf der Begleitadresse, als
auf dem dazugehörigen Packete bei der Signatur, ersichtlich gemacht werden.

. Im §F. 14, „Postkarten“ betreffend, erhält der lezte Satz im Absatz I. fol-
gende Fassung:

Die Formulare können auch zu Signaturen für Packete verwendet werden.

Im §. 17, „Recommandirte Sendungen“ betreffend, erhält Absatz I. fol-
gende Fassung:I. Briefe, posteal, Drucksachen und Waarenproben, sowie Packete ohne Werth-

angabe, können unter Necommandation abgesandt werden und müssen in diesem Falle
von dem Absender mit der Bezeichnung „Recommandirt" versehen werden; bei Packeten
ohne Werthangabe muß diese Bezeichuung auf der Begleitadresse und auf dem Packete
angegeben sein. Die Wirkung der Recommandation in Bezug auf die Garantie erstreckt
sich in diesem Falle stets nur auf das Packet und nicht zugleich auch auf die Begleit-
adresse.

9. Im §. 20, die „ostvorschußsendungen“ betreffend, erhält der Absat III.
folgende Fassun

III. Sendungen, auf *mv ein Postvorschuß haflet, müssen auf der Adresse den
Vorschußbetrag mit den Wort

„Vorscnß von ... . . . .. . . . . ... . . . . . .. "“.
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sowie den Namen und die Wohnung des Absenders enthalten. Die Angabe des Vor-
schußbetrages hat in der Regel in der Thalerwährung zu erfolgen, kann jedoch auch in
Gulden stattfinden, wo diese Währung landedblich ist. Die Thaler= oder Guldensumme
muß in zuhlen und in Buchstaben ausgedrückt sein0. In demselben Paragraphen erhalten die beiden letzten Säte im Absatz VI.

folgende Fassung:Eine Verlchchsen muß spätestens 7 Tage nach dem Eingange der Postanstalt
am Aufgabeorte zurückgesandt werden, wenn sie innerhalb dieser Heist nicht eingelest wird.

Dieses git unh ven Vorschußsendungen mit dem Vermerk „poste restanen §. 21, die „Postmandate" betreffend, tritt am Schluß des Absat XIV.
8 l ender Passus“hinzu:

Wünscht der 5rnrender, daß die Weitersendung an eine zur Aufnahme des Wechsel-

brausten befugte Person geschieht, so genügt der Vermerk: „Sofort zum Protest“, ohnedaß es der namentlichen Bezeichnung einer solchen Person bedar. Mit der Weitergabe
des Vostmandat und dessen Anlagen an den betreffenden Notar, Gerichtsvollzieher cc.

ist die Obliegenheit der Postverwallung erfüllt. Die Protestkosten hat der Absender un-
mittelbar an den Erheber des Protestes zu entrichten.

12. In arn Paragraphen treten am Schlusse als Absätze XVI. und
XVI. 4en ubseibenn von Postmandaten ist gestattet, auf der Adreßseite des

Mandatsormulars das Datum desjenigen Tages anzugeben, an welchem die Einziehung
des Betrages von dem Adressaten erfolgen soll. Für die Bestimmungs-Postanstalt ist
dann dieser Termin bezüglich der Vorzeigung des Postmandats bei dem Adressaten maß-
gebend.

XVII. Dem Belieben der Absender bleibt es ferner überlassen, dem Postmandate

Leih das ausgefüllte Postamweisungs-Formular behuse Uebermittelung des eingezogenenetrages an ihre Adresse beizufügen. In der Postanweisung darf solchen Falls nur derr-
jenige Betrag der Forderung angegeben werden, welcher nach Abzug der Postamweisungs-
Gebühr übrig bleibt

13. Im g. 22, „Durch Expressen zu bestellende Sendungen“ betreffend, er-
halt der lebte Saß im Absab III. folgende Fassung

Bei Briefen mit Wertbangabe von mehr als 50 Linrn oder 871# Gulden
erstreckt sich die Verpflichtung der Poslverwallung zur expressen Bestellung in die Woh-
nung des Adressaten nur auf den Ablieferungsschein und bei allen Packetsendungen im
Gewichte von mehr als 5 Pfund nur auf die Begleitadresse bz. den etwaigen Ablieferungs-

*

14. .r denselben Paragrapben erhält der erste Satz im Absatz V. folgende
ung:

V. Auf Jriin der Absender kann jedoch die expreise Bestellung von Post-
sendungen, welche einer Postanstalt von weiterher zugehenund nach einem anderen Posl-
orte gerichtet sind, stattfinden, wenn die Entfernung zwischen den beiden Postanstalten nicht
über fünfzehn Kilometer beträgt.

1.



15. Im §. 30, „Zuräcksorderung von Poslsendungen durch den Absender“
betressend, erhält der Absatz VI. folgende Fassung:

VI. Ist die Sendung noch nicht abgegangen, so wird von der Postanstalt das

Franco bei 1 sssabe des Couverks bz. der Begleitadresse erstattet.Im §. 33, den „Umfang der Verbindlichkeit der Postverwaltung in An-

sehung der Destellung K.“ betreffend, erhalten die Punkte 5) und 6) imlbsa I. folgende Fassun5) auf Begleitadressen zu orölkulichn Packeten
6) auf Ablieferungsscheiue (Post.Packetadressen) über Sendungen mit Werthan-

gabe und iber recommandirte Packete.
7. In demselben Paragraphen erhält der Absatßz II. folgende Fassung:iu. Soweit die Postverwaltung die Bestellung nicht übernimmt, müssen Briefe

mit Werthangabe, Packete mit Werthangabe, sowie recommandirte Packete und ferner die
Geldbeträge auf Grund des Ablieserungsscheins (der Post. Packetadresse, der Postanweisung),
hewöhnliche Packete dagegen auf Grund der behändigten Begleitadresse, von der Post
abgeholt werden.

18. Im F. 35, „An wen die Fubrhein geschehen muß" betreffend, erhält dererste Sah im Absatz III. folgende Fassung:
III. Wird der Mdressat oder dessen nach den vorstehenden Beslimmungen legi-

timirter Bevollmächtigter in seiner Wohnung nicht angetroffen, oder wird dem Briefträger
oder Boten der Zutritt zu ihm nicht gestattet, so erfolgt die Bestellung

der gewöhnlichen Briefe, Postkarten, Drucksachen und Waarenproben, sowie der
Begleitadressen zu gewöhnlichen Packeten (§. 33 Absatz I.) bz. der Packete selbst

an einen Haue-- oder Comptoirbeamten, ein erwachsenco Familienglied oder sonstigen An-

gehörigen besr an einen Dienstboten des Mdressaten bz. des Bevollmächtigten desselben.
9. In demselben Poragrabhen. im Absat IV. tritt hinter „4) Ablieferungs-eine 2c.“ als5) hiuzu:

5) Dostehadetadreen zu recommandirten Packeten und zu Packeten mit Werth-
angabe (s. 23 Absat0. In nnen Paragraphen erhält Absat V. folgende Fassung:

V. . Bestellung recommandirter Sendungen darf nur gegen Empfangobekenntniß
geschehen, und hat der Adressat bz. dessen Bevollmächtigter zu diesem Behufe der
lieferungsschein bz. die auf der Rückseite der Post. Packeladresse vorgedruckte Quittung zu
unterschreiben.

21. In demselben Paragraphen erhält der Absah VII. folgenden Zusatz:
Die an Kranke in öffentlichen Krankenanstalten gerichteten Postsendungen dürfen

an den Vorstand der Krankenanstalt behändigt werden, sofern dem Briesträger oder
Voten der Zutritt zu dem Kranken nach der Nalur der Krankheit nicht gestattet werden
kann.

22. Im §. 87, die „Berechtigung des Adressaten zur Abholung. der Briefe 2c."betreffend, erhalten die Absätze III. und V. folgende Fassung
III. Insoweit die Postverwaltung die Bestellung von Packeten aynchWerrhangebe,
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oder von reomanbirten Packeten, oder von Sendungen mit Werthangabe oder von
baaren Geldbeträgen zu Postanweisungen übernommen hat, sind bezüglich der Bestellunga) die gewehenchen und recommandirten Packele, sowie die Packete mit Werthangabe

und die dazu gehörigen Begleitadressen, sowie etwaige Ablieferungsscheine,
5) die Briefe mit Werthangabe nebst den dazu gehörigen Ablieferungsscheinen,
TD) die Postanweisungen nebst den dazu gehörigen Geldbeträgen

je als eine zusammengehörige Sendung anzusehen.
Bei recommandirten Briesen und Briefen mit Werthangabe wird zunächst

nur der Ablieferungsschein, bei gewöhnlichen und recommandirten Packeten, sowie bei
Packeten mit Werthangabe zunächst nur die Begleitadresse bz. der etwaige Ablieserungs-
schein an den Abholer verabfolgt. Bei Postanweisungen wird zunächst uur die Postan-

weisung # den Betrag dem Abholer ausgehändigt.
In F. 38. erhalten das Marginal sowie die Absätze I. bis III. folgende
Fassung:

I. Die Aushändigung der gewöhnlichen Packete, soweit dieselben dem Adressaten **
nicht in die Wohnung bestellt werden, erfolgt während der Dienststunden in der Post= digung der
anstalt an denjenigen, welcher sich zur Aholung meldet und die zu dem Packete gcherige ekabe.
Vegleitadresse zurückgiebt. dlguag

II. Recommandirte Sendungen und Sendungen mit Werthangabe, ferner bei Post. ht#ssen un
anweisungen die auszuzahlenden Geldbeträge werden, insofern die Abholung von der Post der #e,
erfolgt, an denjenigen ausgehäudigt, welcher der Postanstalt den mit dem Namen des eruel! "r

Empfangsberechtigten unterschriebenen Ablieferungsschein, die zite Post-Packetadressetg -
oder bz. die (unterschriebent Postamweisung überbringt und aushän rage.III. Eine Unlersuchung über die Aechtheil der kra bri des elwa hinzu-
gefügten Siegels unter dem Ablieferungsscheine u. s. w., sowie eine weitere Prüfung
der Legitimation deojenigen, welcher diesen Schein er die Begleitadresse überbringt,

liegt ber Postanstalt nach §. 49 des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reichs
nicht ob.

24. Im §F. 40, die „Behandlung unbestellbarer Postsendungen am Bestimmungs-
orte“ betreffend, erhält der Saß unter 4) im Absat I. folgende Fassung:

4) wenn es sich um eine Sendung mit Postvorschuß handelt, auch wenn sie mit
„poste restante" bezeichnet ist, und die Sendung nicht innerhalb 7 Tage nach ihrer
Ankunft am Bestimmungsorte eingelöst wird;

25. In demselben Paragraphen erhalten die Absähe II. und IV. folgende
Fassung:

II. Bevor in dem Falle zu 1 eine mit einer Begleitadresse versehene Sendung
beshalb als unbestellbar angesehen wird, weil mehrere dem Adressaten gleichbenannte Per-
sonen im Orte sich befinden und der wirkliche Adressat nicht sicher zu entscheiden ist, muß
die Begleitadresse nach dem Aufgabeorte zurückgesandt werden, um den Absender, wenn
derselbe auf Grund der Vegleitadresse ermiltelt werden kann, zur näheren Bezeichnung
des Adressaten zu veranlassen.



IV. In allen vorgedachten Fällen ist der Grund der Zurücksendung oder ein-
tretendenfalls, daß und weshalb die Veräußerung erfolgt sei, auf der Begleitadresse zu
vermerken.

26. In demselben Paragraphen kommt Absatz VI. in Wegfall.
27. Im F. 41, die „Behandlung unbestellbarer Postsendungen am Aufgabe=

orte“ betreffend, erhält der Absah 1IV. folgende Fassung:
IV. Wird der Absender ermiltelt, verweigert derselbe aber die Annahme oder

läßt innerhalb 14 Tage nach Behändigung der Begleitadresse oder des Ablieferungs-
scheins oder der Postanweisung die Sendung bz. den Geldbetrag nicht abholen, so können
die Gegenstände zum Besten der Poslarmen= oder Unterstützungskasse verkanft werden.

28. Im §. 42, die „Entrichtung des Portos und der sonstigen Gebühren“
betreffend, erhalten die Absähe III. und VIII. folgende Fassung:

III. Ist das Franco am Abgangsorte zu niedrig erhoben und berechnet worden,
so wird das tarifmäßige Ergänzungo-Porto vom Adressaten erhoben. Der Adressat kann
in solchem Jalle, und wenn die Sendung nicht aus fremdem Postgebiele herrührt, die

Ausfolgung derselben ohne Portozahlung verlangen, insofern er den Absender namhaft
macht und bgz. das Convert oder eine Abschrift davon zurückzunehmen gestattet. Der
fehlende Bekrag wird alsdann vom Absender eingezogen.

VIII. Hat der Adressat die Sendung angenommen, so ist er, sofern in Vor-
stehendem nicht ein Anderes bestimmt ist, zur Entrichlung des Portos und der Gebühren
verpflichtet, und kann sich davon durch spätere Rückgabe der Sendung nicht befreien.
Die Staatsbehörden sind jedoch befugt, auch nach erfolgter Annahme und Eröffnung

vortepsicchtiger Sendungen, die Briescouverto zu dem Zwecke an die Poslanstalt zurücck-zugeben, das Porto von dem Absender nachlräglich einzuziehen, bz. bei Packeten die Post-
anstalt dieserhalb schriftlich zu requiriren.

5. Im F. 44, die „Estafettenbeförderung“ betreffend, erhält der Absah XIV.
folgende Fassung:

XIV. Bei Estafekten nach Orlen unter fünfzehn RKilometern erfolgt die Ve-
rechnung der tarifmäßigen Gebühren nach denselben Grundsätzen, welche bezüglich der
Extraposten #c. nach Orten unter fünfzehn Kilometern im F. 590 vorgeschrieben sind.

30. In demselben Paragraphen erhält der erste Satz im Absat XV. folgende
assung:XV. WMäschthrer Absender einer Estafette, welche nur bis zur nächsten Station

oder nach einem Orte geht, der ohne Pferdewechsel erreicht werden kann, die Rückbe-
förderung der Antwort durch den Postillon, welcher die Estafette überbracht hat, so ist
dieses zulässig, wenn der Poslillon den Rückritt innerhalb sechs Stunden nach seiner An-

kunft antrelen kann, . zwischen der Ankunft und dem Michit mindestens eine Ruhe-zeit von der Dauer der einfachen Beförderungofrist gewährtwird
61. In demselben Paragraphen kommen das Morginal unter g) und der zu

demselben gehörige Absatz XIX., die „Verechnung der Bruchmeilen und
der Bruchpfennige“ betreffend, in Wegfall.
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32. Im F. 48, die „Grundsätze der Personengeld-'Erhebung bekreffend, erhält
der Absatz I. solgende Fassung:

I. Das Personengeld wird erhoben, entweder
#) nach der von dem Reisenden mit der Post zurückzulegenden Entfernung, unter

Amwendung des für den Cours pro Kilometer angeordneten Sayes oder
b) nach dem für einen bestimmten Cours augcordneten Localsatze.

33. In demselben Paragraphen erhält der Absah IV. folgende Fassung:
IV. Für Plätze, welche bei einer Postanstalt zur Reise bis zu einem zwischen zwei

Stalionen auf dem Course gelegenen Orte (Zwischenorte) genommen werden, kommt,
gleichviel ob sich in diesem Zwischenorte eine Yostanstalt befindet oder nicht, das Ver-
sonengeld nach der wirklich zuruückzulegenden Kilometerzahl, alo Minimum jedoch der Be-
trag von 3 Sgr. bz. 11 Kr. zur Erhebung.

34. Im §S. 53, das „Uoberfrachtperto und die Versicherungsgebühr" betreffend,
erhalt der Absa ll. folgende Fassung:

II. Für das Mehrgewicht des Reisegepäcks ist bei der Einlieserung Ueberfracht-
porto zu entrichten. Dasselbe beträgt, nach Maßgabe derjenigen Entfernung, welche der
Personengeld-Erhekung zum Grunde gelegt wird, für jedes Kilogramm oder den über-
schießenden Theil eines Kilogramms:

bei Beförderungen bis 75 Kilometer ½ Sgr., als Minimum 2½ Sgr.;
2) bei Beförderungen über 75 Kilometer 1.Sgr., als Minimum 5 Ver3

35. Im §. 59, die „Zahlungssätze bei Extrapost- und Courierbeförderungen
betreffend, erhalten die Absätze I. und II. felgende Fassung:

I. An Vergülung für die Pferde ist pre Kilometer 4 zahlen:
für ein GEriravosspserd ............ Sgr.für ein Conrierpferd; 2½

II. Das Wagengeld beträgt ohne Unterschied der Gatiung des Wagens oder
Schlitteus pro Kilometer 1 Sgr.

36. In demselben Paragraphen erhalten die Absähe XIV., XV., XVI., XVIN.
nnd XXVII. folgende Fassung:

Das Vostilunstriuche zutrss ohne Unterschied der Bespannung für jedenPostillon J den Kilometer1Sgr.
XV. Unentgeltlich hergegebene Mehrbespannung kommt bei Berechnung des Chaufsee-

geldes nicht in Betracht.
XVI. Extrapostreisende, die sich am Bestimmungsorte ihrer Reise nicht ber sechs

Stunden aufhalten. haben, wenn sie mit den auf der Tourreise benutzten Pferden bz.
Wagen einer Station die Rückfahrt bis zu dieser Stalion bewirken wollen, und sich vor

br Absahrt darüber erklären, für die Rückfahrt nur die Hälfte der nach den Sätzen unker
b. c undg sich ergebenden Beträge zu entrichten, als Minimum jedoch für die ganze

dann die Wofte für eine Tourbeförderung von 15 Kilometern.
VIlI. Zwischen der Ankunft und dem Antritt der Rückfahrt muß den Pferdeneine Arin. mindestens von der Dauer der einfachen Beförderungsfrist gewährt werden.



XXVIl. Benutzt ein im Orte befindlicher Reisender die bestellten Exkrapostpferde
nicht, so hat derselbe, wenn die Abbeslellung vor der Anspannung erfolgt, keine Entschä-
digung, wenn dagegen die Pferde zur Zeit der Abbestellung bereits angespannt waren,

den Ietrag. des reglementsmäßigen Extrapost 2c., Wagen= und Trinkgeldes für fün
Kilometer, sowie die ganze Wagenmeistergebühr als Entschädigung zu entrichten.

37. In demselben Paragraphen erhält der erste Sah im Absatz XXK. *
gende Fassung:

XXX. Für die Beförderung der Reisenden wird erhoben:
1) das reglementsmäßige Extrapost= 2c., Wagen= und Trinkgeld,
a) wenn die Entfernung von einem Pferdewechsel zum anderen mehr als 15 Kilo-

meter beträgt, nach der wirklichen Entfernung,
b) wenn solche weniger alo 15 Kilometer beträgt, nach dem Satze für 15 Kilomecter,

2) die einfache Wagenmeistergebühr, welche von der Postanstalt am Stations-Ab-
hangsorte der Extrapost zu berechnen ist.

38. In demselben Paragraphen erhalten das Marginal zuter n) und die Ab-sätze XXXII. und XXXIII. folgende dassun
easehen XXXNI. Ertraposten rc. nach Orten unter 15 Kilonuiern. weren die Gebühren
unter 2 aii für eine Enifernung. von 15 Kilometern erhoben.

lomelt XXNXII. Wenn die Reise an einem Orte endigt, welcher nicht über 10 Kilometer
hinter oder seilwärts einer Station liegt, so hat der Reisende nicht nöthig, auf der letzten
Poslstation die Pferde zu wechselu, vielmehr müssen ihm auf der vorletzten Station die
Pferde gleich bis zum Bestimmungsorte gegen Entrichtung der reglementsmäßigen Sätze
für die wirkliche Entsernung, jedoch mindestens für 15 Kilomcter, gegeben werden.

XXNlll. Geht die Fahrt von einer Station bz. von einem Eisenbahn-Halte-
punkte ab und über eine Station hinaus, welche nicht über 10 Kilometer vom Abfahrts-
orte entfernt liegt, so kann über diese Stalion ohne Pferdewechsel ebenfalls gegen Ent-
richtung der reglementsmäßigen Sätze für die wirkliche Entfernung, jedoch mindestens
für 15 Kilomeker, hinausgefahren werden.

39. In demselben Paragraphen erhält das Marginal unter p) und der dazu
gehörige Absah XXXIV. folgende Fassung:

28 un XXXNIV. Wegen Umrechnung der Beträge an Ertrapost. 2c. Gebühren in den
E¶Oebiet mit anderer, als r Thaler- und Silbergroschen-Währung gelten die Vor-
n schriften im5 44 Absah XXIm 8. 63 Sit der erste Saß im Absatz V. folgende Fassung:

W" (nootägt der zurückzulegende Weg nicht über 20 Kilomeker, so darf der
Postillon ohne Verlangen des Reisenden unterwegeo suich auh

In der Anlage zu F. 43 des Post.Reglements, teen Relinn der Tarifbe=

kimngen treten folgende Aenderungen ein:
du S. VIl. aahälte err het SaW, das Porto für Vorschußfendungenbetreffend, folgendeAn Porto für Verschchsendemgon sind zu erheben:
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a) Vorschußbriefe (Postkarten, Drucksachen und Waarenproben), ohne Unter-
#schied des Gewi

auf Entfernungen bis 10 geographische Meilen einschließlich 2 Sgr bz. 7 Kr.,
auf alle weiteren Entfernunen 4
Für zmfranirt Postvorschußbriefe wird ein Portozuschlag von 1 Sar. bz. 3 K.
erhoben
Bei porkopflichtigen Dienstsachen findet diehn zusaln nicht statt.

b) sir erchusc das betreffende Porto für das et.. XII. erhält der Absatz unter B das Expaßtestelgel nach dem
I Sn 8 betreffend, folgende- Haffung:

b) wenn die Bestellung im siuee der Postanstalt erfolgt, für jede
Sendung pro Klomete 1 Sgr. bz. 312 Kr., im Ganzen jedoch nicht unter4 Sgr. i#n Kr. für jede —ie bei E des zu erhebenden Gesammtbetrages sich etva ergebenden

uc sind auf volle Kreuzer abzurunden.Im §S. XIV., die „Nachsendung" betreffend, erhält der erste Satz folgende
FassFür.020. Packete, für nachzusendende Briefe mit Werchingese und für

nachzusendende Briefe mit Postvorschuß wird das Porko und bz. auchdie Versicherungs.

wetühr von beigan. zu Bestimmungsort zugeschlaßen; der Portozuschlag von
1 Sgr. win scbochof z die Nachsendung nicht erhoben «§ XV die»N-Ick1cndnng« betreffutd crhaltsdekckstesahfolgende

Fassun :Für ,oivI Packete, für zuruchinsendende. Briefe mit Werthangabe und
für zurückzusendende Briefe mit Postvorschuß ist das Porto bz. auch die Versicherungs-
gebühr für die Hin-und für die Rücksendung zu entrichlen; der Porkozuschlag von 1 Sgr.

wird jeboh fir die Rücksendung nicht erhoben.em §. XIX., den Verkauf von Formularen zu Postkarten rc. betreffend,erhält das u- und der letzte Sat folgende Fassung
Verkauf vonFormulare zu Post-Packetadressen, zu hesnhn kene zu Postbehändigungs- Petaul,v

scheinen können bei den Yostanstalten zum Preise von 1½ für 5 Slück bezogenzuLollieilen.
werden. zu Postanwei-

gna en, zuosi · Packel·
adressen, zu
PDer Reichskanzler.

Fürst v. Biemarck.
zm

nen
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2. Gesetz vom 2. Januar 1874,
die Aufhebung des stilschweigenden Pfandrechts an Mobilien und die per-

sönlichen Vorzugsrechte im Conkurse
bekreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden älterer
Linie souveruner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc.

verordnen mit Zusimmun des Landtags was folgt:

Ein stillschweigendes Pfandrecht soll, nachdem bezüglich der Grundstücke wegen Auf-
hebung desselben bereits durch die Bestimmungen im Abschnitt IV sub II des Gesetzes,
die Grund= und Hypothekenbücher und das Hypothekenwesen betreffend, das Erforder-
liche verfügt worden ist, künftighin auch an Mobilien und Forderungen nicht mehr
bestehen, selbstverständlich jedoch unbeschadet der Bestimmungen des Deutschen Handels-
geseybuchs in Betreff der durch dasselbe zu Gunsten gewisser Forderungen eingeführten#rsehlichen Specialpfandrechte.

Anstatt der aufgehobenen stilschweidencen Pfandrechte soll in Conkursen folgenden
Glãubigen ein Vorzugorecht vor den chirographarischen Gläubigern zustehen:

I) der Ehefrau am Vermögen des Ehemannes, hinsichtlich desjenigen von ihr cin-
hebrachten Vermögens, worüber sie sich nicht die freie Verfügung vorbehalten hat,

2) den Kindern am Vermögen der Eltern wegen der Ansprüche, die ihnen gegen die
Eltern in Ansehung der von denselben vermöge der väterlichen Gewalt und
nalürlichen Vormundschaft zu besorgenden Verwaltung ihres Vermögens zustehen,

3) den Bevormundeten am Vermögen der Vormünder wegen dessen, was dieselben
in Folge der geführten Vormundschaft zu vertreten haben,

4) dem Staats= und Kammerfiskus, den Kirchen, Gemeinden, ingleichen den mit
juristischer Persönlichkeit versehenen Vermögensmassen, sowie den öffentlichen
Unterrichtsanstalten, öffentlichen Besserungs-, Versorgungs- und Unterstützungs-
anstalten am Vermögen der Verwalter, der Einnehmer, Kasse= und Rechnungs-
beamten wegen der aus der Geschäftsführung derselben entstandenen Forderungen.

Die vorstehend angegebenen (Gläubiger theilen die auf die Klasse dieser persöonlich be-
vorzugten Gläubiger kommende Summe, dafern dieselbe zu ihrer vollsländigen Bezahlung
nicht zureicht, nach dem Verhaälktnisse ihrer. Forderungen.

Die zuvorgedachten Vorzugsrechte gehen auch auf die Erben und Cessionarien der
Berechtigten über, fallen aber weg, wenn seit der Beendigung des heliuiseo zwischenGläubiger und Schuldner, aus dem sie herrühren, 2 Jahre verflossen sind.

Mit den Hauptstämmen, werden auch die Kosten und dreijährige vor Eröffnung
des Conkursco, bezüglich vor erhobener Klage fällig gewesene Zinsen an der bevorzugten
Sielle berücksichtigt. Die noch früher betagten Zinsen werden eberso wie die Haupt-
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stämme, soweit dieselben als bevorzugte nicht berücksichtigt werden können, wie gewöhnliche
chirographarische Forderungen betrachtet.

3.

Hiernächst soll dem Verpachter undVermiether wegen des rücksländigen Pacht- oder
Miethziuses ein Zurückbehallungsrech! an den in dem Pacht= oder Miethgrundstücke er-
zeugten Früchlen, bezüglich an den in dasselbeeingebrachten Mobilien des Abmiethers
auf so lange zustehen, als diese Gegenstände in dem verpachteten Grundstücke vorhanden

4.
Unsere Landesregierung wird den Zeitpunkt, zu welchem das Gesenz in Wirksamkeit

treten soll, festseten. Auf Conkurse, welche vor diesem Zeitpunkte eröffnet werden, leidet
dasselbe keine Anwendung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrist und Vordruckung Unseres
hrößeren Regierungssiegels.

. geben Greiz, den 2. Januar 1874.

¶ 8) Heinrich IX.
O. Meusel.

3. Gesetz vom 3. Jannar 1874,
die Rangordnung der Gläubiger im Conkurse

belreffend.
Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden älterer
Linic sonveräuer Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc.
haben es für nöthig gehalten, die Bestimmungen über die Rangordnung der Gläubiger
im Conkurse einer Rcvision zu unterwerfen und verordnen in dieser Beziehung mit
Zustimmung des Landtags was folgt:

Zunächst soll es bei den Bestimmungen des Publikandum vom 14. Februar 1814,
5. 1 und5,der geselichen Bererduung vom 24. December 1845, 88. 15 und 16,des Gesetes ## 9. Mai 1857, §F. 14 und der gesetzlichen Verrroning vom 10. Inni
1857 wegen Vorausabzugs * allgemeinen Conkurokosten, gewisser öffentlicher Abgaben
und Gesälle und der laufenden und rückständigen ordentlichen und außerordeutlichen Bei-
träge, welche die Mitglieder des hierländischen Brandversicherungsvereins zur Brandkasse
schulden, von der gesammten Conkurzmasse bewenden, jedoch mit der Maßgabe, daß mitAusnahme des Falles, wenn es in Verfolg eines Conkursprozesses im Lauf desselben zur
Verwaltung von Immobilien des Gemeinschuldners durch den Gütervertreter oder beson.
dere Curatoren gekommen ist, welcheufalls die bezüglichen zugleich im Interesse der Im-

mobiliargläubiger aufgewandten Verwaltungskosten einschließlich etwa krrichu Ver-



12

sicherungöprämien vom Erlõse der Innedilien vorweg mit in Abzug gelaugen, lediglichdie durch die Bestimmungen in §F. 110des Gesebes Betreffs der Grund= und Hypotheken-
bücher und deb Hypethelenwesens gerroffenen Kosten, Abgaben und Gefälle von der aus
den Immobilien gebildcten Masse vorweg abgezogen werden, während alle sonst im Con-
lurse entstehenden Kosten, die sich nicht auf etwa gebildete besondere Massen aus Anlaß
ihrer GEusehung auoschließlich oder pro #uta verlheilen und ale sonstigen Abgaben ledig-lichaus der Mobiliarmasse durch Veransgabung zu decken sind

Ien Uebrigen sollen künftighin die im Conkurse zur Anmeldung Oelangenden For-
derungen in 4 HKlassen eingelheilt und in folgender Weise locirt werden.

Erste Klasse.
Absolut privilegirte Forderungen.

1) Das viedlohn, d. i. die Forderung derjeuigen Personen, welche wesentlich in
des Schuldners Dieusten und in seinem Brode gewesen sind, oder an dessen Statt ein
Kostgeld bekommen haben, jedoch nur wegen der Rückslände auf die 3 letzten Jahre vor
des Schuldners Tod oder vor entstandenem Conkurse,

2) die Kosten des Begräbnisses und der lehten Krankheit des Schuldners.
Die in dieser Klasse genannten, ausschließlich in dieselbe gehörigen Forderungen ge-

langen unter antheiliger, pro rata der bezüglichen Werthe erfolgender Befriedigung der-
selben ano dem Mobiliarvermögen des Gemeinschuldners und etwaigen Specialmassen und
den nach Befriedigung der Hypothekarier etwa frei gebliebenen Immobiliarerlöse in der

voraufgeführten Reihenfolge zur Fershtie. lagDurch Hypothek 40% Lnd alleirt Forderungen.
Diejenigen Gläubiger, welche aus einem dinglichen Rechte auf Befriedigung aus

bestimmten unbeweglichen Sachen Anspruch haben, werden aus denselben abgesondert
von andern Gläubigern befriedigt. Was von dem Erlöse für eine unbewegliche Sache
nach Befriedigung der Glänbiger, welchen dieselbe haftet, übrig bleibt, fließt zur ge-
meinen Conkursmasse.

Die absonderungsberechtigten Gläubiger verfolgen ihre Anspüche, soweit sie nur aus
den ihnen haflenden unbeweglichen Sachen Befriedigung suchen, gegen den Rechtsvertreter,
unabhängig von dem Verfahren über die zur Befriedigung aus der gemeinen Conkurs-
masse angemeldeten Forderungen.

Doch können sie ihre Forderungen unter den dazu berechtigenden Voraussehungen
zuglein bei der gemeinen Conkursmasse geltend machen.Die Zwangsversteigerung einer unbeweglichen Sache des Gemeinschuldners erfolgt
auf Antrag, zu dessen Stellung der Gütervertreter und jeder Gläubiger berechtigt sind.
Die Verkheilung der Erstehungsgelder an die durch diese Sache gesicherten Gläubiger
heschieht in dem für die Vertheilung der Erstehungogelder nach einer Zwangsversteigerung
außerhalb des Conkurses vorgeschriebenen Verfahren unter 3sichung des Rechtovertretersvor demjenigen Gerichte, in dessen Bezirke die unbewegliche Sache gelegen ist, jedoch mit
Berücksichtigung der durch die im Vorausgehenden wegen Deckung etwaiger Immobiliar=
Verwaltungskosten enthaltenen Beslimmungen bedingten Modifikation.
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Vczüglich der Pfandrechte au Mobilien ist zu unterscheiden zwischen
a) den Faustpsändern, welche den körperlichen Besiz des Pfandobjectes voraussetzen,
b. den Pfändern in Vorderungen, welche bei nicht hypothekarischen Forderungen

nur durch Uebergabe des ausgestellten Schulddokuments entstehen können, und

. dem Hilsopfondrech.Ferner gehört hieher:
#) das Zurcchaltungsrecht. des Verpachters und Vermiethers.

In allen diesen Fällen erhallen die Gläubiger ihre Befriedigung aus den Kauf-
geldern der Pfandobjekte, und zwar, dafern auf eine und dieselbe Sache successio Mehrere
ein Plandrecht erlangt haben sollten, mit Berücksichligung der Ordnung der Zeit.

In den Fällen unter a und d soll es einer Ablieferung der Pfandobjekte an den
Conkurs nicht bedürfen, der Gläubiger vielmehr berechtigt sein, das Pfand selbst zu ver-
kaufen. Doch muß der Verkauf in öffentlicher Versleigerung oder bei Handelswaaren,
die einen Börsen= oder Marktpreis haben, zum laufenden Preise durch eine dazu verpflich-
tete Person geschehen und das Ergebniß dem Concursgericht unter Einreichung der Unter-
lagen angezeigt, beziehentlich der nach Tilgung der Forderung verbleibende Ueberrest da-
hin abgeliefert werden. Die Forderung ist beim Conkurse unter genauer Bezeichnung
der Pfandobjelte, wie jede andere gehörig anzumelden. Wird der Verkauf der Pfand-
objekte Seiten des Gläubigers in einer die Vertheilung der Masse beeinträchtigenden
Weise verzögert, so hat das Conkursgericht dem Gläubiger zur Vornahme des Verkaufs
eine angemessene Frist zu seben, und wenn auch innerhalb dieser der Verkauf nicht er-
folgt, das Pfand zur Conkursmasse einzuziehen.

Dritte Klasse.
Relativ privilegirte Forderungen.

Hieher gehören lediglich die Forderungen der in dem Gesehe vom 2. Januar

d. J., die Aufhebung des külshesetnen, Pandrechts an Mobilien und die persönlichen
Shtrrb im Conkurse betreffend, §. 2 genannten persönlich privilegirtenGlän

erte Klasse.Czsanhernn Foreeruugen.
In dieser Klasse gelangen zur Befriedigung alle auf einem Obligationsverhältnisse

beruhenden Ansprüche, soweit sie nicht einen priorilätischen Platz haben und zwar zunächst
nur der Hauptstamm pro rata und erst nach vollständiger Befriedigung der Hauptstämme,
die Zinsen ebenfalls pro mta

Durch diese Bestimmungen werden die auf einzelne in dem Gewahrsam des Ge-
meinschuldners befindliche Gegenstände etwa geltend zu machenden Vindikations-und
Quasivindikationsansprüche, sowie die den Gläubigern durch die Bestimmungen des Handels-
gesebbuchs der Conkursmasse des Schuldners gegenüber eingeräumten Rechte und die Vor-
Fristen in Art. 120 des Deutschen Handelsgesebuchs nicht berührt.

Auchwird an den Bestimmungen in 5§. 243 ff.des Gesees vom 27. Februar
1873, die Grund= und Hypothekenbücher und das Hypothekenwesen betreffend, wonach
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den flillschweigenden Hypotheken in gewissen Fälie eine Wirkung über den 30. Juni
1674 hinaus eingeräumt worden ist, nichts geändert

Im Uebrigen werden alle mit diesem Gesebe in Widerspruch stehende Bestimmungen
über die Gegenslände desselben hierdurch aufgehoben.

Unsere Landesregierung wird den Zeitpunkt, zu weschem das Gesetz in Wirksamkeit
treten soll, festsehben. Auf Conkurse, welche vor diesem Zeitpunkte eröffnet werden, leidet
dasselbe nicht Amwendung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und vorgedrucktem Fürst-
lichen Insiegel.

Gegeben Greiz, den 3. Januar 1874.

(L. S.) Heinrich IXI.
O. Menufel.

4. Gesetz vom 4. Jan.
die Verbesserung der Diensteinkommens ½ Lolkeschullehrer

Wir Heinrich der Zwei und ZIwanzigste von Gottes Gnaden ülterer
Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc.
haben eine abermalige Erhöhung des Diensteinkommens der Volksschullehrer für nöthig
erachtet und verordnen daher mit Zustimmung des Landtags, was folgt.

Das zu Geldwerth angeschlagene Diensteinkommen eines ständigen Volkoschullehrers
soll mindestens betragen

Aa. in den Stahter neben angemessener freier Wohnung 260 Thlr. (780 Mark).

Wird die freie Wohnung aicht- gewährt, so ist dafür ein Aequivalent von 50 Thlr.(150 Mark) in Greiz und von 40 Thlr. (120 Mark) in Zeulenroda zu gewähren;b. auf dem flachen Lande * * stels zu gewährenden freien Wohnung 230 Thlr.
(690 Mark).

Den Direcktoren städtischer Volksschulen ist, insofern sie mit wirklichen Direktorial-

befugnissen ausgestattete Schulstellen belleioen, neben angemessener freier Wohnung odereinem Aequivalent von 100 Thlr. (300 Mark) ein Einkommen von nicht weniger als
650 Thlr. (1950 Mark) zu gewähren.

Die Bezüge von dem, mit einer Schulstelle verbundenen Kirchendienste dürfen nur
soweit, als sie die Summe von 80 Thlr. (240 Mark) übersteigen, die Holzdeputate nur
soweit, als sie den Bedarf für die, stets den Gemeinden obliegende Schulheizung über-
steigen, in das Einkommen des Lehrers eingerechnet werden.
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8.
DasJahreseinkommen ständigerVolsschullehrer, welche bei zntahlhasten Verhaltendurch ihre Leistungen im Amte vollständig befriedigen, ist durchvon der Schulgemeindezu gewährende Zulagen, bei welchen weder die freie Wohnung, zwoc das Aequivalent

dafür, wohl aber das Einkommen von einem Kirchendienste, insoweit es den Betrag von

80 Thlr. (240 Mark) übersteigt, in Anrechnung kommt, folgendermaßen zu erhöhen:
ä den Städter

nach einer vom Friilt 25. bebendiahre ded Lehrers an in berechnenden Dienstzelt von
 Vahren auf * Thlr. (990 Mark),¾l „ (1140 Mark),1 9 r 20 „ (1290 Mark),

20 „ 4980 „ (1440 Mark),
'b. auf dem Laude:

in den angegebenen 4 Stadien der ebenfalls vom 25. vebensjahre an zu rechnenden
Dieuftzeit eines ständigen Lehrers an Schulen, welche nach 5jährigem Durchschnitte mehr
als 50 Kinder zählen,

ou 255 Thlr. (765 M(840 Mark),
" 0 (0# 5 Markz,

(990 Marh,
während die Gehaltssätze an 00 vonweniger als 50 Kindern

auf 250 tc. (750 Mark)
„" 265 „ (795 Mark),
„ 280 „ (840 Mark),
„ 300 „ 1(900 Mark)

zu - sind.Der Anspruch auf eine Alerszulage geht durch die mit ausreichenden Gründen nicht
unterstühte Ablehnung einer angebotenen einträglicheren Stelle insoweit verloren, als im
Falle der Annahme der lebleren jener Anspruch auggeschlossen sein würde.

F. 3.
Das Schulgeld auf dem Lande und in den niederen Klassen der städtischen Schulen

darf bis auf Zwei Thaler jährlich für Ein Kind festeten t werden, ohne daß es hierzueiner besonderen Genehmigunh Unseres Consistoriums bed
Unter niederen Klassen sind je die drei untersten Kafsen der Schulanstalten zu ver-

tehen! Vevor das Schulgeld auf dem Lande nicht bis auf den Betrag von 1 Thlr. 15 Sgr.
für ein Kind erhöht ist, kann zur Erhebung von Anlagen behufs Aufbringung des Lehrer-

gebalte ncht geschritten werden.Wird durch Festsebung des Schulgelds bis auf 1 Thlr. 15 Sgr. für jedes Kind
der Schulgemeinde der Belrag des Lehrergehalts nicht gedeckt, so ist der zu dem Zwecke
erforderliche Mehrbedarf zur einen Hälfie durch Gemeindeanlagen, zur anderen Hälfte durch
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Steigerung des Schulgeldes bis auf den im erften Alinea gedachten Höchstbetrag, der ohne
Genehmigung des Consistoriums nicht überschritten werden darf, aufzubringen.

Sofern von einer und derselben Familie mehr als zwei Kinder gleichzeitig die Schule
besuchen, ist für jedes folgende Kind in keinem Falle mehr als Ein Thaler Schulgeld
jährlich zu entrichten.

8. 4.
Der Gesetznachtrag vom 30. Januar 1868 und das Geset vom 9. August 1870

werden gusgehoben. Dagegen bewendet es bei den Bestimmungen des Gesetzes vom
7. Mai 1862, insoweit sie nicht mit den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes inWiderspruch stehen, namentlich bei der Bestimmung des §. 5 wegen Unterstützung unver-
mögender Gemeinden aus Landeömitteln.

Gegenwärtiges Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1874 in Kraft.

Diejenigen Lehrer, welchen in Folge desselben ein Anspruch auf Gehalterhöhmgzusteht, haben solchen bei den betreffenden Gemeindevorsländen anzumelden; letzteren liegt
es ob, die zu Berücksichtigung eines solchen Anspruchs erforderliche Weisung an die Schul-

kasse ergehen zu lassen und dafür zu sorgen, daß letztere in den Stand gesetzt werde, die

erhöhte Auchale zu bestreiken.Ergeben sich betreffs angemeldeter Ansprüche Irrungen zwischen den Betheiligten
oder zeigen sich Gemeinden oder deren Vorstände in Befolgung der ihnen nach dirsem Ge-
setze obliegenden Verbindlichkeiten säumig, so hat Unser Consistorium auf desfallsige An-
zeige das Nöthige zu rrörtern und zu verfügen

Urkundlich haben Wir dieses Geset Höchstelgenhändig vollzogen und Unser zürstliches
Insiegel beifügen lassen.

Gegeben Greiz, den 4. Januar 1874.

(L. 8.) Heinrich XXII.
O. Meusel.



Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß älterer Linie.

 .
(Ausgegeben den 7. März 1874.)

i s. Bekannt vom 28. Zanuar 1874,

die arsen der mit dem zith thume Weimar bestandenen Ueber-
einkunft wegen der in Criminal= und“ VoligekUntrfnch ngen erwachsenden

Kosten vom u-Februar 1862

Mit Höhhster Genehmigung ist die zwischen Fürstlicher vandeöregierung und dem
GroßherzoglichSächsischen Staatoministeriuim zu Weimar wegen der in Criminal= und
Polizei-Untersuchungen erwachsenden Kosten unterm 27. Februar 29. März 1862 alge-
schlossene Uebereinkunft wieder ausgehoben worden. Die dieofalls abgegebene Regierungs-

Erklärung. wird nachstehend mit dem Bemerken zur öffenllichen Kenntniß gebracht, daß
Seiten des Großherzoglich Süächsischen Staateministeriums t Weimar eine gleichlautende
Erklärung unterm 13.„diefes Monats abgegeben worden ist.

Greiz, den 28. Jannar 1874.
Fürstlich Reuß-Plauische Laudeeregierung.

Meufel.

Negierungs-Erklärung,die Aufhebung der zwischen der Fürstlich Neufsptansschen ä. L. und der
Großherzoglich Sächsischen Staatsregierung unterm 27. Februar bezulglich
29. März 1862 wegen der in Criminal. und Polizeinntersuchungen er-

wachsenden Kosten abgeschlossenen Uebereinkunft
belreffend.

Die Zurstlich Reuß-Plauische a. v. und die Großherzoglich Sachsische Staat#e#regierung
sfind mit einander nhe . daß die zwischen beiden Regierungen unterm
27. Februar bezüglich 29. März 1362 gelroffene Uebereinkunft in Betreff der in Griminal-
und Polizei= Untersuchungen erwachsenden Kosten als durch die S§. 43 und 46 des Bundes-

3
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gejetzes vom 21. Juni 1869, die Gewährung der Rechtshülfe belreffend, außer Wirksam·
keit gesebt und das erwähnte Bundesgesetz für die Frage der Kostenerstattung in straf-
rechtlichen Requisitionsfällen der beiderseitigen Gerlchtsbehörben ausschließlich als maß.
gebend anzusehen sei. .

Jedoch soll eine Erstattung derjenigen baaren Auslagen, welche bis zum Schluß des
Jahres 1873 durch von Gerichten des einen Staats bei Gerichten des anderen Staats
beantragte Auslieferungen oder Strafvollstreckungen den letzteren erwachsen find, nicht füntt-
finden, rücksichtlich dieser Auslagen vielmehr noch nach Maßgabe der Uebereinkunft vom
27. Februar 29. März 1862 verfahren werden.

Greiz, den 28. Januar 1874. 4

Fülrstlich Rauß-Plaussche Landesregierung." .cuf«c1. Men.

6. Regierungs-Bekanntmachung vom 29. Januar 1874,
die Feststellung des Haushostplanes auf das Jahr 1874etreffend.

Mit Höchster Genehmigung wird der mit
163,298 Thalern

in Einnahme wie in Ausgabe festgestellte Etat der Staats-Einnahmen und Ausgaben
im Fürstenthume Reuß älterer Linie auf das Jahr 1874 nachstehend zur öffenklichen
Kenntniß gebracht.

Greiz, den 29. Jannar 1874. %

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Meusel. Men.

Thlr. Einnahme Thlr. Ausgabe
35187Cnp. 1. Grundsteuer. U 41898 Cap. I. Für Reichszwecke.
50000 Cap. II. Einkommensteuer. 1 1470)C#p. II. Fürdie Landesvertrelung.4200 0. III. Andere direkte Ab- 7846Cap. III. Auf die Geschäftsfüh-

1 « rung der oberen Landes-gaben.
1780 Cap. IV. Privative resp. an. I ehorden.

theilig bezogene in· 1940Cup.IV.AufdasKalasterwesenu.
direkte Steuern. Erhaltung der Grenzen.

21600/Cap. V. Gemeinschaftliche in. 1140 Cap. V. Auf die Finanzverwal-
direkte Steuern. i tung im Allgemeinen.

7556Cap. VI. Bel den obern Lan- 4306|Cnp. VI. Auf Erhebung der direk-
desbehörden erhobene s ten Steuern und Abgang.

i 4965021).Vll.AufEkhcbnaqderin-
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2043|Cap. VII.

27677

8850

506

7074

240

2560

2559

Cap.

Cap.

Cap.

Cap.

Cap.

Cap.

Cup.

Cap.
3267 Cap.

lösehsLummader Einnahme.

Einnahme. Thlr. . Ausgabe.
Sporteln, Strasgelder direlten Steuern und
und Nebeneinnahmen. Abgang
Bei den mittleren und 10688 Cap. VIII. Entschädigungen für
unteren Verwaltungs= weggefallene Zutrabenehörden erhobene und Befreiung
Sporten, Strafgelder 17194 Cap. K. weiinrz,
u. Nebeneinnahmen.

VIII. Bei den Justizbehör — Cap. X. *8 Kapi-
den erhobene Spor-
teln, Strafgelder, und 1300/Cap. XI. Farent Kapi-
Nebeneinnahmen.IX. Von der Straßenver 5875|Cap. KXll. r- die Geschäfts-

waltung. i führung der Mittel,
X. Vom GFrundeigen- und Unterbehörden für

thume. innere Verwaltung.
XI. Zinsen von Außen- 5589Cap. XIII. Auf die Gendarmerie.

tänden 6339CapXIV.Auf den Straßen= und
Xll. Eiggegangen Kapi- Wegebau.1693|Cap. XV. Auf das Medieinal-XIII. ——e Ka- wesen.

pitalien. 30742/Cap. XVI. Auf die Justizverwal=
XIV. ginnahmne. des *“o tung.

Wsionsfonds 2520/Cap.XVII. Für Kirchen. und
XV. Insgemein. I chulzwecke.

XVI. Extraordinair. 7250Cap. XVIII. Pensionen und War-
— tegelder.

6 10Cap. XIX. Untersttzungen an ge·

meitige Anstaltenund Private.
320/Cap. XX. un das Kriegswesen.

1498/Cap. XXI Auf die fiskalischen u.
die zum Staatsdienst
emietheten Gebäude.

2240 Cap.XXll. Insgemein.
5875/Cap.KXIII. Ertraorbinair.

Vergleichung.
163298 Thaler Zumma der Einnahme.
163298 „ ½ ½ Ausgabe.

163299 Summn der Ausgabe.
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7. Gesetz vom 18. Febr. 1874,

die ErrichtungzebieL Handelskammer
Wir HHeinrichder Zwei und Swanzigste von Gottes Gnaden älterer

Linie souveräner Fürst Rcuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,
Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc.

haben die Errichlung einer Handelskammer für nöthig befunden und verordnen deshalb,
mit Zustimmung des Vandtags, was folgt:

Für den Umfang des Fürstenthums Em- eine Handelskammer errichtet, welche ihren
Sib in Greiz hat.

S.2
Die Handelskammer besleht aus neun Mitgliedern, von denen 5 der Stadt Greiz,

3 der Stadt Zeulenroda und 1 dem flachen Lande angehören müssen, und für welche
6 Stellvertreter, 3 von Greiz, 2 von Jeuleuroda, 1 vom flachen Lande, gewählt werden.

Für die Handelskammer sind alle Kaufleute und Fabrikanten flimmberechtigt und
wählbar, welche

a) eine im ee eingelragene Firma besitzen,h) 25 Jahre ,
Ufett nuudqluss l Jahre im Lande ein Geschäft selbstständig besessen oder

mitbesessen haben,
und denen

4) keiner der in §. 56 der bandesverfassung angegebenen Behinderungsgründe
entgegensteht.

Desgleichen sind die Vertreter der ins Handelsregister eingetragenen Handelsnieder-
lassungen des Staats= oder Domanialfiskus, der Gemeinden und Actiengesellschaften, falls
sie den vonstehend unter b und d erwähnten Bedingungen entsprechen, stimmberechtigtund wählbaVon mechreren Theilhabern desselben Geschäfts kann nur Einer Mitglied der Handels-
kammer sein.

. 4.

Die Wahlen sind direkte und erfolgen unter Leitung der Handelskammer. Zu die-
sem Zwecke ist von derselben die nach Ortschaften geirennt zu haltende, innerhalb jeder
Ortschaft alphabetisch zu ordnende Liste der Stimmberechtigten und Wählbaren aufzu-
stellen, vor jeder Neuwahl zu revidiren und resp. zu berichtigen und mindestens 4 Wochen
vor der Wahl in Greiz und Zeulenroda unter Festsetzung einer achttägigen Einwendungs-
frist zu Jedermanns Einsicht auszulegen. Ueber Einwendungen gegen die Wahlliste ent-
scheidet zunächst die Handelskammer, auf eingewendeten Rekurs die Landesregierung. Der
Wahlakt findet in zwei Wahlabtheilungen zu Greiz und zeulenroda gleichzeitig statt.
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Die Greizer Wahlabtheilung umfaßt die Slimmberechtigten der Justizämter Greiz 1
II, die Zeulenrodaer die der Justizämter Zeulenroda und Burgk. Jeder Zchlallteu
steht eine von der Handelskammer zu bildende Wahldeputation vor, bestehend aus einem

Mitgliede der Handelskammer und zwei Stimmberechtigten der Abtheilung.
Für jede Wahlabtheilung ist der Wahltermin mindestens 14 Tage zuvor im Amts-

blatte on einem vielgelesenen Lokalblatte bekannt zu machen. Die Abgabe der Stimmen
erfolgt durch Stimmzeltel, welche entweder an die Wahldeputation persönlich obzugeben
oder bis Abend 6 Uhr des Wahltages mittelst eigenhändig unterzeichneten Schreibens
versiegelt an dieselbe einzusenden sind.

Wahlabtheilung wählt, was die den Städten angehörenden Mitglieder und
Stellvertreter anlangt, für sich. Das dem flachen Lande angehörende Mitglied und dessen
Stellvertreter werden von beiden Wahlabtheilungen gemeinschaftlich gewählt und das Re-
sultat durch die Zusammenstellung der Stimmenergebnisse in beiden Wahlabtheilungen er-
mittelt. Bei den Wahlen eutscheidet relative Stimmenmehrheit.

Dieerste Ausstellung der Liste der Stimmberechtigten und Wählbaren, sowie die
Leitung “ ersten Wahlen erfolgt durch das Landrathsamt.

Die Wahlen erfolgen auf 6 Jahre; alle zwei Jahre scheidet ein Drittheil der Mit-
glieder aus. Die Reihenfolge des Austrikts wird das erste und zweite Mal durch das
Loosbestimmt: die Austretenden sind wieder wählbarIn der Zwischenzeit durch Tod oder Verlust der Wählbarkeit eintretende Vakanzen
werden uurd Einbernsung von Stellvertretern wieder ersetzt.e Wahl kaun nur abgelehnt werden wegen Krankheit, vollendeten 60jährigen
Alters un besonderer Geschäfts= oder Familienverhältnisse.

Ueber die Zulässigkeit der Ablehnungsgründe entscheidet nach Constituirung der
Handelskammer diese selbst, bis dahin das Landrathsamt.

Die öleichen Gründe berechtigen zur Riederlegung des Amts vor Ablauf der Wahl-
perio Ver-. bereits 6 Jahre Mitglied gewesen ist, kann für die nächsten 3 Jahre ohne
Angabe eines Grundes ablehnen.

S. 6
Die Handelskammer wählt ihren Vsiceuden und dessen Stellvertreter aus ihrer

Mitte und einen Sekretair, welcher nicht Ms der Kammer ist und die Staatsprüfungals Jurist bestanden haben muß, je auf 2 JalDer Vorsichende und der Sekretair mässen Pren bleibenden Wohnsitz in Greiz haben.

Die Mitglieder der Handelskammer lungiren unentgeltlich. Auswärtige Mitglieder
haben in Gemäßheit eines von der Kammer selbst zu entwerfenden Regulativs eine Ent-
schädigung für ihren Reiseauswand bei Einberufung zu beanspruchen. Der Kanzleiauf-
wand, etwaiger Sekretairgehalt und die Reisekosten sind von den Stimmberechtigten auf-
zubringen. Die Beitragsquote richtet sich nach der Höhe der Einkommensteuer der Einzelnen,
soweit dieselbe vom Handelsgewerbe erhoben wird. Sofern es zur Erlangung genauer



22

Kenntniß von den Beträgen der einzelnen Ginkommensteuer erforderlich, ist der Vorsitzende
des Landesausschusses oder der künftig an dessen Stelle tretenden Behörde verpflichtet, auf
Requisition des Vorsibenden der Handelskammer an diesen officielle Auskunft über die
definitive Festsetzung der nach dem Einkommensleuergeset in1Frage. kommenden Abgaben
jedes zur Haudelskammer Wahlberechtigten zu ertheilen. Das Nähere über die Aus-
schreibung und Einhebung der Beiträge bestimmt das Regulativ der Handelskammer.
Dieses Regulativ bedarf der Genehmigung der vandesregierung.

Die ausgeschriebenen Beiträge haben die Gigenschaft öffentlicher Abgaben und können
in derselben Weise, wie die Staatssteuern, znetntioish beigetrieben werden.

Die Handelskammer wird durch ihren Boriuenen zusammenberusen. Die Zusammen-
berufung muß erfolgen, wenn die Landesregierung es verlangt oder mindestens ein Drit-
theil der Mitglieder darauf anträgt.

S. 9.
Auf Außenbleiben ohne genügende Entschuldigung kann die Kammer selbst ange-

messene im Regulativ näher zu bestimmend- Didnuigesirasen setzen.
Die Versammlung ist beschlußfähig, r nigsien 5 Mitglieder anwesend sind;

bei Beschlüssen entscheidet die Mehrheit, bei Stimmengleichheit giebt der Vorsitzende den
Ausschlag.

iei der Kammer erfordern im ersten und zweiten Wahlgang absolute, im dritten
relative Stimmenmehrheit.

¾“Die Sitzungen der Handelskammer but — bekannt zu machen und haben die
Wahlberechtigten, sowie die hierländischen Juristen zu denselben, soweit es die Lokalität
gestattet, und nicht besondere Gründe eine durch die Kammer zu beschließende Ausnahme
erfordern, Zutritt.

Ueber jede Sißung führt der Sekretair ein Protokoll, in welchem nicht blos die
Beschlüsse, sondern auch die bei der Verathung von den einzelnen Mitgliedern geäußerten
Ansichten und vorgebrachten Gründe niederzulegen sind und dessen Veröffentlichung der
Handels= und Gewerbekammer freisteht, außer wenn es sich um auf behördliches Ersuchen
zu erstattende Gutachten handelt, und die requirlrende Behörde ausdrücklich in dem Ver-
anlassungsschreiben an die Handelskammer Geheimhaltung des Gegenstandes verlangt hat.
Doch steht natürlich Kobteren Falls der Veröffentlichung des übrigen Inhalts des Pro-tokolls nichts entgeger

Jeder Verichtosiettung an die NRegie ung sind die bezglichen Protokolle beizufügen.
Die Handelskammer ist bestimunt, der Au unng und den Handelsgerichten, sowie

überhaupt allen Gerichts= und Verwaltungsbehörden als begutachtendes sachverständiges
Organ in Fragen zu dienen, welche den dondi und d Industrie des Landes betreffen.Die Handelskammer ist zugleichauchdieVertreterinder Interessen des Handelsund der Industrie und deehalb Eesan, selonsnerdige lerien und Wünsche an die Re-
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gierung zu richten. Wunschl die Handelskammer von den Furstlichen Behörden des Landes
Auskunst zu erhalten, so bet sie sich mit einem deefallsigen Gesuche an die ndesrgierungzu wenden. Doch soll sich diese Bestimmung auf Mittheilungen über den Inhalt des
Handeleregisters, welche . Handelskammer von den Handelsgerichten nicht versagt werden
können, so wie auf den im F. 7 vorgesehenen Fall der Auskunftsertheilung nicht beziehen.
Die Expedition von Seiten der Behörden geschieht kostenfrei. Die Auslagen an Copialien
sind jedoch zu erstatten.

Der Handelskammer kann außerdem mit ihrer Zustimmung die Verwaltung oder
die Aufsicht über die Verwaltung allgemeiner Handeloinstitute übertragen werden.

Von der Handelskammer ist in der ersten Hälfte jeden Jahres Bericht über die
Lage des Handels an die Regierung zu tanten.

Der Handelskammer bleibt vorbehalten, in das zu entwersende Regulativ auch die
nokhwendigsten Vorschriften über die Leitung der Geschäfte, die Disciplinarbefugnisse der
Kammer und des Vorsiyenden, die Ordnung in den Sitzungen u. s. w. aufzunehmen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Vollziehung und Vordruckung Unseres
Fürstlichen Insiegels.

Gegeben Greiz, den 18. Februar 1874.

(L. S.) Heiurich XXII.
O. Meusel.

8. Negierungsverordnung vom 25. Februar 1874,
den Modus der ogdverpachtungeneffend.

Nachdem Höchsten Orts beschlossen worden ist, die zeither in Geltung gewesenen
Bestimmungen über den Modus der Jagbverpachtungen wieder abzusndern, wird mit
Höchstlandesherrlicher Genehmigung das Folgende verordnetDie in dem unter dem 25. November 1867 runseen Nachtrage zu der pro-

visorischen Verordnung vom 3. Novemler 1851, die Ane#bung der Jagd betreffend,§.2alin. 1 enthaltenen Bestimmung, daß dieJagdverpachtungen lediglich im Wege des iid
gebots staktzufinden haben, wird netst den hierauf bezüglichen Verschriften in al. 2—5
des gedachten §. dergestalt aufgeheben, daß von jetzt ab wieder die Bestimmungen der
Höchsten Verordnung vom 3. November 1851 für die Jagdverpachtungen maßgebend
sind.id.

Greiz. am 25. Februar 1874

Fürstlich Reuß-Planische Landesregierung.
eusel

Men.
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9. Reaierungsverordnung vom 26. Februar 1874,
die Abänderung des §. 94 der Ausführungsverordnung zum Grund- und

Hypothekengesetze vom 27. Februar 1873

In Folge der durch das Neschomünueln vonn 9. Juli 1673 geschehenen Einführung
der Reichsgoldwährung mit der Mark als Rechnungseinheit hat sich der Erlaß verän-
derter Bestimmungen über die Eintragung der aus der Zeit vor dem Inkrafttreten der
neuen Reichswährung herrührenden Forderungen in das Grund= und Hypothekenbuch er-
forderlich gemacht.

Mit Hoöchstlandesherrlicher Genehmigung wird daher der §. 94. der Verordnung
vom 13. Juni 1873, die Ausführung des Gesetzes vom 27. Februar 1873, die Grund-
und Hypothekenbücher und das Hypothekenwesen betreffend, aufgehoben und es tritt an dessen
Stelle solgende Bestimmung:

5. 94.
u Is. 223—226 des Gesetzes.

Die Summen solcher Forderungen, deren Betrag ursprünglich nach den vor dem
1. Januar 1841 in Geltung gewesenen Währungen beftimmt worden ist, ingleichen die
Summen der aus der Zeit des dermaligen Münzfusses herrührenden Forderungen sind im
Contexte des Eintrags sowohl nach diesem ihren ursprünglichen Betrage umd Münzfuße,als auch nach dem Vema, den sie nach erfolgter Umrechnung in der Reichswährung
haben, auszudrücken. In der Nebenspalte aber, in welcher die Summe mit Zahlen ein-
zuschreiben ist, wird der Betrag nur nach der Reichswährung angegeben.

Greiz, den 26. Februar 1374.
Fürstlich Reuß-Plauische Landeregierung.

Meusel.
Men.

10. Consistorial-Bekanntmachung vom 27. Februar 1874,Einschh der Landesherrlichen Verordnung vom 25. Januar 1847,

das Alter der Schuppslichtigket. der Kinder
Da die Bestimmungen der unnbelrelah Verordnung vom 25. Jannar 1347,

wonach die Schulpflichtigkeit jedes Kindes zu Ostern deojenigen Jahres eintritt, in dessen
Lauf es das sechste Eebensjahr erfülli, die Entlassung aus der Schule aber nicht vor
Ostern deejenigen Jahres, in dessen Lauf das Kind das 14. Jahr zurücklegt, erfolgen darf,
mithin die Verpflichtung zum Schulbesuch während mindeslens acht voller Jahre einge-
führt ist, häufig außer Acht gelassen werden, indem die vorgeschriebene achtjährige Schul-
zeit durch verspätete Einbringung der Kinder zur Schule verkürzt wird, so wird die ge-
dachte Verordnung durch wiederholten Abdruck hiermit eingeschärft und den Lokalschul-
inspektionen zur Plicht gemacht, streng darauf zu sehen, daß die achtjährige Schuczeit
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genau eingehalten und daß bei verspatttem Eintritt des Kindes in die Schule, dafern
solcher nicht ausnahmsweise (5.2derVerordnung) gestattet worden, die Entlassung aus
der Schule und die Zulassung zur Confirmation erst nach vollständiger Absolvirung einer
achtjährigen Schulzeit erfolgen darf.

Greiz, den 27. Februar 1874. ·-

Fürstlich Reuß-Plauisches Consistorium.
Meusel.

*Ve
das Alter de- ka ä Kinder

Wir Heinrich der Zronghe von Gottes (Suaden älterer Linie sou.
veräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Krannich-

feld, Gera, Schleiz und Lobenstein c.
finden Uns auf vorgängigen Vortrag Unsers Consistoriume veranlaßt, binsichtlich der
Schulpflichtigkeit der Kinder zur Beseitigung verjährter von älteren Verordnungen ab-
weichender Observanzen, sowie zur Hebung entslandener Zweisel und Ungewißheiten neue
feste Bestimmung zu treffen, und verordnen demnach Folgendes:

Jedes Kind wird schulpflichtig und uß zur Schule bebrach werden zu Ostern des-
jenigen Jahres, in dessen Laufe es das seile Lebensjahr erfüllt

Nur bei sehr schwächlichen und bsün Kindern, welche nach dem Urtheile des
Schulvorstandes oder ärztlichem Gutachten den Beschwerlichkeiten eines weiten Schulgangs
noch nicht gewachsen sind, oder welche wegen geistiger Unreife einen Nutzen vom Schul-
gehen nicht erwarten lassen, kann annnahmeweig ein späterer Eintritt gestattet werden.

Die Entlassung aus der Schule und raan zu Confirmation erfolgt bei Kindern,
die das Schulziel erreicht haben(F. 4.), zu Ostern desjenigen Jahres, in dessen Laufe
sie das vierzehnte Lebensjahr zurücklegen.

Des Ablaufe der verordneten Schulzeit ungeachtet, darf die Entlassung aus der
Schule nicht eher ersolgen, als bis das Schulziel erreicht ist,d.h. die Kinder mindestens
fertig lesen gelernt, die Hauptstücke des Katechismus sowie die wichiigsten Bibelsprüche
und Kirchenlieder dem Gedächtniß eingeprägt, eine dentliche Einsicht in die Hauptlehren
de Christenthumes erlangt, auch im Schreiben und Rechnen das Nothwendige erlernt
haben.

In dem Falle, daß dae Schutziel ct nicht erreicht isi, hat dao Kind die Schule
noch ferner zu besuchen, darf aber, wenn sich's herausstellt, daß wegen geistiger Schwäche

3
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ein Nutzen von noch längerem Schulgehen nicht zu erwarten steht, nach Verlauf eines
Jahres entlassen und confirmirt werden.

. 6.

Das Schulgeld ist für jedes Kind vom Tage seiner Aufnahme an in der Regel
bis zu dem Tage seiner Entlassung aus der Schule zu bezahlen. Nur für diejenigen,
welche wegen noch unerreichten Schulziels die Schule noch länger als acht volle Jahre
besuchen müssen, können vom Beginne des neunten Schuljahrs an minderbemittelte Eltern
Befreiung vom Schulgelde in Anspruch nehmen.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhändig vollzogen, befehlen auch, daß
dieselbe durch das Amts= und Verordnungsblatt zur allgemeinen Nachachtung öffentlich
bekannt gemacht werde und vom 29. März dieses Jahres an in Kraft trete.

Greiz, den 25 Januar 1847. "

(L. S.) Heinrich XX.
L. Freih.v.Mannsbach.

11. Verordnung vom 28. Februar 1874,
eine authentische Interpretation der Bestimmung in §. 110 sub 2 des Ge-
setzes vom 27. Februar 1873, die Grund= und Hypothekenbücher und das

Hapttherenwesen
Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden älterer
Linie sonveräner Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc.
verordnen in anthentischer Interpretation des §. 110 des Gesetzes, die Grund= und
HypotHhekenbücher und dab Hypothekenwesen betreffend, vom 27. Februar 1873, mit
Zustimmung des Landtags, was folgt:

Zu den in F. 110 unter 2 des Eingangsgedachten Gesetzes erwähnten Rückständen
von den auf dem Grundstücke haftenden öffentlichen Abgaben sollen auch die Rückstände
solcher Communalabgaben welche nach Verhältniß der Grundsteuer erhoben werden, so-
wie die rückständigen ordentlichen und außerordentlichen Beiträge, welche die Mitglieder
des hierländischen Brandversicherungsvereino der Brandkasse schulden, gerechnet werden.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Vollziehung und Voch'#g Unseres

Fir,„Ssigeloben Greig, den 26. Februar 1874.

(L. S.) Heinrich IXIM.
O. Meusel.



2. Patent vom 3. März1
die für das z 1874 zu etrichtende Einthumensener

belreffend

Unter Bezugnahme auf das unterm 29. Deceuiber v. Jc. erlassene Patent bezüglich
der im Jahre 1874 zu entrichtenden Landesabgaben (Gesetzsammlung S. 185) werden
die im laufenden Jahre zu entrichtenden dreizehn Termine Einkommensteuer wie folgt
ausgeschrieben:

zwei auf den 15. April,
einer auf den 15. Mai,
zwei auf den 15. Juni,
einer auf den 15. Juli,
zwei auf den 15. August,
einer auf den 15. Schtender,zwei auf den 15. Oktober,einer auf den 16. Nosenber und
einer auf den 15. Derember.

Greiz, den 3. März 1874.
Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.

Kunze i. V.
Men.

W. K-##. 4 4. vom 6. März1die Ec der**d einer juristischen Person an die anen und
Waisenkasse der perrrschest der Stadt Greiz

Mittelst Höchstlandesherrrlicher Signatur vom 7. vorigen Monats sind der „Wittwen-
und Waisenkasse der Lehrerschaft der Stadt Greiz“ auf geschehenes Ansuchen die Rechte
einer juristischen Person ertheilt worden

Dies wird andurch zur Pseunen Kenntniß gebracht.
Greiz, den 6. März1 " "

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Kunze i. V.

Men.





Gesetzsammlung
für

das Fürstenthum Reuß älterer Linie.
(Ausgegeben den 21. Mai 1874.)

14. Regi s--Bekanntmach vom 19. März 1874,

die Baarzahlung der Seuerrückvergitungen für ausgeführten Branntweinbeire

Auf Grund eincs Beschlusses des Bundedraths des Deutschen Reichs und unter
Bezugnahme auf die Regierungs-Verordnung vom 5. August 1869 unter 4 (Gesetz-
sammlung S. 92), nach welcher bis auf Weiteres zur Berichtigung gestundeter Brannt-
weinsteuer eine Ereditfrist bis zu 6 Monaten gewährt werden kann, wird, unter.
Aufhebung der entgegenstehenden Bestimmung in §. 6 lit. c. des Publikandums vom
10. November 1838 (Amtoblatt S. 193) andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß vom I. Okteber 1874 ab die Steuerrückverantungen für ausgeführten Braunt-
wein —also mil ueschuß derer, über welche die Anerkenntnisse vor letzterem Tage aus-
geferligt sind — durch baare Auszahlung erst dann erfolgen, wenn nach der Aus-
uhr des d nnn 'sür. welche die Vergütung anerkannt worden, ein Zeitraum von

mindestens sieben Monaten verflossen ist.
Greiz, den 19. März 1874.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Meusel.

Merg.

15. Reg 8Bekanntmach vom1.April1874,den Wegfall des serune es der Trauerlaubnißscheine bei Verheirathung
Schwedischer und Norwehischer „Stgatsangehöriger im Reichsgebiete
Zufolge eines zwischen den Deutschen Vundeeregierungen und der Königlich Schwe-

disch-Norwegischen Regierung getroffenen Abkommens soll bei Verheirathung b„Nor-
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wegischer Staatsangehöriger im Bundesgebiele von Beibringung von Trauerlaubuißscheinen
der Heimathsbebörden künftighin abgesehen werden, wogegen die Königlich Schwedisch-Nor-
wegische Regierung hinsichtlich der von Angehörigen des Deutschen Reichs bei Eheschließungen

in Schn und Norwegen vorzulegenden Urkunden Rereiprocität des Verfahrens zuge-sichertha
no, wird he t shachu, andurch bekannt gemacht.
Greiz, .

Fürstlich Reuß- iuise Landsreglerung.
Michter.

16. Consistorial-Verordunng vom 7. Mai 1874,

die Einrichtung und Ubnahme der Kirchrechnungentreff
Es hat sich das Bedürfniß herausgestellt. hinsichtlich der Einrichtung und Abnahme

der Kirchrechnungen für die Zukunft gleichmäßige Bestimmungen zu treffen, von denen
ohne Genehmigung des Consistoriums nicht abgewichen werden darf. Es wird daher
mit Höchstlandesherrlicher Genehmigung *- holgende verordnet.

Die Kirchrechnungen sind in den lacdlichen Parochien des Fürstenthums dergestalt
zu führen, daß der (oder einer der mehreren) Airchkastenvorsteher die Einnahme und
Ausgabe bei dem Kirchkasten und den damit in Verbindung stehenden Kassen unter Auf-
sicht des Pfarrers besorgt, der Pfarrer aber auf Grund der ihm vom Kirchkastenvorsteher
zu gebenden Unterlagen die Rechnung fertigt.

In den Städlen hat der die Eimnahme und Auogabe besorgende Kirchkastenvor-
steher auch die Rechnungen zu fertigen.

Die Rechnungsablegung r—s- allährlich so, dah das Ende des bürgerlichen
Jahres den Abschlußtermin bildet. Für die Rechnung ist das unter C beigesügte For.
mular zu benutzen und jedes Kapitel, welches zu keinem Ansatze Anlaß giebt, mit „vacat“

auszufüllen. Die erforderlichen Belege sind, wo nicht mit Genehmigung des Consistoriums
eine andere Einrichtung besteht, vom Kastenvorsteher zu attestiren und vom Pfarrer zu
passiren und nach der Reihenfolge der Rechnungssähe geordnet und nummerirt der Rech-
nung beizufügen.

3.
An der Spitze der Jahresrechnung ist der Betrag des am Beginn des Jahres 1854

vorhanden gewesenen Stammvermögens, welches nach F. 1 der geseblichen müber die Aufbringung des für Kirchen und Schulen erforderlichen Aufwands vom 7.
nuar 1854 nicht angegriffen werden soll, sowie dessen späterer Zuwachs (al. 3 des Ho.
gedachten S.) zu bemerken.
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4.
Nach Aufstellung der Rechnung ist solche auf dem Lande von dem Pfarrer, in der

Stadt Greiz von der Kirchendeputalion, in der Stadt Zeulenroda von der Lokalkirchen-

inspeckion mit den Kastenvorstehern (Kirchvätern) durchzugehen, soweit nöthig und thun-lich zu berichtigen und dann von den sämmtlichen Betheiligten zu unterschreiben. Sind

hierbei Erinnerungen gegen die Rechnung gemacht worden und nicht sofort zu erledigen
gewesen, so sind dieselben der Rechnung behzusgen.

Nach Durchgehung der Rechnung bat- der Kassenführer den nach Punkt 4 zur
Vorprüfung Berufenen den baaren Kassenbestand aufzuzählen und alle zum Kirchen-
vermögen und den mit demselben verbundenen Kassen gehörigen Werthpapiere und Schuld-
verschreibungen oder die darüber erhaltenen Depositenscheine vorzulegen und ist, daß dieo
geschehen, auch ob und wie weit die Kasse und Dokumente in Richtigkeit befunden worden,
von den außer dem Kassenführer Anwesenden unter der Rechnung zu attestiren.

6
Sodann wird die Kirchrechnung, damit jedes Mitglied der Kirchengemeinde sie ein-

sehen könne, auf dem Lande bei dem die Kasse führenden Kirchkastenvorsteher, in den

Städten auf dem Nathhause 14 (2ge lang ausgelegt und solches der Kirchengemeindeauf dem Lande von Kanzel, in den Städten durch das für öffentliche Bekannt-machungen bestimmte. bnhin bekannt gemacht.

Längstens 3 Monate nach Johreschluß ist die Rechnung sammt Belegen und den
bei der Vorprüfung au#gestellten, noch unerledigten Erinnerungen bei dem Fürstlichen
Consistorium zur Prüfung ev. Justifikation einzureichen.

Die Bestimmung des F. 4 sub der Landesregentschaftlichen Verordnung, die

Feststellung der wweltlichen In peelnonhrechte * Stadtrathes zu Greiz über Kirchen,
Schulen und milde Situngen u. w. d. a. betreffend, vom 21. December 1861 (Gesetz-sammlung von 16602 S. 1ff.) wird, wntF.e mit Vorstehendem in Widerspruch steht,
hierdurch aufgehobeGreiz, den 7. nMai 1874.

Fürstlich Rauf-#iauisces Consistorium.Meufel.
Merz.



32

Aechnung
der Kirche zu N. auf das den vom 1. Jannar bis 31. December
Das Stammvermäögen der Kirche 18 ame des Jahres 1854

r. Demselben sind zugewo hsen„Vermächtniß des N. N. Im Jahre 1858.
« «KaufgeldfukemSluck Kirchenholz im Jahre 1862.

Ablösungskapital für Erbzinsen im Jahre 1874.
Thlr. Soar. M. Sü#me des ungeschmälert zu erhaltenden Stammvermögens

Nr.
des

Eld. Nr.
in den ein-

Chlr. Sor. Pl. Belegs.

Einnahme.
Cap. 7.

Bestand aus vorjähriger Rechnung.
—

Erbzinsen und Zinsen von unerleglichen Kapitalien
Cap. 177.

Pachtgelder von Kirchen-Aeckern und Wiesen.

—
Zinsen von ausgeliehenen Kapitalien und Werth-

papieren

Cap. V.
Zurückgezahlte und ausgenommene Kapitale.

Cap. VI.
Cymbel., Altar= und Büchseneinlagen (nach BVe-

finden mit Unterabtheilungen).
Cap. VII.

Für Grabstellen.
Cup. VIII.

Von verlösten Kirchenständen.
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—

esde Ar.
in den ein.

1 des

Thlr. Sgr. Vl. Belegs

Cap. IX.
An Gottespfennigen.

Cap. X.ap. X.

An Vermächtnissen und Geschenken.
Cap. XI.
Insgemein.

Wiederholung vorstehender Einnahme.
Thlr. Sgr. Pf. Cap. J.

» „Cap. II.
c.

————brrrr
Ausgabe.
Cap. .1.

An ausgeliehenen und abgestoßenen Kapitalien.
Cap. II.

An Hostien und Wein,8 Wachskerzen auf den
Cup. n.

An Brandversicherungsbeiträgen.

An Beiträgen zum Pensionsfonds.
ap. V.

An Banukosten bei der Rirche.
Coep. 7

An Bankosten bei der Pfarre.
ap. .

An Baukosten bei der Schule.
1 1. 77.

An Besoldung dem Pfarrer und andern Kirchen-
dienern.

—
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Lld. M.
in den eln-

Thlr.

Thlr. Sr.

ir.

Wenn Nebenkassen mit dem Kirchenärar verwaltet werden, so solgen hier die
)

gr-

Ort, Tag und Jahresgahl.

Sar..

M.

Nr.
des

Belegs.

—.
Zur Unterhaltung und Vermehrung des Invenkars.

Cap. X.
Insgemein.

Wiederholung vorstehender Ausgaben.
Thlr. Sgr. Pf. Cap. I.

» „ „ Cap. II

c.

Thir Ser . So.- aller Ausgabe.
Zusammenstellung.

Thlr. Sgr. Pf. Einnahme.
» „Ausgabe.

Elir- Sor. W. Vessand oder
Thlr. Sgr. Pf. Ausgabe.

„ Einnahme.

in den Cap. IV.

hlr. Sgr. Pf. Veficit.

Vermögensübersicht.

in den Crl- 4½ der E. sub No. genannten 10 Stück 4 %L. Staatsschuldscheinen,
in den #e * d. E. sub No. genannten 10 Stück Greizer

Stadtobligationen,

Forderningen,
in einem Grehher Sparkassenbuche,baarer Bestand

N. N.
Unierschrift des Rechnungsführers.

(
Rechnungen darüber mit der Unterschrift des Rechnungsführergs).

d. E. sub No. bezeichneten hypothekarischen
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Vorstehende Rechnung ist von uns durchgegangen und (bis auf die in der Beilage
erinnerten Punkte) genehmigt worden, es hat auch der Cassenführer alle zum Kirchenver-
mögen (und zu den mit diesem verwalteten Nebenkassen) gehörigen Werthpapiere und
Schuldverschreibungen, beziehentlich die über solche erlangten Depositenscheine (denl ldeml
Unterzeichneten vorgelegt, sowie den Kassenbestand aufgezählt und ist solches Alles in
Richtigkeit befunden.

N. N. N. N. N. N.

17. Regierungsverordnung vom 8. Mai 1874,
die Aufbewahrung leicht brennbarer Flüssigkeiten

belreffend.
Zur möglichsten Beseiligung der Gefahren, die aus unvorsichtiger Aufbewahrung leicht

breunbarer Flüssigkeiten entstehen können, wird mit Höchstlandesherrlicher Genehmigung nach
dem Vorgange benachbarter Staaten über die Aufbewahrung und Lagerung der unter den
Namen von Benzin, Erdöl, Ligroin, Naphta, Petroleum, rohes und raffinirtes, Petroleum-
äther, Photogen, Solaröl und dergleichen vorkommenden Mineralöle und der Mischungen
derselben unter sich und mit anderen Stoffen das Folgende verordnet.

Die in den Verkaufslokalen oder in den Haushaltungen für den Privatbedarf bereit zu
baltenden Vorräthe dürfen nur in gut verschlossenen, metallenen Gefäßen und in starken
fest verkorkten Flaschen und an solchen Stellen aufbewahrt werden, die der Erwärmung.
durch Sonne, Ofen 2c. am Wenigsten ausgesetzt sind.

Die Gesammtmenge dieser auf einen möglichst geringen Belrag zu beschränkenden
Vorräthe soll 30 Kilogramm in keinem Falle übersteigen.

Bis zur Gesammtmenge von 5 Centnern ist die Aufbewahrung von Mineralölen
in solchen Kellern oder Parterreräumen gestattet, welche kühl, nicht heizbar, vom Tages-
licht erhellt oder von Außen durch vollständig starke Glasscheiben hindurch künstlich er-
leuchtet, mit Luflabzug versehen, von außen durch mit starkem Eisenblech beschlagene Thüren
und bäden verschließbar, in dem Falle, daß sich über denselben bewohnbare Räume be-
finden, überwölbt und so eingerichtet sind, daß ein der Umgebung nachlheiliges Aus-fließen der in Brand gerathenen Flüssigkeiten nicht luunfinden kann.

3.
Niederlagen, welche für Mineralöle in unbegrenzten Mengen bestimmt sind, müssen

außerhalb geschlossener Ortschaften und mindestens 40 Meter von andern Baulichkeiten
entfernt liegen. Sle müssen gut ventilirt, von außen erleuchtet und so eingerichtet sein,
daß von ihnen aus ein der Umgebung nachtheiliges Ausfließen der aufzubewahrenden
Flüssigkeiten oder eine Uebertragung des Feuers bei einem etwa entstehenden Brande
nicht stattfinden kann.
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Innerhalb geschlossener Ortschaften bedarf es zur Lagerung von Mineralölen in
Quantitäten über5 Ceniner der Genehmigung der Polizeibehörde. Dieselbe kann nur
ertheilt werden, wenn die Lagerräume außer den sub 2 angeführten noch solgende Be,

dingungen Frsülln) Kellets resp. Speicherräume müssen feuersicher hergestellt und mit Steinen
ekerwölt sein. Die Amwendung von Holzverbindungen, insbesondere von
hölzernen Säulen und Trägern ist ausgeschlossen.

) Der Fußboden muß ungepflastert und mit einer awinbsten 8. Centimeter hohenSandschicht bedeckt sein, oder es muß sichunterder Sohle desselben eine
Senkgrube von aeseder. Größe befinden, uar- welcher der Jußboden von
allen Seiten her Gefälle hat.

JD) Thüröffnungen dürfen in keiner geringeren Höhe als 16 Centimeter über dem
Fußboden angelegt werden.

4) Die Durchführung von Gasröhren durch die Räume ist unstatthaft.
Ebenso bedarf es einer besonderen, nur ausnahmsweise zu ertheilenden Genchmigung

der Polizeibehörde zur Lagerung von Mineralölen in Hofräumen und ähnlichen einge-
schlossenen Pläyen. Es muß aber auch in diesem Falle die Bedingung erfüllt sein, daß
bei einem elwa entstehenden Brande ein der Umgebung nachthtiliges Ausfließen nicht
stattfinden kann.

Alle sub 2 und 3 erwähnten Aufbewahrungsräume und Niederlagen dürfen mit
Licht nicht betreten, auch darf in ihnen nicht Tabak geraucht werden.

Rohes Pelroleum darf im Allgemeinen nur in den sub 3 al. 1 erwähnten Lager-
räumen aufbewahrt werden.

Im Bereiche von Fabrikanlagen ist die Aufkewahrung zeahmeec gestattet ent-weder in Lässern, welche in die Erde eingegraben und mit t 25 Centimeter hohen
Erdschicht bedeckt werden oder in vollständig abgeschlossenen Jepöllen, welche im Falle
eines entstehenden Brandes genügend geschützt sind und aus denen ein der Umgebung
schädliches Ausfließen nicht statlfinden kann.

Zuwiderhandlungen gegen die Vonschin dieser Verordnung werden nach Maßgabe
der Gelährng und nach BVeschaffenheit des Falles mit Geldstrafen bis zu 50 Thlr.oder mit Hast bestraft.

Greiz, den 8. Mai 1874.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.eufel.
Merz.



Gesetzsammlung
für

das Fürstenthum Meuß älterer Linie.
(Ausgegeben den 22. August 1874.)

18. Regierungsbekanntmachung vom 6. Juni 1874,

die Errichtung einer weiteren Chausseegelderhebestelle zu Fraurenth

betreffend.

Nachdem mit Höchster Genehmigung mit dem 1. Juli dieses Jahres in Fraureuth
eine weitere Chausseegelderhebestelle errichtet worden ist, deren Verwaltung bis auf Wei-
teres mit der Königlich Sächsischen Chausseegelder-Einnahme zu Leubnitz verbunden sein
wird, so wird nachstehend der für diese „Varrière Fraureuth II“ genehmigte Tarif zur
Nachachtung zur öffentlichen Kenniniß gebracht.

Greiz, den 6. Juni 1874.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Meufel.

Metz.



Tarif
Varrière Fraureuth 1II.

Bis Barriott

Sat. braureut Bemerkung.
u. —— : — —r1N --. O#. *r**. s—im-.p.1

Barrière Fraureuthl!
Nr. 1. Für 1 Peerd an schwerem Fuhrwer —4 serhebt das Chaussec=
Nr. 2. Für 1 Pferd an leichtem zum Transpork von geld nur von den

· . . i di

Personen bestimmten Geschirre incl. Schlitten ga ese un
leer oder bescnt — 3 reuth 1 verkehrenden

Nr. 3. Für jedes eingespannte Rinnnd — Gsschirren ce., die
 „ .. nbckdteBatktotc

Nk.4.Um-IedcncmgelpanntcnEicLHund-e-...—2 Fraumuhlhinalm
Nr·5.FükjcdcoNeit-,Pack-odeklcdiggehmdePfetd—2 gehe·sidrnGefchikke-c·
Nr.6.Jükjedeslediggchenchind,Fohlett,EiclIr.—2MkIchkMIICch· wie

ür je 5 Stück Kleinvieh, Kälber, Ziegen, Schaft vor das tarifmäßige
Nr. 7. Für je 5 Stück Kleinvieh, , Ziegen, , Chaunceacldledial

Schweine-c............—2lichbeidicfer.

Beim Rückpassiren wieder
Gefällig.

10. Regierungs-Verordnung vom 9. Juli 1874,
die Einführung der Reichsmark-Rechnung

betressend.

Mit Höchster Genchmigung wird auf Grund des Art. 1. Abs. 2 des Reichsmünz-
esetzes vom 9. Juli 1873 der Zeitpunkt für die Einführung der Reichsmarkrechnung imHerstenihum Reuß d. L. hiermit auf den 1. Jannar 1875 festgesetz.

Greiz, den 9. Juli 1874. k%
Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.

Kunze i. V.
Richter.
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20. Negi s-Bekauntmachung vom 12. August 1874,

die Aufhebung der mit dem Känigreice Eachsen bestandenen Uebereinkunft
wegen der in Criminal- aund Polizei-Untersuchungen erwachsenden Kostenn 10.18. März 1854

belrefsend.

Mit Höchster Genehmigung ist die zwischen Fürstlicher Landesregierung und den
Kouiglich Sächsischen Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten und der Justiz zu
Dresden wegen der in Criminal= und Polizeiuntersuchungen gnchsenden Kosten unterm
10 /18. März 1854 abgeschlossene Uebereinkunft wieder aufgehoben worden.

Die diesfallo abgegeene Ncierungs Gallärung wird nachstehend mit dem Vemerkenzur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß Seiten der obengenaunten Königlich Sächfischen
Ministerien eine gleichlautende Erklärung unterm 10. v. Mts. abgegeben worden ist.

Greiz, den 12. August 1874.
Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.

Meusel.
Menz.

Regierungs-Erklärung,
die Aufhebung der unterm 10.18. März 1854 zwischen der Fürstlich Reuß-
Plauischen der ältern Linie und der niich Sächsischen Regierung ab-
geschlossenen Uebereinkunft wegen der in Criminal= und Polizei-Unter-

suchungen erwachsenden Kosten

belressend.
Die Fürstlich Reuß-Plauische der ältern Linie und die Königlich Sächsische Reierungsind mit einander übereingekommen, im Hinblick aufdie5§.43und46 desBundes-gesetzes vom 21. Juni 1869, betreffend die Gewöhram der Rechtohull, die zwischen

beiden Regierungen unter dem 10. 18. März 1854 getroffene Uebereinkunft in Betreff

der in strafrechtlichen zrntesuchm verwachsenden Kosten als außer Wirksamkeit getreten
anzusehen, nicht minder in Betreff der in Folizeilichen Untersuchungsfällen nchsendenKosten außer Wirksamkeit zu sepel und auch in Fällen der letzteren Art für die Frage
der Kostenerstattung bei Regquisitionen der beiderseitigen Behörden die in F. 43 des
erwähnten Bundesgesebes aufgestellten Grundsähe als maßgebend gelten zu lassen.

Tedoch soll eine Erstattung derjenigen baaren Auslagen, welche bis zum Schluß
des Jahres 1873 durch von Behörden des einen Staats bei Behörden des anderen

6“
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Staats beantragte Audlieferungen den letzteren erwachsen sind, nicht stattflnden, rücksichtlich
dieser Auslagen vielmehr noch nach Maßgabe der Uebereinkunft vom 10.,18. März 1854
verfahren werden.

Greiz, den 12. August 1874.

Furstlich Neuß-Plaushe Landesregierung.eusel.
Merz.

21. Negi s--Bekanntmachung vom 13. August 1874,

die 22 der Ned te einer juistschen Person an die Begräbnißkasseder Lein-, 4 und Wollemweber zu Cossengrün
betreffend.

Mittelst Höchstlandeöherrlicher Signatur vom 4. dieses Monats sind der „Vegräbniß-
kasse der Lein-, Zeug= und Wollenweber zu Cossengrün" auf geschehenes Ansuchen die
Rechte einer juristischen Person ertheilt worden

Dies wird andurch zur osentlin euun#ahh gebracht.
Greiz, den 13. August1gurnih Reuß-Plauische Landesregierung.

Meusel.
Men.
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Gesetzsammlung
für

das Fürstenthum Reuß älterer Linie.
W5.

Glushegeben den 26. September isn
22.Nahttag zur Kegierngsberorbunng vom 25. Forua 1870,

den Gewerbebetrieb im Umherziehen rc. betreffend, vom 10. September 1874.
Mit Höchster Genehmigung wird als Nachtrag zu der Regierungsverordnung vom

25. Februar 1870 andurch das Folgende bestimmt:
Wrnn der von Angehörigen anderer Staaten des Deutschen Reichs nach al. 2 der

vorgedachten Verordnung zu stellende Anutrag, auf Gestaltung des Gewerbebetriebo im
Umherziehen innerhalb des hiesigen FSürstenthums, sich auf die in §. 59 der Reiegewerbeordnung bezeichneten Gewerbe bezieht, so hat der Anegstaues den von der Be-
hörde des andern Staats ausgestellten Legitimationsschein bei dem Vorsitzenden des Landes-
ausschusses hier vorzulegen.

Der Landesauoschuß beziehentlich dessen Vorsitzender haben nach Maßgabe §. 60
der Reichsgewerbeordnung über den Antrag Beschluß zu fassen und im Genehmigungs-
salle die Erhebung der Einkommensteuer zu verfügen, auch die Bescheinigung über die
Ausdehnung des Gewerbebetriebes zu ertheilen.

Im Uebrigen bewendet es bei den Bestimmunomn der Eingangsgedachten Verordnung.
Greiz, den 10. September 1874

Furstlich Reuß-Planuische Landesregierung.
Meusel.

— Merz.

23. Negierungs-Verordnung vom 14. September 1874,
die weitere Ausführung des Gesetzes vom 8. August 1870, die Ein-

kommensteuer betreffend.
Nachdem sich herauegestellt hat, daß die alljährliche Reubildung der ländlichen Ein-

schätzungscommissionen Unzuträglichkeiten im Gefolge hat, so wird mit Serenissimi Höchster
Genehmigung hiermit Folgendes bestimmt.

Die Funktionsdauer der nach F. 38 c. des Gesetzes vom #8. August 1870 zu
7
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wählenden drei Mitglieder der ländlichen Einschäbungscommissionen wird auf dreiJahre
verlängert, dergestalt, daß alljährlich ein Mitglied ausscheidet, und an dessen Sielle ein
neucs zugewählt wird. Die Reihenfolge des Anstritts wird das erste und zweite Mal
durch das Loos bestimmt.

Greiz, den 14. September 1874.

Fürstlich Kruf-Plauische Landesregierung.eufel.
Men.

24. Megierungs Verordnnng vom 22. September 1874,Leichentrausporte betreffeud.
Nachdem für angemessen erachtet worden, Betreffs des Leichentransporkwesens um-

solendere Bestimmungen zu treffen, so wird mit Höchster Genehmigung Folgendes ver-
8.Der Transport einer Leiche von dem ierbeorie nach einem andern — gleichviel

ob im Fürstenthum oder außerbalb desselben gelegenen — Orte ist nur unter der Vor-
aussehung statthaft, daß demselben, bei gehöriger Beobachtung der nachstehenden Vor-
schristen, gesundheitspolizeiliche Bedenken nicht entgegenstehen und daß die betreffenden
Stolgebühren gehörig entrichtet werden.

Zu jedem Leichentrausporte ist ein Leichenpaß erforderlich.
Jedem Leichentransporte ist eine zuverlässige Person, welche bei Transporten in ein

anderes Staatsgebiet mit gültiger persönlicher Legitimation versehen sein muß, als Be-
yleiter beizugeben.

§. 3.
Der Leichenpaß darf nur auf Grund eines von einem zur inneren Praxis berechtigten

Arzte, beziehentlich von dem betreffenden Bezirkophysikus (vergl. §. 4) ausgestellten Zeug-
nisses ertheilt werden, aus welchem hervorgehen muß, daß der Aussteller desselben die
Leiche besichtigt habe, an welcher Krankheit der Tod erfolgt sei, und in welcher Art der

Transport der Leiche vorzunehmen, beziehentlich wiche besenderen Vorsichtsmaßregeln fürdenselben zur Bedingung zu machen seien (§§. 5 und 7.)
Ueberdieß ist der Transpor! von Leichen solcher Personen, die an anfleckenden

Krankheiten verstorben sind, nach einem andern Staatsgebiete, insoweit nicht medieinal-
polizeiliche Bedenken denselben unter allen Umständen verbieten, nur unler der Voraus-
sebung statthaft, daß die Regierungen der von der Transportroute betroffenen Staaten,
nachdem dieselben von der Krankheit, an welcher der Tod erfolgt ist, in Keuntniß gesetzt
worden sind, den Durchtrausport der Leiche durch ihr Gebiet ausdrücklich genehmigt haben,
und daß demmächst auch diejenigen Vorsichtsmaßregeln auf das Genaueste befolgt werden,
welche von der einen oder der anderen Regierung besonders verlangt werden sollten.

Die Ausstellung eines Leichenpasses darf daher in dem vorgedachten Falle nur dann
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erfolgen, wenn Seiten des darum Nachsuchenden die Transportgenehmigung der betreffen-
den auswärtigen Regierungen in glaubhafter Form beigebracht wird und aus dem be-
züglichen Dokumente zugleich hervorgeht, daß die ersteren von der Natur der letzten
Krankheit des Verstorbeuen vorher gehörig in Kenntniß gesetzt worden sind.

Gehen dem betreffenden Arzte, bezichentlich Bezirksphysikus, mit Rücksicht auf be-
sondere Umstände gegen die Statthaftigkeit eines Leichemransports gesundheitspolizeiliche
Bedenken bei, so hat er das eingangsgedachte Zeugniß zu verweigern.

A.Dad im F. 3 erwähnte Zeugniß eines zur inneren Praxis tegillairte Mietsoll # alle Leichentransporte, deren definitives Ziel ein hierländischerOrtist, dann
genügen, wenn der Todnicht an einer ansteckenden Krantheit ersolgt ist.

Dagegen ist
b. das beregte Zeugniß von dem betreffenden Bezirksphysikus auszuslellen, wenn

der Transport der Leiche nach einem anderen Staatsgebiete gerichtet ist, sowie in allenJällen — daher auch bei Inlandstrausporten — in welchen der Tod an einer an-steckenden. abehen (wie z. B. Cholera, Pocken, l- vrn erfolgt ist.
Es bleibt jedoch den Bczirköphysikern in Fällen der unter lit. a gedachten Art,

von welchen sie Keuntniß erhalten, die eigne Cognition in der Sache dergestalt vor-
behalten, daß sie Bedenken, welche ihnen mit Rücksicht auf die obwaltenden besonderen
Umstände gegen die von dem Aussteller des Zeugnisses für zulässig erklärte Art und Weise
des Transports der Leiche beziehentlich gegen die Stalthaftigkeit des fraglichen Leichen-
trausporto überhaupt beigehen, bei der zu Ausstellung des Leichenpasses berufenen Be-
hörde geltend zu machen haben

Derartige Bedenken sind Seiten der Dcherden gehörig zu berücksichtigen.
In allen Fällen, in welchen der 2) n einer ansteckenden Krankheit ersolgt ist,

ingleichen bei allen beichemtranoportet welche nach einem außerhalb des Frusienthunsgelegenen Orte gerichlet sind, darf der Transport nur in doppelten Särgen erfolvon welchen der innere, den Leichnam unmittelbar umschließende ein sorgfältigst ucnlkilst,
Metallsarg, der äußere aber aus hartem Holze gefertigt und ausgepicht sein muß.

Eine Ausnahme von der vorstehenden Regel der doppelten Versargung des Leich-
nams ist nur bei denjeuigen nach einem andern Slaatsgebiete gerichteten Trausporten
der Leichen von, nicht an einer ansteckenden Krankheit gestorbenen Personen statthaft.
rücksichtlich welcher die Regierungen der von der Transportroute betroffenen Staaten eine
einfachere Versargung ausdrücklich mittelst glaubhaften Attests gestattet haben und dafern
gegen diese Ausnahme auch hierlands kein besonderes Bedenken zu erheben ist.

Bei den Inlandstransporten der Leichen solcher Personen, die nicht an einer an-
steckenden Krankheit gestorben sind, ist in der Regel die Verwendung eines einzigen gut-
verpichten Sarges von hartem Holze an Stelle der eingangsgedachten doppelten Ver-
sargung stakthaft. Es hat jedoch die lebtere dann ebenfalls einzutreten, wenn nach dem
Ermessen des Arztes beziehentlich Bezirköphysikus besondere Umstände dico aus gesund-
heitspolizeilichen Rücksichten nothwendig erscheinen lassen.

7—
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Für Eisenbahntransporte von Leichen sind außerdem die Bestimmungen in F. 34
des Betriebsreglements vom l Mais74maßgebend(VekglCentralblaltfakdas
Deutsche Reich von 1874 S. 187).

F. 6
Erscheinen unter besonderen Umsiänden B. während der wärmeren Jahreszeit,

oder bei wassersüchtigen oder sehr fetten Leichen, beziehentlich außer der anzuordnenden
doppelten Versargung der Leiche, noch besondere Vorsichtsmaßregeln, wie 3. B. Ausfüllen
der Körperhöhlen mit conservirenden Ingredienzen (Kohlenpulver, Chlorkalk, aromatischen
Rräutern 2c.) oder Umhüllung des Körpers mit, in Sublimatauflösung getränkten Vin-
den, oder Injektion von Sublimatanflösung in die Gefäße der Leiche und dergleichen,
aus Rücksichten auf die öffentliche Gesundheilopflege erforderlich, so sind dieselben von
dem Arzte, welcher das im F. 3 gedachte Zeungniß auszustellen hat, anzuordnen und in
dem letzteren zur Bedingung der Transportgeslattung zu machen.

Zuwiderhandlungen beten das im Vorstehenden Angeorduele sind mit Geldbußenbis zu 100 Thaler zu ahnd
Darüber, daß den beregien Vorschriften allenthalben genau nachgegangen werde,

haben die betreffenden Ortspolizeibehörden im Vereine mil den Bezirkophysikern Aufsicht
zu führen.

8. 8.
Ist die Person, deren Leiche transportirt werden soll, an einer austeckenden Krank.-

heit gestorben und der Transport in oder durch ein anderes Staatsgebiet gerichtet, so“
hat die Ausstellung des LeichenpasseS durch die Landesregierung zu erfolgen, an welche
ummittelbar die bezüglichen Gesuche unter Beischluß der erforderlichen Unterlagen (elr.
55. 3, 6) zu richten sind. In allen anderen Fällen erfolgt die Ausstellung der
Leichenpässe für die Bezirke der Justizämter Greiz I., Greiz Il. und Zeuleuroda durch
das Landrathöamt hier, für den Amtsbezirk Burgk durch das Justizamt daselbst. Es ist
sich dabei des unter O angedruckten Formulars zu bedienen.

W

Für die Ausstellung des Passes ist eine Gebhr von einem Thaler, einschließlich des
Schreibelohns, in Ansatz zu bringen.

.10.
Auf die Abführuug von Leichen aus solchen Ortschaften, welche Kraft beslehender

Parochialverhältnisse an Friedhöfe anderer Orte gewiesen sind, nach diesen Friedhöfen
kindet selbstverständlich gegenwärtige Verordnung keine Anwendung.

Die Verordnung vom 14. Janvar 1859, die Ausstellung von Leichenpässen betreffend
wird aufgehoben.

Greiz, den 22 September 1874.

Fürstlich Reuß- Väguische Landeszregienung.
Men.
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Leichen paß.
Nachdem das unterzeichnete Landrathsamt (Justizamt) unter der Voraussezung, daß

die betreffenden — gehörig sinner worden, auf Ansuchen genehmigt hat,dast die Leiche deao 1 N. JN. verstorbenen N. N. von dem Sterbe-
orte aus nach N. N. uiberhesuhri werde, so # hierüber dieser

Leichenpaß
ausgestellt worden und werden zugleich alle geistliche und weltlichen Behörden, durch
deren Diöcesen, Parochien und Bezirke die genannte veiche geführt wird, ersucht, den
Transport derselben frei.und ungehindert geschehen zu lassen.

N. N. den

(I. S.)

25. Consistorialverordnung vom 24. September 1874,

den Besuch von Thegteworstellungen Seiten der schulpflichtigenKinder betreffend.
Im Hinblick auf die dem K#rncr #uce Seiten der schulpflichtigen Ingend ent-

gegenstehenden vätagobischen Bedenken wird mit Höchster Genehmigung andurch das
Folgende verorduct.

« Der Besuch von Theatervorstellungen ist den Kindern im schunhslichtigen Alter nur
in Begleilung ihrer Eltern oder deren geseblichen Vertreter gestattZuwiderhandlungen gegen dieses Verbot sind an den Eltern boer Vormündern mit
Geld bis zu 10 Thaler zu bestrafen.

Die Polizeibehörden und Polizeiorgane haben die Beachtung des vorstehenden Ver-
bots zu überwachen und im Uebertretungsfalle nicht nur die ohne Eltern resp. Vertreter
in Theatern anwesenden Kinder aus denselben zu entfernen, sondern auch die Bestrafung
der Schuldigen einzuleiten.

Greiz, den 24. September 1874.

Fürstlich Neuf-Plauisches Consistorinm.Meusel.
Merz.



26. Negi s-Bekanntmachung vom 25. September 1874,

die Ertheilung der Nechte einer furistschen Person an den mit dem Kranken-
hilfsverein zu Alt= und Neugommla, Kurtschau, Zoghaus, Naitschau,

Daßlitz und Nitschareuth verbundenen Frauensterbefiskus betreffend.
Mittelst Höchstlandesherrlicher Signatur vom 22. dieses Monats sind dem mit dem

Krankenhilssverein zu Alt. und Neugommla, Kurtschau, Zoghaus, Naitschau, Daßlih und
Nitschareuth verbundenen Frauensterbefiskus auf geschehenes diesfallsiges Ansuchen
die Rechte einer juristischen Person ertheilt worden.

Greiz, den 25. September 187
Fürsllich Reuß-Plunische Landesregierung.

Mensel.
Mergz.



Gesctzsammlung
für

das Fürstenthum Reuß älterer Linie.
r6(6.

(Ausgegeben den 8. December 1874.)

27. Negi gs -Bekanntmachung vom 2. November 1874,
die nach Einführung der Reichsmarkrechnung im Fürstenthum Reuß ä. L.

in Geltung tretenden Chaussee= und Brückengeldtarife betr.
Nachstehend werden die mit der am 1. Jannar 1875 bevorstehenden Einführung der

Reichemarkrechnung im Fürstenthume Reuß 4. v. in Kraft tretenden umgerechneten Tarife
der hierländischen Chaussee= und Brückengeld-Einnahmen zur offentlichen Kenntniß ge-
bracht.

Greiz, am 2. November 1874.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Kunze i. V.
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bestimmten Fuhrwerk, Chaisen, 1 I
hliin K., leer oder besetz- 3 „ 6 10 62 2
r. 3. Ven fedem angelpannten D | IRinde, 3 5 5 8 5 2 2rW ichen Neit. Pad.od. · »
% geheauden eide 3 34 6 4 1 1

Von jedem lediggehend en 1 1irn Tuioliet Srhl#e fremden I ·
Ieke 2 3 3 5 3 1

Nr. 6. Sine, Eülber, Squ ½r. E 13ieg en, 4freii. 5 Siück -
und mehr-, Im- IedeStock .j2 3 3 3 1 „ 1



LX. Barrière Burgk.
· ffsofasakquspapnw

,-. Zi-.;k. d. o. g.
bls zurßs bles . bis bie zur] bi# bls bis zur

S a tz. Sn Meschlm tot T Vloiben SaaoleDte 6 u -b 1
herren 1

stein 1
—vis. vVia. vula. Vlsa. vVia. WVsa. WVls.

Nr.1. Venseden Plerdan schwe- 1 a 1 1
#en 2be,e 7 4 10 13 12 P!2. Von fedem an leichtem. «
am Transport von Personen be- .
mmien , hoch-n-

bai 1c. a oder 5 3 8 10 10 16 3
3. Von sedem PihsT 4

inde Esel ##. 5 3 7 8 8 13 3Nr. 4. Von sidem Reit- Lad.
T ledig gehenden Pferde 3 H 5 r 6 10 2Nr. k. 2# jedem ledig gehenden TZFieh. Treibvieh, Fohlen, frem- « l
den Thieres 3 2 4 5 5 8 2

6. Schweine, Kälbe, Ste 1 1Z 5 ’ «
Zuges-, 4Sucti Stück «
und mehr, für jede 5 ein 32 4 5 5 8 2

X. Barridre Remptendorf,.
a.

bis zur

S a tz. Schleizer
am

Sireli-·
wald

E via

I. Von seht-m Pferde an schwerem zuhrwer 31. Von jedem Pferde an lelvien un n von Versonen bosimten RbenChoisen, Scht#en ic., besetzt oder .· 2
Nr. 3. Von jedem angespannte n ihe Esel. . . 2
Nr. 4. Von sedem Reit., Pack· oder ledig gebenden Pferde 2
Nr. 5. Von sedem ledig gehenden Rinde, Treibvieh,Fein fremden Thier 1
Nr. 6. Schweine, Kälber, Schafe, Ziegen, 4 Stück frei,5Sick. und mehr, sr R Sid. 1



XI. Barriere Erispendorf.

r der Mesii —

l

I

bis zur bls zur bls bis bis
S a t arrioere Bamihre Polhen. Möschiz Burg!

b . deeundors #
ö Saale

l T

w vis. Vta. VUls.
Nr. 1. Von sedem Plerde an schwerem Fuhrweke !17 8 13
Nr. 2. Von jedem an leichtem zum Traneport von 1 .

Personen bestimmten eutet erk, Chaisenn. «Schltlttaselkkcodh . 5 13 7 10
Nr. J. Von jedem angespannten Rind, Esel ic 2 5 12 6 . 6
Nr. 4. 1#½½ rdem Nell-, Pack· oder iedig hhenden ·

2 3 811 7
Ni. 5. ideni ledig KtirrenNinde, Treibvieh. .
* — Thiere 1 3 7 3 5

Nr. 6. tin Kälber, b Ziegen, Sick . 1srei, 5 Siuck und mehr, für sere 5 Stück 1 3 7 93 5

2.2 2

Brückengeldtarif in Greiz.
I
Iw-

aHae jedes astqejpansste Pferd OchIeII pde Kuh . 8
b) für Heven Reilpferd . , 8c) ürjede l hi. 8
41) Hr jeden ledigen 2 oder Kuh 7oj für jedes Füllen, Stier, Rind oderKalb 7
 für iedes Schwein, Ziege oder Schaf 3
g far ein mit einem oder mehrerenHunden bespanntes vienaderies vuhrwierl 7h) für ein zweiräderiges dergleichen oder Handwage 3i) für einen Schublatten, bitnbe oder nicht 3





Gesetzsammlung
für

das Fürstenthum Reuß älterer Linie.
–7.

(Ausgegeben den 31. December 1874.)

28. Gesetz vom 17. December 1874,
einen Nachtrag zu dem Gesetze vom 25. Januar 1871, die Bildung

eines Landesausschusses betreffend.

Wir Heinrich der JZwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden ülterer
Linie sonveräner Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc.
verordnen hierdurch mit Zustimmung des Landtags Folgendes:

Zu den Functionen des Landesausschusses gehört auch die Wahl der nach §. 30
Nr. 4 des Reichs-Militairgesetzes vom 2. Mai 1874 den ständigen Mitgliedern der
Ersatz- und Oberersatzcommission hinzutretenden bürgerlichen Mitglieder.

Urkundlich haben Wir dieses Gesez eigenhändig vollzogen und Unser Fürstliches
Insiegel beidrucken lassen.

Gegeben Greiz, am 17. December 1874.

(I. S.) Heinrich XXll.
Faber.



9. Gesetz vom 18. December 1874die in dem uansccnhelt vor Einführung des Reichsstrafgesetzbuches
angedrohten Gefängniß- und Gollhurgfen betreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzlaste von Gokkes Gnaden Alterer
Linie sonveräner Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc.
verordnen mit Zustimmung des Gandtages was folgt:

Die in Vorschristen des Landesstrafrechts, welche vor dem Inkrastlreten des
Strasgesetzbuchs für das Deutsche Reich vom 31. Mai 1870 erlassen und neben diesem
Strasgesetzbuche in Kraft geblieben sind, angedrohte Gesängnißstrafe steht in allen recht-
lichen Beziehungen, wenn sie im Höchstbetrage die Dauer von sechs Wochen
übersteigt,. der durch das Reichsstrafgesetzbuch eingeführten Gefängniß strafe, dagegen,
wenn sie im Höchstbeirage die Dauer von sechs Wochen nicht übersteigt, der Haftstrafe

leich und wird in ersteren Falle al Gefängnißstrafe, im letzteren Falle als Haftstrase

erkannt n vollstreckW 9 neben Gefängnißstrafe von höchstens sechswöchiger Zeit-
doe Eäreen bis zu einem funfzig Thaler übersteigenden Betrage angedroht

so findet die Geldstrase nur bis zum Betrage von funfzig Thalern slatt und diet kommt insoweil, als als sie diesen Betrag übersteigt, in Wegfall.

Urkundlich haben Wir dieses Geseß eigenhändig vollzogen und Unser Härstliches
Insiegel beifügen lassen.

Gegeben Greiz, den 16. December 1874.

(L. S.) Heiurich XXI.
Faber.
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30. Gesetz vom 19. December 1874,
die Diäten der bei Geschwornengerichten fungirenden Beamten betreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden alterer

Linie sonweräner Furst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,annichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c.verordnen mit S des Landtages was folgt:

Staatsbeamte, welche bei Geschwornengerichten außerhalb ihres Wohnorts zu
fungiren haben, beziehen an Diäten und Vergütung für Nachtquartier, einschlüssig des
Trinkgeldes die nachstehenden Bekräge:
1. der Präsident des Gerichishofes:

Diãten . . . 4 Thaler (12 Mk. RM.)
für Nachiguartier . . lThalct(3Mk.:)k’-Uk.)
2. Die Veisitzer des Grerichtohofts-

1 . . . . . . . 3 Thaler (9 Mk. RM.)

für Machtguartier . . . 14halck(3Mk-NM.)

3. Der Gerechtsschreiber (Hrettkelfühery und der Kasseverwalter:
D . . . . . . . . 2 Thaler (6 Mk. RM.)

für Nachtquartier . . . . . 20Sgr.(2Mk.RM-)

4. Der Diener (Bote):
iäten . . . . . . . 1 Thaler (3 Mk. RM.)

für Pochtguarfer . 10 Sgr. (1 Mk. RM.)DerOberstaatsauwal und andere, an dessen Stelle bei einem Ceschwornengerche
fangirente: n) der Staatsanwaltschaft liquidiren wie die Veisitzer des Gerichtshofeo.weit in Vorstehendem nicht elwas Anderes geordnet ist, bewendet es bei den
wascrin der Gebühren-Tare in Strassachen.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Publication in Kraft.
Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig vollzegen und Unser Fürstliches

Insiegel beidrucken lassen.
Gegeben Greiz, den 19. December 1874.

(L. S.) Heinrich XXII.
Faber.
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31. Negi s--Bekannt vom 29. December 1874, dienderTrzneitaxebetr.
In Berücksichtigung der in den Einkaufspreisen mehrerer Droguen eingetretenen

Veränderungen hat eine Revision der auch für die hierländischen Apotheken maßgebenden
Nöniglich Preuhischen Arzueitaxe stattgefunden und ist zugleich mit Umrechnung der Preise
nach der Neicho-Markwährung eine neue Auflage derselben ausgearbeitet worden, welchemit dem 1. Januar k. Is.i itt.

Unter Bezugnahme af §. 21 der Apothekerordnung vom 10. Juni 1859 und
die Regierungsverordnung vom 18. JFebruar 1873, sowie unter Verwelsung auf die im

Verlage von Nudolph Gärtuer in Berlin Euschirnene revidirte Königlich Preußische Arznei-taxe wird dies zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
Greiz, den 29. December 1874.

Fürstlich Reuß-Pluche Landesregierung.Fab er.
Men.



Gesetzsammlung
für

das Fürstenthum Reuß älterer Linie.
S.

(Ausgegeben den 30. Januar 1875.)

2. N 6 -Bekanntmach om 31. Decbr. 1874,

die Jemmemsehier. der Postordaung zu i Gesetze über das Postvesen
des Deutschen Reichs betr.

Von Fürsllicher Landesregierung alhier wird die Poslordnung zu dem Gesetze über
das Postwesen des Deulschen Reichs vom 28. Oktober 1871, welche am 1. Januar 1875
au Stelle des bis dahin gültigen Postreglements vom 30. November 1871 in Kraft tritt,

auf Veraulafsung des Herrn Mechlenzier nachskehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Greiz, den 31. Decbr. 1

Fürstlich Neuß-Plauische Landesregierung.
Faber.

Merz.

Postordnung
vom 18. December 1874.

Alchit l. Postsendungen.Abschnit Estafettensendungen.Abschnitt z Personenbeförderung mitlelst der Posten.
Abschnitt IV. (Extrapost- und Kurierbeförderung.

Auf Grund der Vorschrist des F. 50 des Gesezes über das Postwesen vom
28. Oktober 1871 wird nachstehende Postordnung erlassen.

Abschnitt 1.

Postsendungen-Augemeine
s#en I. Die Postsendungen müssen nach ban- solgenden Bestimmungen gehörig adressirt

dungen. und haltbar verpackt und verschlossen sein.
10



II. Es beirägt das Meistgewicht:
eines Briefes 250 Gramm,
einer Drucksache 1 Kilogramm,
einer Waarenprobe 250 Gramm,
eines Packels 50 Kilogramm.

Wrrefie. I. Die Adresse muhß den Bestimmungsort und den Adressaten so bestimmt bezeichnen,
daß isder Ungeuihet vorgebeugt wird.

 Dies gilt auch bei solchen urit postlagernd bezeichnelen Gegenständen, sür welchedie vu Geragt zu leisten hat. Bei anderen Gegenständen mit dem Vermerk pofl-
lagernd darf, statt des Namens des Adressaten, eine Ungade in Buchstaben oder Ziffern
angewendet sein.

Aubenseite. I. Auf der Außenseite einer w darf außer den auf die Beförderung

basigüchen Angaben nur der Name oder dieFirmades Absenders enthalten sein. Wegen
der besonderen Bestimmungen für Posl-Paceadtesen ostarten, Drucksachen, Waaren-
proben und Postanweisungen liehe 55. 4, 13, 14, 15UrI. Die Freimarken sind in die ober- rechte Ecke der arte zu kleben.

ssblteg. I. Jeder Packetsendung muß eine in- (Post-Packetadresse) in der von der
postuerwaldung vorgeschriebenen Form beigegeben sein.Formulare zu Post-Packeladressen können bei allen Postanstalten bezogen werden.

ür Formulare, welche mit Freimarken beklebt sind, wird nur der Betrag
der Freimarke erhoben. Unbeklebte Formulare werden zum Preise von 5 Pl. für je 10
Stück abgelassen.

IV. Formulare, welche nicht von der Post bezogen werden, müssen in Größe, Farbe
und Stärke des Papiers, sowie im Vordruck mit, den von der Post gelieferten Formu-
laren genau übereinstimmen.

V. fic an der Post-Packetadresse befindliche Abschnitt kaun vom Absender zu

Schiftichen oder gedruckten rc. Miltheilungen benutzt werden.Die Post-Packetadresse muß bei der Aushändigung des Packets an diePatchen bz. an den bestellenden Boten zurückgegeben, der Abschnilt kann jedoch durch
den Empfänger abgetrennt und zurückbehalten werden.

. 6.

rehren I. Mehr als fünf Packele dürfen nicht zu einer Begleitadresse gehören. Auch
ner 3 ist es nicht mmlässi, Packete mit Werthangabe und solche ohne Werthangabe mittest einer

Ichletadrese zu versenden.Gehören mehrere Packetr mit Werthangabe zu einer Begleitadresse, so muß
auf naes der Werth eines jeden Packets bsondere angegeben sein.

an#lt de I. Die Ausschrift eines Packets muß die i- Angaben der Begleitadresse ent-
halten, so daß nöthigenfalls das Packet auch ohne die Begleitadresse bestellt werden kann.
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II. Die Aufschrist eines Packeto muß in haltbarer Weise unmittelbar auf der Um-
hüllung angebracht werden. Ist dies nicht auoführbar, so ist die Aufschrift auf einem
der ganzen Fläche nach aufgeklebten oder sonst unlösbar darauf befesligten Papier 2c. an-
zubringen, oder es sind haltbar befestigte Jahnen ven Pappe, Pergamentpapier, Holz
oder sonstigem festem Stoffe zu benutzen.

S. 7.
Werthangabe. I. Wenn der Werkh einer Sendung angegeben werden soll, so muß derselbe bei

Mriefen auf der Adresse, und bei anderen Sendungen sowohl auf der Begleitadresse, als
auf vi zugehörigen Packele ersichtlich gemacht werden.

. Die Angabe des Werths einer Sendung hat in der Reichsmarkwährung zu er-seigen Der angegebene Betrag soll den gemeinen Werth der Sendung nicht übersteigen.
III. Bei der Versendung von kursbabenden Papieren ist der Kurswerth, welchen

dieselben zur Zeit der Einlieferung haben, bei der Versendung von hypothekarischen Pa-
pieren, Wechsein und ähnlichen Documenten derjenige Betrag anzugeben, welcher voraus-
sichtlich zu verwenden sein würde, um eine neue rechtsgültige Ausfertigung des Doru-
ments zu erlangen, oder um die Hindernisse zu beseitigen, welche sich der Einziehung der
Forderung entgegenstellen würden, wenn das Document verloren ginge. Ist aus der

Werthangabe zu ersehen, daß dieselbe den vorstehenden ANgen nicht ensspricht, so kann
die Sendung zur Berichtigung zurückgegeben werden. Ist lebteres aber auch nicht ge-
schehen, so darf dennoch aus einer irrihümlich zu hohen Werthangabe ein Anspruch auf
Erslaktung des entspiechenden Theiles der Berscherungoorthr nicht hergeleitet werden.V. Entnahme von Postvorschuß gilt nicht alo Werthangabe. Vorschußsendungen
werden daher nur dann als Werthsendungen behandelt, wenn neben der Angabe des

Jorsänse auf der Sendung ausdrücklich ein Werth angegeben is. Ueber Sendungen mit Werthangabe wird ein Einlieferungsschein ertheilt.
§. 8.

Verpaduns. I. Die Verpackung der Sendungen muß nach Maßgabe der Beförderungsstrecke, des
Umfangs der Sendung und der Beschaffenheit des Inhalts haltbar und sichernd ein-
gerichtel sein.

II. Bei Gegenstäuden von geringerem Werthe, welche nicht unter Druck leiden, und
nicht Feit oder Feuchtigkeit abseen, ferner bei Acten= oder Schriftentsendungen, genügt
bei einem Gewichte bis zu ungefähr drei Kilogramn, wenn die Dauer der Beförderung
verhältnißmäßig kurz ist, eine Hülle von Packpapier mit angemessener Verschnürung.

III. Auf größere Entfernungen zu versendende, oder schwerere Gegenstände müssen
insofern nicht der Inhalt und Umfang eine andere feslere Verpackung erfordern, mindestens
in mehrfachen Umschlägen von slarkem Packpapierverpackt sein

endungen von bedentenderem Werthe, brcbeonderte solche, welche durch Nässe,
Reibung oder Druck leicht Schaden leiden, z. V. Spitzen, Seidenwaaren c., m sennach Maßgabe ihres Wertho, Umfangs und Gewichts in genügend schere- Weise in
Wachsleinwand, Pappe oder in gut beschaffenen, nach Umständen mit Leinen überzogenen
Kisten 2c. verpackt sein.

10“
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V. Sendungen mit einem Inhalte, welcher anderen Postsendungen schädlich werden

könnte, müssen so verpackt sein, daß eine solche Pherinng sern gebalten wird.Fässer mit Flüssigkeiten müssen mit starken Reifen versehen sein. Kleinere mit Flüssig-
keiten angefüllte Gefäße (Flaschen, Krüge 2c.) sind noch besonders in festen Kisten, Kü-
beln oder Körben zu verwahren

VI. Wenn in Fosge fehlerhafler Verpackung einer Sendung während der Be-
förderung eine neue Verpackung nöthig wird, so werden die Kosten dafür von dem Adres-
saten eingezogen, demselben aber erstatlet, wenn der Absender die Entrichtung nachträglich
übernimmt.

8.9
I. Der Verschluß der Postsendungen nuß haltbar und so eingerichtet sein, daß ohne

Verschuß. Beschädigung oder Eröffnung desselben dem Inhalt nicht beizukommen ist.
Bei Brriesen nach Gegenden unter heißen Himmelsstrichen darf zum Verschluß

Siegellack oder ein anderer, durch Wärme sich auflösender Sloff nicht benutzt werden.
III. Bei Packeten mit Werthangabe hat die Befestigung der Schlüsse slets durch

Siegellack mit Abdruck eines ordentlichen Pekschafls stattzufinden.
IV. Bei Packeten ohne Werthangabe kann von einem Verschluß mittelst Siegels

oder Bleie abgesehen werden, wenn durch den sonstigen Verschluß oder durch die Untheil-
barkeit des Inhalté selbst die Sendung hinreichend gesichert erscheint. Bei Sendungen,
deren Umhüllung aus Packpapier besteht, kann der Verschluß mittelst eines guten Klebe-
stoffs oder mittelst Siegelmarken aus Papier oder einem ähnlich festeren Stoffe herge-
stellt werden. Auch bei anderen Packeten können Siegelmarken in Amwendung kommen,
sofern diese mit Rüsicht auf den zur Verpackung benutzten Stoff so beschaffen sind,
daß dadurch ein haltbarer Verschluß erzielt wird.9# Reisetaschen, Koffern und Kisten, welche mit Schlössern versehen sind, so-
wie bei gut bereisten und fest verspundeten Fässern, auch fest vernagelten Kisten, bedarf
es ebenfalls keines weiteren Verschlusses durch Siegel oder Bleie.

VI. Desgleichen können gut umhüllte Maschinentheile, größere Wassen und In-
strumente, Kartenkasten, einzelne Stücke Wildpret, z. B. Hasen, Rehe rc., ohne Siegel-
oder Bleiverschluß angenommen werden.

§. 10.
Briese mit Werthangabe (Gold, Silber, „Papiergeld, Werthpapiere u. s. w.)

Em— mit einem haltbaren Umschlage versehen und mit mehreren, durch dasselbe V
 chaft in gutem Lack hergestellten Siegelabdrücken dergestalt verschlossen sein, daß eine

Verletzung des Inhalts ohne äußerlich wahrnehmbare Beschädigung des Umschlages oder
des Siegelverschlusses nicht möglich ist.

II. Geldstücke, welche in Briefen versandt werden, müssen in Papier oder dergleichen
Ingeschlagen und innerhalb des Brieses so bfsunt sein, daß eine Veränderung ihrer
Lage wwäbrend der Beförderung nicht stattfinden kann.III. Schwerere Geldsendungen, sind in Packete, Beutel, Kisten oder IFässer fest zu
verpacken.

#flerder 1



Von der Post.

9n ekte,I .

ANY-M sind, unförmlich große Gegenstände, ferner lebende Thiere, können von den Vostanstalten

belördern

stände.
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IV. Sendungen bis zum Gewichte von 2 Kilogramm dürsen, sofern der Werih bei
Papiergeld nicht 10,000 Mark und bei baarem Gelde nicht 1,000 Mark übersteigt, in
Packeten von starkem, mehrsach umgeschlagenem und gul verschnürtem Papier eingeliefert
werden.

V. Bei schwerem Gewichte und bei größeren Summen muß die außere Verpackung
in haltbarem Leinen, in Wachsleinwand oder veder bestehen, gut umschnürt und vernäht,
sowie die Naht hinlänglich oft versiegelt sein.

Geldbeutel und Säcke, welche nicht in Fässern u. s. w. versandt werden, können
in dem Falle aus einfacher starker Leinwand bestehen, wenn "564 Geld darin gehörig ein-
gerollt oder zu Päckchen vereinigt enthalten ist. Andernfalls müssen die Beutel aus
wenigstens doppelter Leinwand hergestellt sein. Die Nahtl darf nicht auswendig und
der Kropf nicht zu kurz sein. Da, wo der Knoten geschürzt ist, und außerden über beiden
Schnur-Enden muß das Siegel deutlich aufgedrückt sein. Die Schnur, welche den Kropf
umgiebt muß durch den Kropf selbst hindurch gezogen werden. Dergleichen Sendungen
sollen nicht über 25 Kilogramm schwer sein.

VII. Die Geldkisten müssen von starkem Holz angefertigt, gut gefügt und fest ver-
nagelt sein, oder gute Schlösser haben; sie dürfen nicht mit überstehenden Deckeln ver-
sehen, die Eisenbeschläge müssen sest und dergestalt eingelassen sein, daß sie andere Gegen-
stände nicht zerschenern können. Ueber 25 Kilogramm schwere Kisten müssen gut bereift
und mit Handhab versehen sein.

VII. e Geldfässer mussen gut bereift, die Schlußreifen angenagelt und an beidenVoden dergestal verschnürt und versiegelt sein, daß ein Oeffnen des Fasses ohne Ver-
letzung der Umschnürung oder des Siegels nicht möglich ist.

.Bei Packeten mit baarem Gelde in gröheren Belrägen muß der Inhalt gerollt
sein. Gelder in Fässern oder Kisten müssen in Beuteln oder Packeten verpackt sein.

r Versendung mit der Post dürfen nicht aufgegeben werden: Gegenstände,
E deren es mit Gesahr verbunden ist, namentlich alle durch Reibung, Luftzudrang,

cen. Druck oder soust leicht entzündliche Sachen, sowie ãbende Flüssigkeiten.
II. Die Poslaustalten sind besugt, in Fällen des Verdachts, daß die Sendungen

Gegenstände der obigen Art enthalten, vom Aufgeber die Angabe des Inhalts zu ver-
langen und, falls dieselbe verweigert wird, die Annahme der Sendung abzulehnen.

Diejenigen, welche derartige Sachen unter unrichtiger Angabe oder mit Ver-
schweigung des Inhalts aufgeben, haben —vorbehaltlich der Bestrafung nach den be-

*i- Geseben — für jeden entstehenden Schaden zu haften.e Postanstalten lönnen die Annahme und Beförderung von Postsendungencblehi, 1 nach Maßgabe der vorhandenen Postverbindungen und Postbeförderungs-
miltel die Zuführung derselben an den Bestinnungsort nicht möglich ist.

Flüssigkeiten, Sachen, die dem schnellen Verderben und der Fäulniß ausgesetzt

zurückgewiesen werden.
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Drucksachen.
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II. Für dergleichen Gegenstände rc., wenn dieselben dennoch zur Beförderung an-
genommen werden, sowie für leicht zerbrechliche Gegenstände und für in Schachteln ver-
packte Sachen, leistet die Postverwaltung keinen Ersah, wenn durch die Natur des In-
halts der Sendung oder durch die Beschaffenheit der Verpackung während der Veförderung
eine Beschädigung oder ein Verlust entstanden ist.

MIl. Zündhütchen oder Zündspiegel müssen in Kisten fest von außen und innen ver-

packt und als solche, sowoht auf der Begleitadresse als auch auf der Sendung selbst be-
zeichnet sein. Der Absender ist, wenn er diese Bedingung nicht eingehalten hat, für denaus etwaiger Enzindung entstehenden Schaden haftbar.

IV. Die im §. 11 Abs. II ausgesprochene Besugnis, der Postanstalten tritt auch
in solchen Fällen eln, in welchen Grund zu der Annahme vorliegt, daß die Sendungen
Flüssigkeiten, dem schnellen Verderben und der Fäulniß ausgesetzte Sachen, lebende Thiere,
Zündhütchen oder Zündspiegel enthalten.

I. Die Vorderseite der Postkarte * für die Adresse bestimmt. Die Rückseite kann
zu schriftlichen Mittheilungen benutzt werden. Die Adresse und die Mittheilungen können
mit Tinte, Bleiseder oder farbigem Stifte geschrieben werden; nur muß die Schrifl haften
und deutlich sein.

II. Die Postkarten können auch gegen ermäßigtes Porto (§. 14) als Formulare zu
Drucksachen benutzt werden; in diesem Falle müssen die Mittheilungen auf der Rückseite
der Postkarte durch Druck oder soust auf mechanischem Wege hergestellt sein, sie dürfen
keine weitergehenden schriftlichen Einschaltungen oder Zusätze enthalten, als nach §.
bei Drucksachen gestattet sind. Die Anfügung von Waarenproben zu Hostkart#n ist un-
mlässig.

W. Zu den Postkarten mit Rückantwort werden besonders dasn eingerichtete
Formulare verwendet, von denen die zweite Hälfte zur Rückantwort dier. Postkarten müssen frankirt werden. Für Postkarten mit Wn ist auch für

die Inckantwort das Porto brausgbezahlen. Unfrankirte oder unzureichend frankirte
Postkarten werden nicht befördert

V. Die Gebühr beträgt ohne Unterschied der Enifernung 5 Pf. für jede Poslkarte.

Für Postkarten mit Rückantwort werden 10 Pf. erhoban. B der Verwendung von
Poftkarten als Formulare zu Drucksachen beträgt das Porto4. Formulare zu Postkarten können bei allen Pmmiesen bezogen werden.

VII. Ungestempelte Sormulare zu Postkarten werden zum Preise von 5 Pf. für je
10 Stück, Postkarten mit Rückantwort zum Preise von 5 Pf. für je 5 Stück verabfolgt.
Hür gestempelte Formulare zu Postkarten wird nur der Betrag des Siempels erhoben.VIII. Formulare, welche nicht von der Post bezogen wersen, müssen in Größe und
Stärke des Papiers mit den von der Post gelieferten übereinstimmen, auch auf der Vor-
derseite mit der gedruckten oder geschriebenen Ueberschrift „Postkarte“ versehen sein, dürfen
aber nicht das Reichswappen tragen.

— —

S. 14.
I. Gegen die für Drucksachen fesigesehte ermäßigte Taxe können befördert werden:
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alle gedruckte, Ahographsete, metallographirte, photographirte oder sonst auf mechanischemWege hergestellte, nach ihrem Format und ihrer sonstigen Beschaffenheit zur Beförderungmit der Briespost gorigune Gegenstände. Ausgenommen hiervon sind die mittelst der
Copirmaschine oder mittelst Durchdrucks hergestellten Schriftstücke, sowie die mittelst der

Fesemmmten E. hergestellten Gegenstände.ge Sendungen können entweder unter der Adresse bestimmter Empsänger, oder
als Beilagen solcher Zeitschristen, deren Vertrieb die Post besorgt, zur
Einlieferung gelangen.

Für die Einlieferung unter der Adresse bestimmter Empfänger gelten die nach-
stehend unter 1V bis I Vegebenen Vorschriften; dagegen für die GEinlieferung als außer-hewöhnlich

Sueen

e Zeitungobeilagen die unter X bis Nm folgenden Vorschriften.
Die Sendungen müssen“ offen, und zwar entweder unter Streif= oder Kreuz-IV.) Vel

minstm, oder umschnürt, oder in einen offenen Umschlag gelegt, oder aber dergestalt einfach
er. zusammengefaltet eingeliefert werden, daß ihr Inhalt leicht geprüst werden kann. Unter

shbele Em· Band (Verschnürung) können auch Alcher, Uleichviel ob gebunden, gefalzt oder geheftet,
vlangtr. versand werden. Das Band muh dergestalt angelegt sein, daß dasselbe abgestreist und

die Beschränkung des Inhalts der Sendung auf Gegenstände, deren Versendung unter
Vand gestaltet ist, leicht erkannt werden kann.

Der Sendung kann eine innere, mit der äußern übercinstimmende Adresse bei-
gesügt werden.

VI. Mehrere Drucksachen dürfen unker einer Umhüllung verfendet werden; die
einzelnen Gegenstände dürfen aber nicht mit verschiedenen Adressen oder besonderen Adreß-
ünschlägen versehen sein.

VII. Die Versendung von Drucksachen gegen die ermäßigteTare ist ungulässig,
wenn dieselben, nach ihrer Ferligung durch Druck u. s. w., irgend welche Zusätze oder
Aenderungen am Inhalte erhalten haben, wobei es keinen Unterschied macht, ob die r7½
sätze oder Aenderungen geschrieben oder auf andere Weise bewirkt sind, z.
Stempeel,

durch
Druck, durch Ueberkleben von Worten, Ziffern oder Zeichen, durch Punk-ur

tiren, Unterstreichen, Durchstreichen, Ausradiren, Durchflechen, Ab- oder Ausschneiden
einzelner Worte, Ziffern oder Zeichen u. s. w. — Essoll jedo gestattet sein:

1)

*—*m

—* —

5)

auf der äußern Seite des Bandes den Namen, die Firma und den Wohn-
ort des Absenders anzugeben;
auf der Drucksache selbst den Ort, das Datme und die Namensunterschrift

bz. Firmazeichnung, sowie den Stand des Absenders haudschristlich oder aufmechanischem Wege anzugeben oder abzuänderneinzelne Stellen des Inhalts, auf welche bee Aufmerksamkeit gelenlt werden
soll, durch Striche kenntlich zu machen;
Druckfehler zu berichtigen;
bei Preiolisten, Börsenzetteln und Handelseircularen die Preise, sowie den
Namen des Reisenden haudschristlich oder auf mechanlschem Wege einzutragen
oder abzuändern;
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6) bei Bchern, Musikalien, Zeilschriften und Bitern eine Widmung hand-schriftlich einzutragen und eine Rechnung beizusügeden Correckurbogen das Manuseript beizufügen n in denselben Aenderungen
und Zusätze zu machen, welche die Correctur, die Ausstattung und den
Druck belreffen, solche Zusäee auch in Ermangelung des Raumes auf beson-
deren Zetteln anzubringen;
bei Bücherzetteln (offenen gedrucklen Bestellungen auf Bücher, Zeitschriften,
Bilder und Musikalien) die Werke, welche verlangt werden, auf der Rückseile
handschriftlich zu bezeichnen und den Vordruck ganz oder theilweise zu durch-
streichen oder zu unterstreichen;

9) Modebilder, Landkarten u. s. w. auszumalen.

VIII. Deusachen müssen frankirt sein. Das Portoberigt auf alle Entsernungen:bis 50 Gramm einschließlich 3 Df.,
* 10

— –

#

über 50 „ ½ D »
»2...... 20 „
. 500 G bis (1 Kilogranm einschließlich 30 „

IX. Für Drucksachen bis zum Gewichte von 250 Gramm ist, wenn sie den vor-
stehenden Bestimmungen nicht entsprechen oder wenn sie unfrankirt oder unzureichend
frankirt sind, das Porto für unfrankirte Briefe, eintretendenfalls unter Anrechnung der
verwendeten Postwerthzeichen, zu entrichten. Dergleichen Drucksachen zum Gewichte über
250 Gramm gelangen nicht zur Absendung.

E— X. Als außergewöhnliche Zeitungsbeilagen sind solche dem Abs. 1 entsprechende
als rr7 8 Onichach anzusehhen:wöbn8 welche nicht nach Format, Papier, Drit oder sonsl Bestandtheile LerirnigenE— oder Zeitschrift bilden, mit der die Versendung erfolgen soll;

2) welche zwar als regelmäßige Nebenblätter zu Zeilungen erscheinen, die aber,
da sie auch unabhängig von der Hauptzeitung für sich allein bezogen werden
können, von der Versendung als ordentliche Zeiungsbeilagen ausgeschlossen sind.

I. Jeder Versendung außergewöhnlicher Zeitungobeilagen musß von dem Verlegereine leed derselben bei der Postanstalt des Aufgabeorts und die Entrichkung des
Portos für so viele Exemplarc, als der betreffenden Zeitung rc. beigelegt werden sollen,
vorhergehen. Das Einlegen in die einzelnen Zeitungs= c. Exemplare ist Sache des
Verlegers.

XII. Außergewöhnliche Stitungebeilagen dürfen einzeln nicht über zwei Bogenstark, auch nicht geheftet, gefalzt oder gebunden sein, sondern müssen, wenn sie aus
mehreren Mlättern bestehen, in der Bogenform zusammenhängen. Die Vostanstalten sind
zur Zurückweisung solcher Beilagen befugt, welche nach Größeund Stärke des Papiers
oder nach ihrer sonstigen Beschaffenheit zur Veförderung in den Zeitungspacketen nicht
geeignet erscheinen.

XIII. Das Porto für Druchachen, welche als außergewöhnliche Zeitungsbeilagen
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zur Einlieferung gelangen, beträgt für jedes einzelne Beilage-Exemplar '/8Pf. Ein bei
Berechaung desGesammnbetrages sich ergebender Bruchtheil einer Mark wird nöthigen-
salls auf eine durch 5 theilbare Pfennigsumme aufwärts abgerundet.

8 15.
Gegen die für Waarenproben festgesebte ermäßigte Taxe werden nur solche

Waarenproben zugelassen, die keinen eigenen Kaufwerth haben und nach ihrer Beschaffen-
heil, Form und Verpackung zur Beförderung mit der Briefpost geeignet sind.

I. Hinsichts der Verpackung gilt als Bedingung, daß der Inhalt der Sendungen
als in Waarenproben bestehend leicht erkannt werden kann. Die Verpackung kann unter

Vand, in offenen Briefumschlägen oder in briefförmigen Kästchen oder Säckchen erfolgen.
Ul. Die Adresse muß, außer dem Namen des Adressaten und des Bestimmungs-

orts, den Vermerk „Proben" („Muster") enthalten. Auf der Adreise dürfen außerdem
nur noch angegeben sein:

der Name oder die Firma des Absenders,
die Fabrik= oder Handelczeichen, einschließlich der näheren Bezeichnung der Waare.
die Nummern und
die Preise.

IV. Diese Angaben dürfen, slatt auf der Adresse, bei oder an jeder Probe für sich
angebracht sein.

V. Den Waarenproben dürfen Briefe nicht beigeschlossen oder angehängt werden.
Mehrere Waarenproben dürfen unter einer Umhüllung versandl werden, die einzelnen
Proben dürfen aber nicht mit verschiedenen Adressen oder Adreßumschlägen versehen sein.
Die Vereinigung von Drucksachen mit Waarenproben zu einem Versendungs-Gegenstande
bis zum Gewichte von 250 Gramm ist gestaltet; die Drucksachen müssen in diesem Falle

den estinmungen des S. 14 entsprechen.
Die Sendungen wüen frankirt sein. Das Vorto beträgt, gleichviel ob dieManae für sich allein versandt werden, oder ob Drucksachen damit vereinigt sind,

ohne Unterschied der Cnsieenen und des Gewichts 10 #Ff.
). Für Waarenproben, welche den vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechen,

oder welche unfrankirt oder unzureichend frankirt sind, ist das Porto für unfrankirte Briefe,
eintreiendenfall unter Anrechnung der verwendeten Postwerthzeichen, zu entrichten.

VIII. Waarenproben, welche einen Werth haben, desgleichen diejenigen, deren Be-
lörderung mit Nachtheil oder Gefahr verbunden sein würde, z. V. Slüssigkeiten, Glas-
gefäße, scharfe Justrument, slark absärbende Stoffe u. dergl., gelangen nicht zur Ab-
sendung.

5. 16.
I. Briese, Postkarten, Drucksachen, Waarenproben, Briesfe mit Behändigungsschein,

Postvorschußsendungen, sowie Packete ohne Werthangabe, können unter Einschreibung be-
fordert und müssen zu diesem Zwecke von dem Absender mit der Bezeichnung „Ein-
schreiben“ versehen werden. Bei Packeten ohne Werthangabe muß diese Bezeichnung auf
der Begleiladresse und auf dem Packelc angegeben sein; die Wirkung der Einschreibung

11
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in Bezug auf die Gewährleistung berstect sich in diesem Falle nur auf das Packet undnicht zugleich auch auf die BegleitI. Ueber eine eungechrtelmne vtvoese wird ein Einlieferungsschein ertheilt.
III. Für eingeschriebene Sendungen wird außer dem Porko, eine Einschreibgebühr

von 20 M. bne Rücksicht auf die Entfernung und das Gewicht *½# en.Wünscht der Absender eines eingeschriebenen Briefes s.w. eine von demAbrelnlen auchustllende Empfangsbescheinigung (Rückschein) zu Vrzal ten, so muß ein
solches Verlangen durch die Bemerkung: „Rückschein“ auf der Adresse ausgedrückt sein;
auch muß der Absender sich namhaft machen öoder die Adresse bezeichnen, an welche der

Rückschein abzuliefern ist. dr die Beschasfung.* Rückscheins ist eine weitere Gebühr
von 0 Pf. vom Absender im Vorausz.. Eine Werthangabe ist bei 4oienhcheB“ nicht zulässig.

5. 17
I. Die Postverwaltung übermittelt im Wege der Postanweisung Geldbeträge bis

zu breibundert Mark einschließlich.ostanweisungen müssen frankirt werden. Die Gebühr beträgt ohne Unterschiedder Glnrrheltn
bis 100 Mrr 20 Pf.

über 100 bis 200 Marrwr 50 9
200 „ 0

U. hormuire zu Postanweisungen können bei L100 8 2 welden,
. Für die mit Freimarken beklebten Formulare wird n r Betra r Frei-

marken erhoben. Unbeklebte Formulare wenden zum Freile vonk 5zP für 6. d Stück
verkauft.

V. Die Angabe des Geldbetrages auf der Postanweisung hat in der Reichsmark-
währung zu erfolgen. Die Marksumme muß in Zahlen und in Buchstaben ausgedrücktsein

VI. Der der Vostanweisung agesücie Abschnitt kann vom Absender zu schrift-
lichen Mintzeilungen jeder Art benutzt werdeI. Ueber den eingezahlten Betrag oie ein Einlieferungsschein ertheilt.

. Die Auszahlung des angewiesenen Betrages erfolgt, nachdem der Adressat die
auf der Postanweisung befindliche Quittung vollzogen hat, gegen Rückgabe der Postan-

weisung. De-- der Postanweisung angefügte Abschnitt kann von dem Adressaten zurück-
behalten wer. Die Erhebung des Geldbetrages bei der Postanstalt am Bestimmungsorte muß,

sofern der Betrag nicht durch den beslellenden Boten überbracht wird, spätestens inner-
halb 7 Tage, vom Tage der Aushändigung der Postanwcisung an den Mdressaten ge-
rechnet, erfolgen. Andernfalls wird die Rückzahlung des Geldes an den Aufgeber ein-
geleitet, oder, sofern derselbe nicht zu ermitteln ist, das für unbestellbare Sendungen vor-

**e Verfahren zur Anwendung gebraX. Stehen der Postanstalt am Vestimmungtorte die erforderlichen Geldmittel augen-
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blicklich nicht zur Verfügung, 1 kann die Auszahlung erst verlangt werden, nachdem dieBeschaffung der Miltel erfolgt ist.
XI. Wenn dem Adressaten eine Postanweisung abhanden gekommen ist, so hat der-

selbe der Postanstalt am Bestimmungsorte von dem Verluste rechtzeitig Miktheilung zu
machen. Von dieser Postanstalt wird alodann bei etwaiger Vorlegung der vom Adressaten
als verloren angegebenen Anweisung die Zahlung bis auf Weiteres ausgesetzt. Es ist
Sache des Adressaten, durch Vermittelung des Absenders bei der Aufgabe-Postanstalt die
Uebersendung eines vom Absender auszufertigenden Doppels der fraglichen Postanweisung
behufs Erhebung des eingezahlten Betrages zu erwirken. Bei der Einlieserung des
Doppels muß der bei der Aufgabe der abhanden gekommenen Postanweisung ertheilte
Einlieferungsschein von dem Aufgeber vorgelegt werden. Die Uebersendung des Doppels
von dem Aufgabe= nach dem Bestimmungsorte erfolgt kostenfrei.

8. 18.
— v I. Auf Postanweisungen eingezahlte Beträge können auf Verlangen des Absen-
wetsnden, ders durch die Postanstalt am Aufgabeorte auf telegraphischem Wege der Postanstalt

am Bestimmungsorte zur Auszahlung überwiesen werden, wenn sowohl am Aufgabe-
als auch am Bestmmungoort" eine dem öffentlichen Verkehr dienende Telegraphen--Sta-
tion sich beWI Im zne ein solches Verlangen ausgesprochen wird, liegt die Ausfertigung des
Tutcgrans, vermittelst dessen die Ueberweisung erfolgt, der Postanstalt des Aufgabeorts
ob. Wünscht der Absender durch diese# Telegramm weilere, auf die Verfügung über
das Geld bezügliche Mittheilungen zu machen, so muß er diese der Postanstalt am Auf-

babeen scrisiig übergeben, welche sie in das abzulassende Telegramm mit aufnimmt.UI. Der Aufgeber hat zu entrichten:
à) die Postanweisungsgebühr,
b) die Gebühr für das Telegramm,
) eine Gebühr von 25 Pf. für Besorgung des Telegramms am Aufgabeorte

von der Post bis zur Telegraphenstation, wenn die Telegraphen-Station sich
nicht im Poslgebäude mit befindet;außerdem kenmt, insosern die Anweisung nicht postlagernd adressirt ist,

4) das Eilbestellgeld für die Bestellung am Nestumng gorte
zur Erhebung (K. 21);, diese Gebühr kann von dem absenoch gezahll oder von dem
Adressaten eingezogen werden.

. Die Postanslalt des Bestimmungsorts hat gleich nach Empfang des Ueber-
weisungs-Telegramms dasselbe dem Adressaten durch einen besonderen Boten zuzustellen.
Die Auszahlung des angewiesenen Betrages erfolgt gegen Rückgabe des mit der Quit-
tung des berechtigten Empfängers versehenen Ueberweisungs-Telegrammins.

 Die Telegraphen-Stationen können ermächtigt werden, in Vertretung der Post-
anstalten Beträge auf Postanweisungen, welche auf telegraphischem Wege überwiesen
werden sollen, von den Absendern entgegenzunehmen oder am Bestimmungsorte auszu-
zahlen.

11°



8. 19.
1. Poslvorschuüsfe sind im Betrage bis zu einhundert fünfzig Mark einschließlich zu-assig.
II. Handelt es sich um Beförderungs-Auslagen und ähnliche Kosten, welche auf

Sendungen hasten, so können auch Vorschüsse zu einem höheren Betrage entnommen
werden.

IUI. Sendungen mit Postvorschuß müssen auf der Adresse den Vorschußbetrag mit
den Worten:

orschuß, gngdvnaa....
sowie den Namen und die Wohnung des Absenders enthalten. Die Angabe des Vor-
schuhbetrages hat in der Reichsmarkwährung zu erfolgen. Die Marksumme muß in
Jahlen und in Dusteten ausgedrückt seinIV. Einlieferer erhält bei der Ausgabe eine Bescheinigung, daß der Betrag
des Voricusses ausgezahlt werden solle, sobald die Sendung von dem Adressaten einge-
löst worden sei, es sei denn, daß die Zahlung des Vorschusses gleich bei Einlieferung
der Sendung ausnahmeweise erfolgt ist.

V. Eine Vorschußsendung darf nur gegen Berichtigung des Vorschußbetrages aus-
gehändigt werden. Dieselbe muß der Postanstalt am Aufgabeorte spätestens 7 Tage
nach dem Eingange zurückgesandt werden, wenn sie innerhalb dieser Frist nict eingelöstist. Dieses gilt auch von Vorschußfendungen mit dem Vermerke „postlagern

VI. De- Zurückgabe der nicht eingelosten Vorschußsendungen erfolgt an den be.
rechtigten Absender, unter Einforderung der im Abs. IV erwähnten Bescheinigung bz.

gegen Rückzahlung des empfangenen Vorschußbetrages. Ist es 5½ Sendung mit Werth-
m 4P kommen noch die Vorschriften des §. 40 in Anwendunrst durch die Einlösung einer Vorschußsendung erwhs der Aufgabe-Post-

un * Verbindlichkeit zur Auszahlung des Vorschußbetrages. Von der erfolgten

Einlösung muß der Postanstalt am Aufgabeorte mit nächster Post Nachricht gegeben werdgh.und diese zahlt hierauf den Vorschußbetrag an denjenigen aus, welcher die nach Abs.1ertheilte Bescheinigung zurückgiebt. Die Postanstalt ist befugt,. aber nicht ——
die — reejenigen zu prüfen, welcherden Schein vorlegt.VIII. Wird eine Vorschußfendung, auf welche der Betrag des Vorschusses an den
Absender gezahlt worden ist, von dem Adressaten nicht eingelöst, so muß der Absender
den erhobenen Betrag zurückzahlen.

IX. Für chblen ehen ist Porto und eine Postvorschußgebühr zu entrichten.1) Das Portobeträ
a) * nnn (Postkarten, Drucksachen und Waarenproben), ohne Unter-

schied des Gewichts

auf Entfernungen bis 10 geographische Meilen einschließlich 20 aauf alle weiteren Entfernungen ·
Fir unfraukirte Postvorschußbriefe wird ein Portozuschlag von 10 Pl. #

en. ei portopflichtigen Dienstsachenfündet dieser Zuschlag nicht bortb) for Vonschehwweroh das Porto für das Pack
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Im * eine Werthangabe oder Einschreibung staltgefunden hat, tritt demPorto die Versicherungsgebühr bz. Einschreibgebühr hinzu.
2) Die possoorschnhrban berrint 4t. Arder Mark oder jeden Theil einer Mark

pPf., mindestens aber 10 Pf. Ein bei Berechnung der Poftvorschußgebührsich ergebender nen einer Mn ist nöthigenfalls auf eine durch 5 theil-
bare Pfennigsumme aufwärts abzurunden.

X. Die Postvorschußgebühr ist auch dann zu entrichten, wenn der Adressat die
Vorschußsendung nicht einlösen sollte. Die Zahlung der Vorschußgebühr hat slets zugleich
mit dem Yorko zu erfolgen.

KS. 20.
I. Im Wege des Postauftrages können Gelder bis zum Betrage von sechshundert

Mark einshießlih eingezogen werden.eem Postauftrage ist das einzulösende Papier (die quiktirte Rechuung, der qui-tirte . der Zinsschein 2c.) zur Aushändigung an denjenigen, welcher Zahlung leisten
soll, beizufügen.

II. Das Formular zum Auftrag ist vom Auftraggeber durch Angabe seines Namens
und Wohnorts, des Namens und Wohnorts des Jahlungspflichtigen, sowie des einzu-
ziehenden Betrages auszufüllen. Die Marlsumme muß in Zahlen und in Buchstaben
ausgedrückt sein

IV. Zu schriftichen Mittheilungen an den Zahlungepflichtigen ist der Postauftrag,
welcher im Falle der Einziehung des Betrages in den Händen der Poft verbleibt, nicht
zu benutzen. Briefe dürfen dem Postauftrag als Anlagen nichl beigefügt werden.

V. Einem Postauftrage können mehrere Quittungen, Wechsel, Zinsscheine 2c. zur
leichgritigen Einziehung von demselben Zahlungopflichtigen beigefügt werden; die Gesammt-u des einzuziehenden Betrages darf jedoch den Betrag von 600 Mark nicht über-

steigen.6 VI. Die Vereinigung mehrerer Postausträge zu einer Sendung ist nicht statthaft.
VII. Der Auftraggeber hat den Postauftrag nebst dessen Anlage unter verschlessenem

umschlage an die Adresse der Postanstalt, welche die Einziehung bewirken soll, unterhschnen (5. 16) abzusenden. Der Brief ist mit der Aufschrift „Postauftrag“" zu
verse

W Ueber den Postauftragsbrief wird ein Einlieserungsschein ertheilt.
 [IX. Die Poslverwaltung haftet für die Beförderung des Postaustragsbriefes wie

für einen eingeschriebenen Brief, für den cingezogenen Betrag aber in demselben Umsange
wie für die auf Postanweisungen eingezahlten Veträge. Eine weitergehende Gewähr,
insbesondere für rechtzeitige Vorzeigung oder für rechtzeitige Rücksendung oder Weiter-
sendung des Postauftrags nebst Anlage, wird nicht geleistet; auch übernehmen die Post-
anstalten keinerlei Verpflichtung zur Erfüllung der besonderen Vorschriften des Wechsel-
rechts.

Die Einziehung des Betrages erfolgt gegen Vorzeigung des Postauftrags und
Aushändigung der quiltirten Rechnung (des guittirten Wechsels 2c.). Die Zahlung ist
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enlweder sofort an den Postboten eder. wenn der Auftraggeber nichl die sofortige Rück.
sendung verlangt hat, binnen sieben Tagen nach der Vorzeigung des Poslauftrags bei
der einziehenden Postanstalt zu leisten. Erfolgt die Zahlung innerhalb dieser Frist nicht,
so wird der Postauftrag vor der Rücksendung dem Adressaten nochmals zur Zahlung vor-
gezeigt, sofern derselbe nicht bereits bei der ersten Vorzeigung die Einlösung endgültig
verweigert hat. Verlangt der #Austrnggeher die sofortige Rücksendung nach einmaligervergeblicher Vorzeigung, so ist solches durch den Vermerk „Sofort zurück“ auf der Rück-seite zu bezeichnen. Weilhahinngen werden nicht angenommen.

XI. Postauftragsbriefe müssen kankitt werden. Die Gebühr für einen Postauf-
tragsbrief beträgt 30 Pf. Der eingezogene Betrag, nach Abrechnung der Postanweisungs-
gebühr, wird dem Auftraggeler von der einziehenden Poslanstalt mittest Postanweisung
übermittelt. Mird der Belrag nicht eingezogen, so kommt, außer der bei der Aufgabe
entrichtcten Gebühr, eine weitere Gebühr nicht in Anwendung.

. Dem Belieben des Auftraggebers bleibt es überlassen, dem Bostauftrage gleich
das ausgefüllte Poslanweisungs-Zormular — bei Beträgen über 300 Mark zwei Formu-
lare — behufs Uebermitlelung des ringczogenen Betrages an seine Adresse beizusügen.
Dabei darf in den beizusügenden Postanweisungs-Formularen nur derjenige Betrag der

Forderung anhagebe werden, wescher nach Abzug der Postonwessungegebäh übrig bleibt.XIII. Wird der Adressat nicht ermittell, oder leistet er, auch bei der zweiten Vor-zeigung des neda nicht Zahlung, so wird der Poslauftrag mit der Quittung
(Wechsel) dem Auftraggeber mittelst eingeschriebenen Briefes kostenfrei zurückgesandt.

XIV. Es steht dem Auftraggeber frei, zu verlangen, daß der Postauftrag und des-
sen Anlage nach einmaliger vergeblicher Vorzeigung nicht an ihn zurück, sondern an eine
andere Person weitergesandt werden soll. Dies Verlangen ist unter Angabe der vollständigen
Adresse dieser Person durch den Vermerk „Sosort an N. in N." auf der Rückseite des
Postauftrags auszudrücken.

XV. Wünscht der Auftraggeber, daß die Weitersendung an eine zur Aufnahme
des Wechselprolestes besugte Person geschieht, so genügt der Vermerk: „Sofort zum Pro-
test“, ohne daß es der namentlichen Bezeichnung einer solchen Person bedarf. Mit der
Weitergabe des Postauftrags und dessen Anlagen an den betreffenden Notar, Gerichts-
vollzieher rc. ist die Obliegenheit der Postverwaltung erfüllt. Die Protestkosten hat der
Austraggeber unmitltelbar an den Erheber des Protestes zu entrichten.

4|. Den Auftraggebern ist gestattet, auf der Adreßseite desAuftragsformulars
das Datum debsenigen Tages anzugeben, an welchem die Einziehung des Betrages er-
folgen soll. Für die Bestimmungs-Postanstalt ist dann dieser Zeitpunkt bezüglich der
Vorzeigung des Postauftrags maßgebend.

XVII. An Sonntagen und an gesetzlichen Feiertagen findet die Vorzeigung von

Pestaufträgen nicht statt.
XVIII. Formulare zu Postaufirägen können bei den Postanstalten zum Preise von

5 M. für je 10 Stück bezogen werden

1. Sendungen, welche sogleich nach bier Ankunft den Adressaten besonders zuge
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siellt werden sollen, müssen auf der Aresse einen Vermerk lragen, welcher unzweideutig
das Verlangen auedrückt, daß die Bestellung an den Adressaten sogleich nach der Ankunft
durch besonderen Boten erfolgen solle (Eilbestellung). Diesem Zwecke entsprechen folgende,
vom Absender durch Unterstreichen bejonders hervorzuhebende Vermerke:

„durch Eilboten", „durch besonderen Boten“, „besonders zu bestellen“, „sofort
zu bestellen“. Bezeichnungen wie cito, citissime, dringend, eilig 2c. bleiben unberücksichtigt.

IU. Eingeschiiebene Briefe, Pestkarten, Drucksachen und Waarenproben werden den
Eilboten stets mitgegeben.

UI. Packete ohne Werthangabe bis zum Gewiche von 5 Kilogramm, sowie Sen-
dungen mit Werthangabe bis zum Betrage von 300 Mark und bis zum Gewichte von5 Kilogramm werden den Adressaten durch die ainr Boten in die Wohnung be-
stellt, soweit nicht etwa zollamtliche Vorschriften entgegenstehen. Bei Postanweisungen
werden die Geldbeträge dem Eilboten stets mitgegeben.

IV. Bei Briefen mit Werthangabe von mehr als 300 Mark erstreckt sich die Ver-
pflichtung der Postverwaltung zur besonderen Bestellung in die Wohnung des Adressaten
mu auf den Ablieferungsschein, und bei Packelsendungen im Gewichte von mehr als 5
Kilogramm nur auf die Begleitadresse bz. den ciwaigen Ablieferungsschein.

. Mit der Annahme von Briesen und sonsligen Sendungen zur besonderen Be-
stellung an Mdressaten, die im Orts- oder im Landbestellbezirke der Aufgabe-ostanstalt
wohnen, sowie von solchen Briefen und sonstigen Sendungen, die vom Aufgabeorte durch
besondere Boten nach anderen Postorten gesandt werden sollen, haben die Postanstalten
sich nicht zu befassen.

VI. Auf Verlangen der Absender kann die besondere Bestellung von Postsendungen,
welche einer Postanstalt von weiterber zugehen und nach einem anderen Poslorte gerichtet
sind, stattfinden, wenn die Eutsemung zwischen den beiden Postanstalten nicht über fünf-
zehn Kilometer beträgt. Die Mdressen derartiger Sendungen müssen, unter Angabe
des eigentlichen Bestimmungsorts, den Vermerk enthalten: „von (Bcezeichnung des Orts-
namens der Postanstalt. von welcher aus die Eilbestellung erfolgen solh durch Eilboten“.

VII. Für die Eilestellung von Postsendungen sind zu entrichtena) Bei gewöhnlichen und bei eiingeschriebenen ien, Postkarten,
Drucksachen und Waarenproben, sowie bei Vorschußbriefen:1) wenn die Bestellung im Ortsbestellbezirke der Postanstalt euig. für jede

Sendung 25 Mi.,
2) wenn die Lestellung im Landbestellbezirke der Postanstalt erfolgt, für jede

H#g und für jedes Kilometer 10 Pf., im Ganzen jedoch nicht unterPf. für jede Bestellung.b) % Briefen mit Werthangabe, bei Packeten und bei Postan-

weisungen:
in allen Fällen, in welchen die Sendungen selbst, sowie die Geldbeträge
der Postanweisungen, n Eilboten bestellt werden, der doppelte Betrag
der unter u.#1 bz.a.2bezeichneten Sähe. Wenn nur die Scheine bä.



die Behleitadreffen zur bcsonderen Bestellung gelangen, so kommt der einfacheelrag des unter a. 1 bz.u.2bezeichneten Eilbestellgeldes zur Anwendung.
VIII. Die Gebühr für die Eilbestellung kann vorausbezahlt oder deren Zahlung dem

Adressaten überlassen werden. In allen Fällen muß jedoch der Absender für die Be-
richtigung der Bestellgebühr haften.

ABei der gleichzeitigen Abtragung mehrerer Briefe an denselben Mdressaten
durch Eilboten ist, wenn das Bestellgeld nicht vorausbezahlt ist, dasselbe nur für einen
Briel zu entrichten; bei anderen Sendungen wird das Bestellgeld für jeden Gegenstand
besonders erhoben. Ist das Bestellgeld vorausbezahlt, so tritl eine Erstattung nicht ein.

§. 22.
Wtnnmit I. Wünscht der Absender eines gewöhnlichen oder eingeschriebenen Brieses über die
„r. erfolgte Bestellung eine poslamtliche Bescheinigung zu erhalten, so muß dem Briefe ein

gehörig ausgefüllter Behändigungsschein äußerlich beigefügt und auf der Adresse vermerkt
Aen .Mit Behändigungsschein“. Auf die Außenseite des zusammengefalteten Be-
händigungsscheins ist vom Absender des Briefes die für die Rücksendung erforderliche

beefe * jeßen. In Betreff der Beslellung c. der Briefe mit Behandigungöscheinsiehe§.
I. u“09 Schreiben mithahigungesche werden erhoben:

1) das gewöhnliche Briefporto
2) eine Behändigungsgebühr

a) von 10 Pf., wenn die Absendung von einer Staats-- oder Gemeindebe-
hörde, oder von einem Notar erfol

b) von 20 Pf., wenn die Absendung von Privatpersonen erfolgt,
3) das Porto von 10 Pf. für die Rücksendung des Behändigungsscheins.
Wird die Einschreibung verlangt, so tritt dem Porto zu 1 die Einschreibgebühr
von 20 Pf. hinzu.

Ul. Formulare zu Behändigungsscheinen können bei den Postanstalten zum Preise
von 5 Pf. für je 10 Stück bezogen werden.

S. 23.
#ehadln I. Sendungen, welche nicht den vorstehenden Bestimmungen gemäß adressirt, ver-
wrne, packt und verschlossen sind, können dem Ceinlieferer zur vorschriftemäßigen Adressirung,
r*—*— Verpackung und Verschließung zurückgegeben werden.

* II. Verlangt jedoch der Einlieferer, der ihm geschehenen Bedeutung ungeachtet, die
Beförderung der Sendung in ihrer mangelhaften Beschaffenheit, so muß die Beförderung
insoweit geschehen, als aus den cgerugten Mängeln ein Nachtheil für andere Postgüter
oder eine Störung der Ordnung im Dienstbetriebe nicht zu befürchten ist, der Einlieferer
auch auf Ersatz und Entschädigung verzichtet und diese Verzichtleistung auf der Adresse
durch die Worte: „Auf meine Gefahr“ ausdrückt und unterschreibt. Wird über die
Sendung ein Einlieferungsschein ertheilt, so hat die Postanstalt über die Verzichtleistung
des Einlieferers auf dem Scheine einen Vermerk zu machen.
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Il. Ist aber die Annahme der Sendung auch nicht wegen mangelhafter Beschaffen-
heit beanstandel worden, so hat dennoch der Absender alle die Nachtheile zu vertreten,

welche aus einer vorschriftswidrigen Adressirung, Verpackung und Verschließung leror.gegangen sind. Ebenso hat der Absender den Schaden zu erseen, welcher durch dieB
förderung von Gegenständen entsteht, die von der Pestefördenng ausgeschlossen oder *

Postbeförderung nur bedingt zugelassen sind 9 11 u. 12).
I. Die Einlieferung der mit der Pest z befördernden Sendungen muh, soweit

dieselben nicht in die Briefkasten zu legen sind (Abs. II.), bei den Postanstalten an der
Annahmestelle geschehen.

l Insofern der Umfang und die sonstige Beschaffenheit der betreffenden Gegen-
stände nicht ein Anderes bedingen, sind gewohnliche Briefe, gleichviel, ob frankirt oder

unfranlirt, ferner estarten Drucksachen ann Waarenproben vermittelst der Briefkastenzur Einlieferung zu bringen. Es ist auch gestattet, dergleichen Gegenstände den Yost-begleitern, Postillonen 7 Postfußboten, wenn dieselben sich unterwegs im Dienst be-
finden, zu übergeben.

III. Den Landkriesträgern dürsen auf ihren Bestellungsgängen zur Abgabe bei
der Postanstalt ihres Stationsorts oder zur Bestellung unterwegs die nachbezeichneten
Gegenstände übergeben werden;

hewöhnliche oder einzuschreibende: Briese, Postkarten, Briefe mit Behändigungs-
schein, Drucksachen und Waarenproben,

Postanweisungen,
Sendungen mit Werthangabe, 1 im Einzelnen bis zum Werth= bz. Postvorschuß-Poslvorschußsendungen betrage von 150 Mar

Eine Verpftichtung zur Annahme von Packelsendungen liegt den X— nicht ob.
. Insofern in einzelnen Vczirken die Mitgabe von Postsendungen in einem

weiteren Umfange, als im Abs. II und im Abl. III angegeben, gestattet ist, bewendet
es vorerst bei den desfallsigen besonderen Bestimmun

V. Jeder Landbriefträger führt auf seinem Vestellungsgange ein Annahmebuch
mit sich, in welches derselbe die von ihm angenommenen Sendungen mit Werthangabe,

Einschreibsendungen, Ftaneisnen, gewöhnlichen Packete und Postvorschußsendungeneinzutragen hat. Zum Cintragen dieser Sendungen ist auch der Auflieserer befugt. Die
Ertheilung des Einlieferungoscheins über die vom Landbriefträger angenommenen Sen-
dungen mit Werthaungabe, Einschreibsendungen und Poslanweisungen erfolgt erst durch
die Poslanstalt; der Landbriefträger ist verpflichtet, den Ginlieferungsschein dem Auflieferer,
wenn möglich beim nächsten Bestellungsgange, zu überbringen. Dieselben Grundsätze
gelten auch in Betreff der bei Sendungen mit Postvorschuß nach S. 19 Abs. IV An-
wendung findenden Bescheinigung.

VI. Jurdie von den Landbriefträgern auf ihren Bestellungsgängen eingesammelten
portopflichtigen eischrsennn, sowie für Packetc, Postanweisungen und Briese mit
Werthangabe (Abs.IIlund IV) kommt, wenn diese Gegenstände zur Weitersendungdurch die Postanstalt r Stationsorts des Landbriefträgers nach einer andern Poslau-
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batt sind, außer dem Porto und den sonftigen Gebühren, eine Nebengebühr von 5 Pf.,
welche im Voraus entrichtet werden muß, zur Erhebung.

§. 25.
I. Die Einlieferung bei den Postanstalten muß während der Dienststunden und,

wenn die Versendung des eingelieferten Gegenstandes mil der nächsten dazu geeigneten
Poft erfolgen soll, vor der Schlußzeit dieser Post geschehen.

II. Die Dienftstunden der Postanstalten für den Verkehr mit dem Publikum sindinAllgemeinen
1) in vem Sommer Galbsah (vom 1. April bis letzten September) von 7 Uhr

Morgens bis 1 Uhr Mitaags,2) in dem itrrbleihe #n 1. October bis letzten März) von 8 Uhr
Morgens bis 1 Uhr Mittags, und

3) zu allen Jahreszeiten von 2 Uhr Nachmittags bis 8 Uhr Abends.
Die Ober-Postdirectionen sind jedoch ermächtigt, nach Maßgabe der bestehenden Postver-
bindungen und der sonftigen örtlichen Verhältnisse die Dienststunden zu verlegen, aus-

audehnn oder zu beschränken.
II. An Sonntagen fallen die Dienfistunden von 9 Morgens bis 5 Uhr Nach-

mittags aus. An solchen gesehlichen Feiertagen, welche nicht auf einen Sonntag treffen,
werden die Dienststunden in der Weise beschränkt, daß in der Zeit von 9 Uhr Morgens
bis 5 Uhr Nachmitlags, sowohl des Vormittags als auch des Nachmittags, zwei Stun-
den ausfallen, in der Zwischenfrist aber mindestens während zwei Stunden der Dienst-
verkehr mit dem Publikum ununterbrochen ftattfindet. Die ausfallenden Stunden werden
für jede Postanstalt durch die vorgesetzte Ober Postdirection bestimmt. Die Ober-Post-
directionen können in besonderen Fällen die Beschränkung der Dienststunden an Sonn-

und gnchm beiriuen, zeitweise ganz oder zum Theil außhheben.W. Insofern bei elner Postanstalt eine Einrichtung besteht, welche von den vor.
stehenden, in Bezug auf die Dienststunden, sei es an den Sonn= und gesetlichen Feier-

tagen, sei es an den Wochentagen, als Norm gültigen Beftimmungen abweicht, kann es
dabel bis auf Weiteres sein Bewenden behalten.

. Die von den Oberpostdirectionen in Bezug auf die Dienfistunden der Postan-

flalten efrofenen Festsetzungen müssen zur Kenntniß des Publicums gebracht werden.W ßnP Schlußzeit für die Einlieferung bei den Annahmestellen der Poftanstalten
ritt ein:

1) Für Briefe, Postkarten, Drucksachen oder Waarenproben, über welche dem
Absender ein Einlieferungsschein nicht zu ertheilen ist:

eine viertel bis eine halbe Stunde vor dem planmäßigen Abgange oder
Weitergange der Post.

Bei Postanstalten auf den Eisenbahnhöfen tritt für die bezeichneten
Gegenstände die Schlußgeit erft fünf Minulen vor dem planmäßigen Ab-
gange des betreffenden Zuges ein; auch können diese Gegenstände bis
unmittelbar vor dem Abgange des Zuges in die an den Eisenbahn-Post-
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wagen angebrachten Briefkasten gelegt werden, soweit die Perrons zu-
ängli

2) Für alle anderen Gegenstände
eine Stunde vor dem planmäßigen Abgange oder Weitergange der Post.

VII. In denjenigen Fällen, wo die ordnungsmäßige Bearbeitung der Sendungen
innerhalb der vorstehend bestimmten kurzen Schlußzeiten wegen besonderer örklicher Ver-
hälltnisse nicht ausführbar sein sollte, können die Ober. Posidireetionen eine angemessene
Verlängerung der Schlußzeiten eintreten lassen.

VIII. In jedem Falle werden beie Nesteferterungen auf Eisenbahnen die Schluß-zeiten um so viel verlängert, als erforderlich ist, um die Gegenstände von der Yostan=stalt nach dem Vahnhofe zu befördern und auf dem abetorec selbst überzuladen.
IX. Für Posten, die außerhalb der gewöhnlichen Dienststunden abgehen, bildet der

Ablauf der Dienststunden die Schlußzeit, insofern nicht, nach Maßgabe des Abgangs
der Post, die Schlußzeit nach den vorstehenden Festsetzungen früher eintritt.

Die an oder in den Posthäusern befindlichen Briefkasten müssen bei Eintritt
der Schußzeit jeder Post, und zu den außerhalb der gewöbnlichen Dienststunden abgehenden
Posten auch noch vor deren Abgang, geleert werden. Bei Sendungen, welche in Brief-
kasten fern vom osthause gelegt werden, ist aus Mitbeförderung mit der zunächst ab-
gehenden Post nur insoweit zu rechnen, als die Sendungen nach der gewöhnlichen Zeit
der Leerung der Kasten vor Schluß der betreffenden Posten zum Posthause gelangen.

§. 26.
I. Briefe u. s. w., auf deren Adresse der Frankirungsvermerk durchstrichen, wegge-

schabt oder abgeändert ist, sind bei der Annahme zurückzuweisen. Wenn derartig beschaf-
sene Briese, oder Briefe mit dem Prankirungsvermerke, für welche das Porto durch Post-
werthzeichen nicht entrichtet worden ist, im Briefkasten vorgesunden werden, so wird die
Ungülkigkeit de (Fankirungtverweerk amtlich bescheinigt, und die Briefe werden als un-frankirt behandel

II. Wenn Prie. welche dem Krankirungezwangze unterliegen, von den Absendern
unfrankirt oder ungenügend frankirt in die Briefkasten gelegt worden sind, so werden
diese Briefe am Aufgabeorte zurückbehalten und dem zu ermittelnden Absender behufs der
Frankirung zurückgegeben.

5. 27.
.Die Einlieferung solcher Sendungen, über welche die Postanstalt einen Ein-

lieferungsschein auszustellen hal, wird durch den ertheilten Schein bewiesen, und hat sich
daher der Einlieferer nicht zu entfernen, ohne diesen Schein in Empfang genommen zu
haben. Vermag — gegebenen Falleo — der Absender diesen Schein nicht vorzulegen,
so wird die Einlieferung als nicht geschehen crachtet, wenn dieselbe nicht aus den Büchern
oder Karten ersichtlich ist, oder wenn nicht in anderer Weise überzeugend dargethan wird,
daßdieSendung als eine solche eingeliefert worden ist, für welche die Postverwaltung

Geuäh,leistet.
12“
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II. In Betreff der Eiulieferungsscheine über die von Landbriefträgern eingesammelten
Sendungen gelten die Vorschriften im §. 24 Abs. V.

5. 28.
1 . ie P -- - -

s»Im-»M· bestl Auf welchemqucdscLosllendunqenzulcstenImb,IvtkdvoudekPofibehokde

§·’9
3 I. Die zur Post eingelieferten Sendungen können von dem Absender vor der Zu-

3 stellung an den Adressaten zurückgenommen werden.
durhde II. Die Zurücknahme kann erfolgen am Orte der Aufgabe oder am Bestimmungs-

orte, ausnahmsweise auch r einem Unterwegsorte, insofern dadurch keine Störung desDienstes herbeigeführt wirIII. Die zanunn eeschit an denjenigen, welcher den Einlieferungsschein, wenn
aber ein solcher nicht ertheilt ist, eine von derselben Hand, von welcher die Original-

Atrese der Sendung geschrieben ist, gefertigte Abschrift der Adresse abgiebt.Ist die Sendung bereits abgegangen, so hat derjenige, welcher dieselbe zurück-nerck den Gegenstand bei der Postanstalt des Abgangsorts schriftlich so genau zu be-
zeichnen, daß derselbe unzweifelhaft als der verlangte zu erkennen ist. Die gedachte Post-

ani fertigt das Verlangschreiben aus.V. Soll die Zurückforderung auf telegraphischem Wege geschehen, so darf ein des-
falsiges Telegramm nicht abgesandt, oder demselben Folge gegeben werden, wenn nicht
die Postanstalt des antgekorte amtlich bescheinigt hat, daß der Absender sich als zurZurückforderung berechtigt bei derselben ausgewiesen habe; daß dies geschehen, muß in
dem Telegramm bemerkt sein.

. Ist die Sendung noch nicht abgegangen, so wird von der Postanstalt das

Franco bei iegerer des Briefumschlags bz. der Begleitadresse erslattet.VII. Ist die Sendung bereits abgesandt, so hat der Absender das Porto u. s. w.
wie bei einer gewöhnlichen Rücksendung nach Maßgabe der wirklich zurückgelegten Be-
förderungostrecke zu entrichten.

Kurn.

l b» 1. Auf Verlangen eines sich gehörig ausweisenden Adressaten kann, sofern im ein-
BVeusch von zeluen Falle keiue dem Beamten bekannte Bedenken entgegenstehen, die Aushändigung
bnen 1 einer Sendung an den Ersteren auch an einem Unterwegsorte staltfinden, wenn dadurch

Unieiweegs, keine Ebrung des Dienstes berbeigefühgr wird.
orten. Porto wird nach Maßgabe der wirklich statigehabten Iesförderung be-rechnet. Eine Erstatlung von Porko — frankirte Sendungen findet nicht statt

Shelen. S. 31.
.WWisstl I. Hat das Siegel oder der anderweile Verschluß einer Sendung sich gelöst, so
nB derselbe von dem Postbeamten unter Beidrückung des Postsiegul. und Dinzufügung

der Namensunterschrift des betreffenden Postbeamlen wieder hergestellt.
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II. Ist durch die gänzliche Lösung des Siegels oder anderweiten Verschlusses einer
Sendung mit baarem Gelde oder mit.geldwerthen Papieren die Herausnahme des In-
halts der Sendung möglich geworden, so wird vor Herstellung des Verschlusses erst fest-
gestellt, ob der angegebene Betrag der Sendung noch vorhanden ist.

III. Bei Postanstalten, bei welchen zwei oder mehrere Beamte zugleich im Dienste
anwesend sind, wird zur Herstellung des Verschlußes und bg. zur Feststellung des In-
halts sofort ein zweiter Beamter als Zeuge hinzugerusen. Ist ein zweiter Beamter nicht
im Dienste, jedoch ein Postunterbeamter zugegen, so wird dieser als Zeuge hinzugczogen.

IV. Hat nach den vorstehenden Bestimmungen ein anderweiter Verschluß der Sen-
dung stattgefunden, so ist — wenn es sich um Briefe mit Werthangabe oder um Packete
mit oder ohne Werthangabe handelt — bei Ankunft der Sendung am Bestimmungsorte
der Adressat davon in Kennluiß zu seben und zu ersuchen, zur Eröffnung der Sendung
in Gegenwart eines Postbeamten im Postzimmer innerhalb der zu bestimmenden Frist
sich einzufinden. Leistet der Adressat diesem Ersuchen keine Folge, oder verzichtet
derselbe ausdrücklich auf Eröffnung der Sendung, so ist mit deren Bestellung und
Aushändigung nach Masgabe der folgenden Vorschriften zu verfahren. Etwaige Er-
innerungen, welche der erschienene Adressat bei Eröffnung der Sendung gegen deren
Inhalt erhebt, sind in die Verhandlung aufzunehmen, durch welche der Befund fest-
gestellt wird.

V. Die Postbeamten müssen sich jeder über den Zweck der Eröffnung binaus--
ehenden Einsicht der Sendung enthalten; auch muß über die geschehene Eröffnung einenn aufgenommen werden, in welcher die Veraulassung der Maßregel, der Her-

gang bei derselben und der Erfolg anzugeben find.
VI. Sendungen mit Drucksachen oder mit Waarenproben (F§. 14 und 15) zum

Zwecke der Prüfung über die Zulässigkeit des ermäßigten Portos zu öffnen und einzu-
sehen, sind die Postbeamten auch ohne weiteres Verfahren befugt.

8. 32.
. Die Verbiudlichkeit der Postverwaltung, die angekommenen Gegenstände den

Adressaten sna Haus senden (bestellen) zu lassen, erstreckt sich:1) auf gewöhnliche und eingeschriebene Briefe und Vosteun
2) auf gewöhnliche und eingeschriebene Drucksachen und WMrrrpahroben,
3) auf Postanweisungen,
4) auf die Anlagen zu den Postaufträgen,
5) -auf Begleitadressen zu gewöhnlichen Packeten,
6) auf Ablieserungoscheine (Post-Packetadressen) über Sendungen mit Werthangabe

und über Einschreib-Packete
II. Soweit die Posterwallung die Bestellung nicht übernimmt, müssen Briefe mit

Werthangabe, Packete mit Werthangabe, sowie Einschreib-Packete und ferner die Geld-
belräge auf Grund des Ablieserungsscheins (der Post-Packetadresse, der Postanweisung),
gewöhnliche Packete dagegen auf Grund der behändigten Vegleitadresse von der Post ab-
geholt werden.



80

UlI. Für die Bestellung der gewöhnlichen Packete im Ortsbeftellbezirke wird erhoben:
1) bei den Postämtern:

a) für Packete bis 5 Kiate, einschliehlicigg....10Mg.,b) für schwerere Packkktee::: 15 „2) bei den übrigen Weseginhen:
a) für Packete bis 5 Kilogr. einschließlicggggg 10 9b) für schwerere Packkkeeeeeeeeeee

Gehören zwei oder mehr Sendungen zu einer Fe#leitebrt, so ist für jedes peobta der
Sah von 5 Pf., jed och im Ganzen mindestens so viel, wie für eine einzelne Sendung
im Gewichte über 5 Kilogramm zu erheben.

. Für die Bestellung der Briese mit Werthangate bis zum Betrage von 1500
Mark im Ortsöbestellbezirke werden allgemein5Pf. erhober

n Orten, wo Briefe mit höherer Werbhencale ud —T mit Werthangabe
durch r iriee Voten ausgetragen werden, sind zu erhebetc Briefe mit Werthangabe über 1500 bis 3000 Mornt 10 Pf., über 3000

Mort 20 Dfl.,
5b) für Packete mit Werthangabe: die Sätze für Briefe mit Werthangabe; wenn aber

der Tarif für die Bestellung der gewöhnlichen Packete höhereSite ergiebt,
diese letzteren.

VI. Für die Ueberbringung von Postanweisungen nebst den dazu gehörigen Henbeträgen im Ortsbestellbezirke wird für jede Postanweisung eine Gebühr von 5 Pf.e
boben.

VII. Für das Abtragen der Briefe mit Werthangabe, Packete mit oder ohne Werth-
angabe, Einschreib-Packete und Postanweisungen nebst den zugehörigen Geldbeträgen nach
dem Landbestellbezirke wird ohne Rücksicht auf das Gewicht oder den Werth der bestellten
Gegenstände ein Bestellgeld von 10 Pf. erhobe

VIII. Die Bestellgebühren werden auch von portofreien Sendungen erhoben.
IX. An Einwohner im Orts= oder Landbestellbezirke der Aufgabe-Postanstalt werden

Postsendungen in gleichem Umfange wie an Adressaten im Vereiche anderer Postorte an-
genommen. Wegen der Ausnahme in Betreff der durch Eilboten zu bestellenden Sen-
dungen siehe S. 21 Abs. V.

Für Briefe an Einwohner im Orts= oder bandbestellbalre der Aufgabe-Post.
anstalt kommt im Frankirungsfalle, sowie für Dienstbriefe, eine Gebühr von 5 Pf., im
Nichtfrankirungsfalle eine Gebühr von 10 Pf. zur Erhebung, soweit nicht abweichende
Sätze durch besondere Versügung angeordnet sind. Bei Briefen mit Behändigungsschein
wird für die Rücksendung des Behändigungsscheins keine weitere Gebühr erhoben. Bei
eingeschriebenen Briesen tritt den vorstehenden Säßen die - (5. 16 Abf.A) und bz. die Gebühr für Beschaffung des Rückscheins (F. 16 Abs. IV) hinzu.

. übrigen Sendungen, welche an Einwohner im Orts= oder Landbestell-
bezirke der Aufgabe-Postanftalt eingeliefert werden, unterliegen denselben Taxen (ein-
schließlich der Bestellgebühren), wie die mit den Vosten von weiterher eingegangenen
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gleichartigen Sendungen mit der Maßgabe, daß, soweit bei den Taxen die Entfernung
mit in Betracht kommt, der für die geringste Entfernungsstufe bestimmte Satz in An-

wendung zu Chriugen ist.
I. e Porto- und Gebhrenfreiheit findet bei Behhgungen an Einwohner imOrts. oder ewa der Aufgabe-Postanstalt nicht stat

Xul. Für die Abtragung der im Postwege bezogenen beiiuneen und Zeitschriften
sind sowohl nach dem Ortsbestellbezirke als auch nach dem Landbestellbezirke für jedes
Exemplar jährlich zu entrichten:

a) bei Zeikungen, welche wöchentlich einmal oder seltener bestellt werden 60 Pf.,
5) bei Zeikungen, welche zwei= oder dreimal wöchentlich bestellt werden 1 Mark,
) bei Zeitungen, welche mehrmals, aber nicht öfter als einmal täg-

lich bestellt weden 1 Mark 60 Pfg.,4) bei Zeitungen, welche zweimal täglich bestellt werden 2 Mar
e) für die amtlichen Verordnungsblätter ............. 60 Pf.

Das Zeitungsbestellgeld wird für — Zeitraum im Voraus erhoben, für welchendie Vorausbezahlung für die betreffende Zeitung rc. erfolgt ist. Die Zahl der Bestel-
luge richtet sich danach, wie oft Gelegenhrit zur Bestellung vorhanden ist. Der beiBerechnung des Bestellgeldes sich ergebende Bruchtheil einer Mark ist eintretendenfalls
auf eine durch 5 theilbare Pfennigsumme aufwärts abzurunden.

8. 33.

r 7½ I. Die Postbehörde bestimmt, wie oft 1690 und in welchen Fristen die Orts- unz. briesträger die eingegangenen Briese u. s. w. zu bestellen, und wie oft die Landbrief-
*r Bestellungen nach Hün, an walchen sich Postanstalten nicht befinden, zu bewirken
babeu. Die nach dem Verlangen der Absender „durch Eilboten" zu bestellenden Gegen-
stände (§. 21) müssen in allen Fällen, auch wenn sie zur Nachtzeit eintreffen, ohne Ver-

kehsbestbefenl,werden, sofern nicht vom Absender oder Adressalen ein Anderes ausdrücklichestim
2 —’’- mit dem Vermerk auf der Adresse: „postlagernd“ werden bei der

Postanstalt des Bestimmungsorts einstweilen aufbewahrt (§. 39 Abs. 1 Punkt 3 und 4)
und dem Adressaten behändigt, wenn sich derselbe zur Empfangnahme meldet und auf
Erfordern ausweist.

8. 34.
M, )l I. Die Bestellung burch die Postanstalten erfolgt an den Adressaten selbst oder an
schehen b. dessen Bevollmächtigten. Der Adressat, welcher einen Drilten zur Empfangnahme der

an ihn zu bestellenden Gegenstände bevollmächtigen will, muß die Vollmacht Schriftichauastsllen und in dieser die Gegenstände genau bezeichnen, zu deren Empfangnahme der
Bevollmächligte befugt sein soll. Insofern die Landesgesetze nicht eine besondere Sorm
der Vollmachten vorschreiben, muß die Unterschrift des Machtgebers unter der Vollmacht,
wenn deren Richtigkeit nicht ganz außer Zweisel steht, von einem Beamien, welcher zur
Führung eines amtlichen Siegels berechtigt ist, unter Beidrückung desselben, beglaubigt
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sein. Die Vollmacht muß bei der Poslanstalt, welche die Besiellung ausführen läßt,
niedergelegl werden.

Ist außer dem Adressaten noch ein Anderer, wenn auch nur zur pahern Be-
zeichnung der Wohnung des Adressaten, auf der Adresse genannk, z. B. an A. bei B.,so ist dieser zweite Adressat auch ohne ausdrückliche Ermächtigung als Puan

des Adrefsaten zur Empfangnahme von pwähnichen Briefen, Postkarten, Drucksachenund Waarenproben anzusehen. Ist ein Gasthof als Wohnung des Adressaten auf der
Adresse angegeben, so kann die Bestellung dieser Gegenstände an den Gastwirth auch
in dem Falle ersolgen, daß der Adressat noch nicht eingetroffen ist.

II. Wird der Adressat oder dessen nach den vorstehenden Bestimmungen beslellter
Bevollmächtigter in seiner Wohnung nicht angetroffen, oder wird dem Briesträger oder
Bolen der Zutritt zu ihm nicht gestattet, so erfolgt die Bestellung

der gewöhnlichen Briese, Postkarten, Drucksachen und Waarenproben, sowie der
Vegleitadressen zu gewöhnlichen Packeten (§. 32 Abs. I.) bz. der Packeie selbst

an einen Haus= oder Geschäftsbeamten, ein erwachsenes Familienglied oder sonstigen An-
gehörigen oder an einen Dienstboten des Adressaten bz. des Bevollmächtigten desselben.
Wird Niemand angetroffen, an den hiernach die Bestellung geschehen kann, so erfolgt
dieselbe an den Hauswirth oder au den Wohnungögeber oder an den Thürhüter des
Hauses.

IV. Hat der Adressat oder dessen Bevollmächtigter (Abs. I.) an seiner Wohnung
einen Briefkasten aubringen lassen, so werden gewöhnliche frankirte Briefe, Pofstkarten,
Drucksachen und Waarenproben durch die bestellenden Boten insoweit in den Briefkastengele0t, als dessen Beschaffenheit solches gestatteV. Die Behändigung an dritte Flconen ist unzulässig, wenn es sich um die Be-
tellun

n #r#uschreibsendungen E.
2) Postanweisungen (5.
3) Telegraphischen w. n (5. 18),
4) Poslaufträgen (S.2
5). blirserungaschen 8. 3 ),6)Post.Packetadressenzu eingeschriebenen PacketennndznPaeketennnlWerth

angabe (8. 32 Abs. 1.)handelt, vielmehr müssen de- Gegenstände stets an den Adressaten oder dessen Bevoll-
mächtigten selbst bestellt werden. Sind bei Poslanfträgen mehrere Personen bezeichnet,
so ansolg die Vorzeigung nur an den zuerst genannten Adressaten oder dessen Bevoll-
mächtigte#s die Adresse:

„An A. zu erfragen bei B.“
„An A. abzugeben bei B.“
„An A. im Hause des B.“"
„An A. wohnhaft bei B.“
„An A. logirt bei B.“

so muß die Bestellung jedesmal an den zuerfl ge-
nannnten Adressaten (A.) erfolgen.
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Lautet die Adresse:
„An A. zu Händen des B.“
„An A abzugeben an B.“ so muß die Bestellung jedesmal an den zuletzt
n aux soins do B.“ genannten Adressaten (B.) erfolgen.

e of B.“
Wenn uskue mnrt. „An A. per Adresse bes B.“, so darf die Bestellung sowohl
angea zuerstgenannten Arreffaten 9 als auch an den zuletzt genannten Adressaten (8)
stattfin

VI. Die Bestellung von Elnschreibsendungen darf nur gegen Enmpfangtbelemntuißgeschehen, und hat der Adressat bz. dessen Bevollmächtigter zu diesem Behufe den Ab-
leserungsschei bz. die auf der Rückseite der Post. Packetadresse vorgedruckte Hme#ne zu
unterschreiben

VI. Die Bestellung der Postsendungen an Militärpersonen sowie an Zöglinge
von Erziehungsanstalten, Pensionaten w. erfolgt auf Grund der mit den Militärbehörden

be. den Vorslehern der Erziehungöanstalten getroffenen besonderenAblemmen an die von
den Militärbehörden bz. den Anstaltsvorstehern beauftragten Person

VIII. Die an Kranke in öffentlichen Krankenaustalten garihtet Postsendungen
dürfen an den Vorstand der Krankenanstalt behändigt werden, sofern dem Briesträger
oder Boten der Zutritt zu dem Kranken nicht gestattet wird.

IX. In Betreff der Behändigung von Sendungen durch Eilboten gelten dieselben
Bestimmungen, welche bezüglich der im gewöhnlichen Wege zur Vestellung gelangenden
Sendungen maßgebend sind.

5S. 35.
I. Auf die Bestellung von außergerichtlichen Schreiben mit Behändigungs-

schein finden folgende Bestimmungen Anwendung:Die Behändigungen sollen in der Behausung derjenigen, an welche sie zu
bessgen sind, und bei Haudelslenten in ihren Läden und Schreibstuben
ge

2) Die Behändigung muß an den, auf dem Schreiben benannten Adrefsaten er-
folgen. Wird der bezeichnete Adreffat nicht persönlich angetroffen, so sind ge-
woh nliche Schreiben mit Behändigungsschein.

a) einem seiner erwachsenen Angehörigen,
) in deren Ermangelung einem seiner Dienstboten,
c) wenn es an dergleichen Personen fehlt, und das Schreiben an einen

Haus= oder Grundeigenthümer gerichtet ist, dem Verwaller oder dem Pächter
des Landgutes des Adressaten, endlich

4 in Ermangelung aller dieser Personen
dem Ha

zu behändigen. Die Zustellung darf nicht an unerwachsene Kinder, an
Miether oder an Fremde geschehen. Bei eingeschriebenen Briefen mit Be-
händigungsschein darf die Behändigung nur an den Adressaten selbst oder

13



dessen Bevollmächtigten erfolgen. Den Personen, an welche statt des Adres-
salen behändigt wird, ist zu empfehlen, das Schreiben dem Adressaten ungesäumt
zuzustellen.

3) Der bestellende Bote muß den Behändigungsschein dem Adressaten oder in
dessen Abwesenheit derjeuigen Person, an welche nach den Bestimmungen
unter 2 die Vehändigung auszuführen ist, vorlegen und durch Namensunter-
schrift den Empfang des Schreibens anerkennen lassen.

4) Verweigert der Adressat, oder in dessen Abwesenheit eine der unter Nr. 2 zu
a bis d bezeichneten Personen die Bescheinigung des Empfanges, so ist dies
von dem bestellenden Boten auf dem Behändigungsscheine unter näherer An-
gabe des Grundes zu vermerken.
Wird die Annahme des Schreibens aus dem Grunde verweigert, weil der
Adressat die etwa zum Ansatz gekommenen Beträge an Porto, Vehändigungs-
gebühr #rc. nicht zahlen will, so hindert dieser Umstand allein die Aushän-
digung an den Adressaten nicht, und werden die Beträge in solchem
halle vom Absender eingezogen. Wird die Annahme dagegen aus einem
anderen Grunde verweigert, oder tritt der Fall ein, daß Niemand von den
unter Nr. 2 zu a bis d bezeichueten Personen angetroffen wird: so sind die
von Behörden oder Notaren ausgehenden Schreiben an die Stuben= oder
Hausthür des Adressaten zu befestigen, die von Privatpersonen ausgehenden
Schreiben aber als unbestellbar zu crachten und zurückzusenden. Vevor der
bestellende Vote die Befestigung an die Thür bewirkt, muß er sich davon

überzeugen, daß die Wohnung, an deren Thür die Bekfestigung erfolgen bn
dem Abressaten wirklich (als Miether, Nubnießer oder Eigenthmer ec.) gehört.

II. In Betreff der Bestellung von gerichtlichen Schreiben mit Behändigungs-
schein bewendet es bei den hierüber beslehenden besonderen Bestimmungen.

III. Die Porto= bz. sonstigen Belräge für ein Schreiben mit Behändigungsschein
mälfea sämmtlich entweder von dem Absender oder von dem Adressalen entrichtet werden.

der Absender die Gebühren tragen, so zahlt er bei der Einlieferung ded Schreibensn nur das Porto für die Beförderung des Schreibens nach dem Bestimmungsorte,
die anderen Veträge werden erst auf Grund des vollzogen zurückkommenden Behändigungs-
scheins von dem Absender eingezogen. Jalls die Behändigung nicht ausgeführt werden
kann, kommt nur das Porto für die Besörderung des Schreibend nach dem Beslimmungs-
orte und bz. die Einschreibgebühr zum Ausatz.

— —

r1Lung I. Der Adressat, welcher von der Befugniß, seine Postsendungen abzuholen oder
ten — abholen zu lassen, Gebrauch machen will, muh solches in einer schrifllichen Erklärung
ne-arte, aussprechen und diese Erklärung, in welcher die abzuholenden Gegenstände genau be-

zeichnet sein müssen, bei der Postanstalt niederlegen. Die Hcnistiche Erklärung muß aufgleiche Weise beglaubigt sein, wie die Vollmacht im Fall des §.34Abs. I. Die Aus-
bändigung erfolgt alsdann innerhalb der für den Geschästeverkehr mit dem Publicum
festgesebten Dienststunden (§. 25).



85

U. Insoweit die Postverwaltung die Bestellung von Packeten ohne Werthangabe,
oder von eingeschriebenen Packeten, oder von Sendungen mit Werthangabe, oder von
baaren Geldbeträgen zu Postanweisungen übernommen hat, sind bezüglich der Bestellung:

a) die gewöhnlichen und eingeschriebenen Packete, sowie die Packete mit Werth-
angabe und die dazu gehörigen Begleitadressen, sowie etwaige Ablieferungs-
scheine,

5 die Briefe mit Werthangabe nebst den dazu gehörigen Ablieferungsscheinen,
ßdie Postanweisungen nebst den dazu gehörigen Geldbeträgenje als 55 zusammengehörige Sendung anzusehen.

II. Die mit den Posten ankommenden gewöhnlichen Briefe, Postkarten, Druck.
sachen und Waarenproben müssen für die Abholer eine halbe Stunde nach der Ankunft
zur Ausgabe gestellt werden. Eine Verlängerung dieser Frist ist nur mit Genehmigung
der obersten Postbehörde zulässig.

IV. Bei eingeschriebenen Briefen und Briefen mit Werthangabe wird zunächst nur
der Ablieferungsschein, bei gewöhnlichen und eingeschriebenen Packeten, sowie bei Packeten
mit Werthangabe zunächst nur die Begleitadresse bz. der etwaige Ablieferungsschein an
den Abholer verabfolgt. Bei Postanweisungen wird zunächst nur die Postanweisung ohne

den Belrag dem Abholer ausgehändigt.Die Bestellung erfolgt jedoch, der abgegebenen Erklärung des Adressaten un-

beachtet, duc „Been der Postanstalt:
1 der Absender es verlangt und dieses Verlangen auf der Adresse,z.3.—wanh den Vermerk „durch Eilboten“ rc. ausdrücklich ausgesprochen hat (§.

2) wenn e auf die Bestellung von Briefen mit Behändigungsschein G. 20,

(5. 35):
3) wenn der Adressat nicht am Tage nach der Ankunft, oder wenn er außerhalb

des Orlsbestellbrzirks der Postanstalt wohnt, nicht innerhalb der nächsten
drei Tage den zu bestellenden Gegenstand abholen läßt.

5. 37. ,

samt-di I. Die Auehändigung der gewöhnlichen Packete, soweit dieselben dem Adressaten
##ber Sen- nicht in die Wohnung bestellt werden, erfolgt während der Dienststunden in der Post-
Ueten. Bt anstalt an denjenigen, welcher sich zur Abholung meldet und die zu dem Packele ge-

hörige Begleitadresse zurückgiebt.
Eingeschriebene Sendungen und Sendungen mit Werthangabe, ferner bei Posl-4%zW# anweisungen die auszuzahlenden Geldbeträge werden, insofern die Abholung von der Post

-# ersolgt, an denjenigen ausgehändigk, welcher der Postanstalt den mit dem Namen des
Cupsangebercchiuen unterschriebenen Ablieferungsschein, die Mtte Post. Packetadresseoder bz. die unterschriebene Postamweisung überbringt und aushändigt

Eine Untersuchung über die Aechtheit der Unterschrift 8 des etwa hinzuge-
sügten Siegels unter dem Ablieferungoscheine u. s. w., sowie eine weilere Prüfung der
Berechtigung desjenigen, welcher diesen Schein oder die Begleitadresse überbringt, liegt
der Poslanstalt nach §. 49 des Gesetzes über das Postwesen nicht ob.

13
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IV. Wo die Postverwaltung die Beslellung von Packeten ohne Werthangabe oder
von Sendungen mit Werthangabe übernommen hat, kommen die obigen Vestimmungen
nicht zur Anwendung, vielmehr erfolgt alsdann die Aushändigung der gewöhnlichen
Packete nach Maßgabe der Vorschriften im F. 34 Abs. Il, wogegen die Bestellung der
Sendungen mit Werthangabe, der eingeschriebenen Packele und der Postanweisungsbe-
beträge an den Adressaten oder an dessen Bevollmächtigten gegen Qnittung desselben
stattfindet.

§5 38.
!1. Hat der Adressat seinen Aufenthalts= oder Wohnort verändert, und ist sein

neuer Aufenthalts= oder Wohnort bekannt, so werden ihm gewöhnliche und eingeschriebene
riefe, Postkarten, Drucksachen und Waarenproben, serner Postamweisungen nachgesendet,

wenn er nicht eine andere Bestimmung getroffen hat. Dasselbe gilt von den Postauf-
trägen nebst ihren Anlagen, falls der Absender nicht die sofortige Rücksendung oder die
Weitergabe zur Protesterhebung oder die Absendung an eine andere, namentlich bezeich-
nele Person verlangt hat

II. Bei Packeten, bei Briefen mit Werthangabe, sowie bei Briefen mit Postvor-
schüssen, erfolgt die Nachsendung nur auf Verlangen des Absenders oder, bei vorhandener
Sicherheit für Porto und Auslagen, auch des Adressaten. Der Adressat ist, wenn nicht
schon der Absender die Nachsendung verlangt hat, von dem Vorliegen einer Sendung
amtlich und portofrei in Kenntniß zu setzen.

III. Für Packele, für Briefe mit Werthangabe und für Briese mit Yostvorschuß
wird im Falle der Nachsendung das Porto und bz. auch die Versichernngsgekuhr von
Bestimmungsort zu Bestimmungsort Ageschtagen: der „rtuch von 10 wirdjedoch für die Nachsendung nicht erhoben. Für andere Gegenstände findet ein neuer
Ansatz nicht statt. Einschreib-, Postemreilnd , Postauftrags- und Postvorschuß-Gebühren
werden bei der Nachsendung nicht noch einmal angesetzt.

Wenn eine Person, welche eine Zeitung bei einer Postanstalt bezieht, im Laufe
der Bezugszeit die Ueberweisung der Zeilung auf eine andere Postanstalt verlangt, so
erfolgt die Ueberweisung gegen eine Gebühr von 50 Pf. Die Ueberweisungsgebühr
kommt ebenso oft in Ansatz, als der Bezieher im Laufe der Bezugszeit die Bestimmungs-
Postanstalt gewechselt zu sehen wünscht. Insofern jedoch die Zeitung wieder nach dem
Orte überwiesen wird, wo der Bezug ursprünglich stattgefunden hat, ist für die desfall-
sige Ueberweisung eine nochmalige Gebühr nicht zu erheben.

8. 39.
J. Postsendungen sind für unbeslellbar zu erachten:

1) wenn der Adressat am Bestimmungsorte nicht zu ermitteln und die Nachsen-
dung nach den Vorschriften im §. 38 nicht möglich oder nicht zulässig ist;

2) wenn die Annahme verweigerl wird;
3) wenn die Sendung mit dem Vermerke „postlagernd“ versehen ist und nicht

binnen 3 Monate, vom Tage. des Eintreffens an gerechnet, von der Post
abgeholt wird;



4) wenn es sich um eine Sendung mit Postvorschuß handelt, auch wenn sie

mit „postlagernd“ bezeichnet ist, und die Sendung nicht innerhalb 7 Tage
nach ihrer Ankunft am Bestimmungsorte eingelöst wir

5) wenn bei Postanweisungen innerhalb 7 Tage nach 7 Bestellung oder Ab-
holung der Geldbetrag nicht in Empfang genommen wird;

6) wenn die Sendung Loöse oder Anerbielungen zu einem Glücksspiele enthält,
an welchem der Adressat nach den für ihn geltenden Landesgesetzen sich nicht

betheiligen darf, und wenn eine solche Senduns sofort nach geschehener Er-öffnung an die Post zurückgegebenw
wenn es sich um einen Postauftrag an einen Adressalen haudelt, über dessen
Vermögen das Gemeinschuldverfahren eröffnet ist, und der Absender weder

die Weitergabe zur Protesterhebung noch die Absendung an eine andere,
namentlich bezeichnete bersen verlangt hat.I. Bevor in dem Falle zu Abs. 1 Punkt 1 eine mit einer Begleitadresse versehene

Sendung deshalb als unbeslellbar Woeeschen wird, weil mehrere dem Adressaten gleich-
benannte Personen im Orte sich befinden, und der wirkliche Adressat nicht sicher zu unter-
scheiden ist, muß die Begleitadresse nach dem Aufgabeorte zurückgesandt werden, um dem
Absender, wenn derselbe auf Grund der Begleitadresse ermiktelt werden kann, zur näheren
Bczeichnung des Adressaten zu veranlassen.

III. Alle anderen Postsendungen sind, weun sie als unbestellbar erkannt worden,
ohne Verzug nach dem Aufgabeorte zurückzusenden. Nur bei Sendungen, die einem
schnellen Verderben unterliegen, muß, sofern nach dem Ermeisen der Postanstalt des Be-
stimmungsorts Grund zu der Besorgniß vorhanden ist, daß das Verderben auf dem
Nückwege eintreten werde, von der Rücksendung abgesehen werden, und die Veräußerung

des Inhalta für Rechnung des Absenders erfolgen.
.In allen vorgedachten Fällen ist der Grund der Zurücksendung oder eintre-

tendenfalls, daß und weshalb die Veräußerung erfolgt sei, auf dem Briese bz. auf der
Vegleitadresse zu vermerken.

Die zurückzusendenden Gegenstände dürfen nicht eröffnet sein. Eine Ausnahme
hiervon tritt nur ein, bezüglich der Briefe, welche von einer mit dem Adressaten gleich-
namigen Person irrthümlich geöffnet wurden, und bezüglich der im Abs. 1 unter 6 be-
geichneten Briese. Bei irrihümlicher Eröffuung von Briefen durch gleichnamige Personen
ist übrigens, sofern dies möglich ist, eine von diesen Personen selbst unter Namensunter-
schrift auf die Rückseite des Briefes niederzuschreibende bezügliche Bemerkung beizubringen.

VI. Wenn Absender gewöhnlicher oder eingeschriebener Packete im Falle der Un-
bestellbarkeit derselben die sofortige Rücksendung vermieden zu sehen wünschen, so ist sei-
tens der Absender auf der Adreßseite der Begleitadresie in hervortretender Weise der
Vermerk: „Wenn unbestellbar, Nachricht“ niederzuschreiben, sowie Name und Wohnung
anzugeben. Der Vermerk kann auch mittelst Stempelabdrucks hergestellt werden. Bleibt
ein solches Packet demnächst am Bestimmungsorte unbestellbar, so muß die Poslanstalt
des Bestimmungsorts bei dem Absender aufragen, ob das Packet zurückgeschickt oder an
eine andere Person, sei es an demselben oder an einem anderen Orte des Reichs-Poft-

— —
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gebiels, ausgehändigt werden soll. Für die Benachrichtigung wird das einfache Brief-
porto in Ansatz Hebracht. Die Antwort muß an die rückfragende Postanstalt frankirt ab-
beschickt werden und eine klare Verfügung über das Packet enthalten. Die Bezeichnung
mehrerer Personen, welchen das Packet der Reihe nach zuzuführen sei, ist nicht gestattet.
Geht bei der Postanstalt innerhalb 10 Tage nach Absendung ihrer Anfrage eine Ant-
work nicht ein, so wird das Packet nach dem Aufgabeorte zurückgeschickt. Ist das Packel
auch an den zweiten Adressaten unbestellbar, so kann, wenn der Absender ein bezügliches
Verlangen ausgesprochen hat, vor der Rücksendung noch einmal in derselben Weise die
anderweite Bestimmung des Absenders durch die Postanstalt eingeholt werden. Sollte
alsdann die Bestellung an den dritten Adressaten ebenfalls ohne Erfolg bleiben, so muß
die Rücksendung eintreten.

VII. Für zurückzusendende Packete, Briefe mit Wertkhangabe und Briefe mit Vost-
vorschuß ist das Porto bz. auch die Versicherungsgebühr für die Hin- und für die Rück-
sendung zu entrichten; der Portozuschlag von 10 Pf. wird jedoch für die Rücksendung
nichterhoben. Für andere Gegenstände findel ein neuer Ansaßz nicht statt.— Einschreib-,
Postanweisungs-, Postauftrags= und Postvorschuß.Gebühren verben bei der Abchsendung
nicht noch einmal angesetzt.

S. 4I. Die nach Maßgabe des §F. 39 rn—e und deshalb nach dem Abgangs-

orte wurücsehenden Sendungen werden an den Absender zurückgegeben.II. Bei der Bestellung und Behändigung einer zurückgekommenen Sendung an denermittelten Vn wird nach den für die Bestellung und Aushändigung einer Sendung
an den Adressaten gegebenen Vorschristen verfahren. Der über eine Sendung dem Ab-
sender ertheilte Einlieferungsschein muß bei der Wiederaushändigung der Sendung zurück-
gegeben werden.

III. Kann die Postanstalt am Abgangsorte den Absender nicht ermitteln, so wind
die Sendung an die vorgesetzte Ober-Postdirection eingesandt, welche dieselbe mittelst Stem-
pels als unbestellbar zu bezeichnen und durch Eröffnung den Absender zu ermitteln hat.
Die mit der Eröffnung beauftragten, zur Beobachtung strenger Verschwiegenheit beson-
ders verpflichteten Beamten nehmen Kenntniß von der Unterschrist und von dem Orte,
müssen jedoch jeder weiteren Durchsicht sich enthalten. Die Sendung wird hiernächst
mittelst Siegelmarke oder Dienstsiegel, welche eine entsprechende Inschrift tragen, wieder
verschlossen.

IV. Wird der Absender ermittelt, verweigert derselbe aber die Annahme oder läßt
er innerhalb 14 Tage nach Behändigung der Begleitadresse oder des Ablieferungescheins
oder der Postanweisung die Sendung bz. den Geldbetrag nicht abholen: so können die
Gegenstände zum Besten der Postarmen= bz. Post-Unterstütungskasse verkauft, Briefe und
die zum Verkauf nicht geeigneten werthlosen Gegenstände aber vernichtet werden.

st der Absender nicht zu ermitteln, so werden gewöhnliche Briefe und die zum
Verkauf nicht geeignelen werthlosen Gegenstände nach Verlauf von drei Monaten, vom
Tage des Eingangs derselben bei der Ober-Postdirection gerechnel, vernichtet; dagegen
wird
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I) bei eingeschriebenen Sendungen, ferner bei Briefen mit Werthangabe, oder
bei Briefen, in denen sich bei der Eröffnung Gegenstände von Werth vor-
hefunden haben, ehne datn dieser angegeben worden ist, sowie bei Postan-
weisungen,

2) bei Packeten mit oder ohne Werthangabe
der Absender öffentlich aufgefordert, innerhalb vier Wochen die zwstelan Gegenständein Empfang zu nehmen. Die zu crlassende öffentliche Aufforderung, welche eine genaue
Bezeichnung des Gegenstandes unter Angale des Abgangs- und ##ununnhsruall der
Person des Adressaten und des Tages der Einliescrung enkhalten muß, wird durch Aus-
haug bei der Postanstalt des Abgangsorls und durch einmalige Einrückung in ein dazu
geeignetes amtliches Blatt bekannt gemacht.

Inzwischen lagern die Sendungen auf Gefahr des Absenders. Sachen, welche
dem Verderben ausgesetzt sind, können sosort verkauft werden.

VII. Bleibt die öffentliche Aufforderung ohne Ersfelg, so werden die Sachen ver-
kaust.

VIII. Sind unbestellbare Sendungen in einem fremden Postgebiete zur Post ge-
eben, so werden sie dorthin zurückgeschickt, und es bleibt das weitere Verfahren der frem-den Hostnlenn überlassen.

S. 4
1I. Die Gebühr für den 4½ eines #3# bezüglich eines zur Post ge-

lieserten Gegenstandes beträgt2Für Lausschreiben wegen Ianlite Briefe, Postkarten, Drucksachen oder Waaren-
proben soll diese Gebühr erst nachträglich und nur in denjenigen Bällen erhoben werden,
in welchen die richlig erfolgte Aushändigung der Sendung an den Adressalen festgestellt
wird.

III. Für Laufschreiben wegen anderer Gegenstände ist die Gebühr vor dem Erlaß
des vaufschreibens zu entrichten; die Rückerstatlung erfolgt, wenn sich ergiebl, daß die
Nachfrage durch Verschulden der Post herbeigeführt worden ist.

IV. Für Laufschreiben, welche portofreie Gegenstände betreffen, wird eine Gebühr
nicht erhoben.

8. 42.
I. Die Freimarken werden zu dem Neumwerthe des Stempels an das Publicum

abgelassen.
II. Der Verkaufspreis der gestempelten Briefumschläge beträgt außer dem Neun-

werthe 1 * für das Stück.
l e gestempelten Postlarten werden zu dem Nennwerthe des Stempels an dasPublicum arnngsse

Bei einzelnen größeren Postanstalten werden gestempelte Streifbänder zuà 9f#.e zum Verkause gestellt. Der Abs. findet nur in Mengen von 100 Siück slall, und zwar
mit einem Zuschlage von 35 Pf. für je 100 Stück.



90

ldpt. V. Die Königlich Preußische Staatsdruckerei in Berlin übernimmt die Abstem-
Salast,oheen, pelung von Briefbogen, Briesumschlägen, Streifbändern und Postkarten mit dem Frei-

eseh. markenstempel für das Publicum unter den bei jeder Postanstalt zu ersragenden näheren
8 Vedingungen.#nenst

8. 43.
ue I. Die Postsendungen können, sofern nicht das Gegentheil ausdrücklich bestimmt
esennn ist, nach der Wahl des Absenders frankirt oder unfrankirt zur Post eingeliefert werden.

gen ebbt Zur Frankirung der durch die Brieskasten einzuliefernden Gegenstände (§. 24 Abs. U)
mussen Postwerthzeichen benutzt werdenI. Reicht das am Abgangsorte entrichtete Sranco nicht aus, so wird der Er-
garirnebetde und bz. das Zuschlagporto vom Adrefsaten erhoben. Bei gewöhnlichen
Briesen, Waarenproben und Drucksachen bis zum Gewichte vom 250 Gramm, sowie bei
allen Sendungen vom Auslande gilt die Verweigerung der Nachzahlung des Portos für
eine Verweigerung der Annahme des Briefes 2c. Bei anderen Sendungen kannder
Adressat die Ausfolgung ohne Portozahlung verlangen, wenn er den Absender namhaft
macht und bz. den Briefumschlag oder eine Abschrift davon zurückzunehmen gestattet.
Der sehlende Betrag wird alodann vom Absender eingrzogen.

Ul. Sendungen, welche mit Postwerthzeichen einer fremden Postverwallung fran-
kirt aufgeliefert werden, sind als unfrankirt zu behandeln und die Poslwerthzeichen als
ungültig zu bezeichnen.

. Mird die Annahme eines Gegenstandes von dem Adressaten verweigert, oder
kann der Adressat nicht ermittelt werden, so ist der Absender, selbst wenn er den Gegen-
stand der Sendung nicht zurückuehmen will, verbnuden, das Porto und die Gebühren zu
zahlen.

V. Jür Sendungen, welche erweislich auf der Posl verloren gegangen sind, wird
kein Porto gezahlt und das etwa gezahlte erstattet. Dasselbe gilt von solchen Sendungen,
deren Annahme wegen vorgekommener Beschädigung vom Adressaten verweigert wird,
insoscrn die Beschädigung von der Postverwalkung zu vertreten ist.

. at der Adressat die Sendung angenommen, so ist er, sofernin Vorstehendem
nicht — Anderes bestimmt ist, zur Entrichtung des Portos und der Gebühren werpslichtt,
und kann sich davon durch spätere Rückgabe der Sendung nicht befreien. Die Staats-behörden sind jedoch befugt, auch nach erfolgter Annahme und Eröffnung. hnihn
Sendungen, die Briefumschläge zu dem Zwecke an die Postanstalt zurückzugeben, das
Porto von dem Absender nachträglich einzuziehen, bz. bei Packeten sich dieserhalb schriftlich
an die Postanslalt zu wenden.

VII. InFällen, in welchen das Porto gestundet l- ist dafür monatlich eineSergeeut zu erheben. Dieselbe beträgt 5 Pf. für jede Mark, mindestens aber
Vm. In denjenigen Fällen, in welchen auf Antrag des Betheiligten zur Vermit-

telung der Abgabe der für ihn eingehenden bz. der Einlleserung der von ihm abzu-
sendenden gewöhnlichen Briefe, Postkarten, Drucksachen, Waarenproben und Zeilungen
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mit den vorbeifahrenden Posten verschlossene Taschen bererdert werden, ist für diese Ver-
mittelung eine Gebühr von 50 Pf. für den *’ zu erhebe

ighe
vw, I. Briese und andere Gegenstände #n zur estafettenmäßigen Beförderung nur

gen. bei solchen Postanstalten eingeliefert werden, welche an Orten mit Estafetten-Station sich
befinden, oder welche au Eisenbahnen liegen, deren Züge zur Beförderung der eingelie-
ferten Siung zweckmäßig benutzt werden können. Sendungen, welche ausschließlich auf der Eisenbahn zu befördern sind, werden
zur estafettenmähigen Vesörderung nicht angenommen

1 t 4 III. Mit Estafetten werden nur Gegenstände bie zum Gesammtgewicht von 10
##nete dal Kilogramm befördert. Briese bis zum Gewichte von 250 Gramm müssen in haltbares
erdungen. Papier eingeschlagen, schwerere Briese und Packete aber in Wachsleinwand verpackt, auch

müssen die Briese und Packete in einem solchen Format zur Post eingeliefert werden, daß
sie in der „Asetentasche Raum finden.IV. e Adresse muß der Vorschrift des §. 2 entsprechen.

V. a Werthangabe ist bei Estafeltensendungen nicht zulässig.
VI. Ueber die Estafettensendung erhält der Absender einen Einlieferungsschein.

 Welerde, VII. Die Besörderung geschieht zu Merde oder mittelst eines Kariols. Eisenbahn-
ungeivelst. züge werden, insofern der Absender nicht eine andere Beförderungsweise verlangt hat, be-

nutzt, wenn berechnet werden kann, daß die Estafettensendungen mit denselben ihren Be-
slinmungeon eher oder wenigstens ebeuso früh erreichen, als bei der Beförderung zu Pferde.

49oesso Die durch Estafette eingegangenen Gegenstände müssen ohne Verzug bestellt
nher werden, sefern vom Alsender oder Adressaten nicht ein Anderes bestimmt ist. Sie müssen

derjenigen Person behändigt werden, an welche die Adresse lautet. Wird dies durch be-
sondere Umstände verhindert, so“ kaun die Aushändigung an Haus= und Geschäftsbeamte
oder erwachsene Familienglieder des Adressaten geschehen. Der Empfänger muß dem
leberboinger quittiren und die Stunde des Empfanges bescheinigen.

1! jeden Gegenstand k. ist das Porto und für jede Estafette außerdem eine
46|z-i eí von 1 Mark 50 Pf. zu entrichten.
r* die Postanstalt des Absendungsorts, oder wenn die Estafette aus einem— suemer poen kommt, die zuerst berührte Poststation ist zur Anschung der Ab-

werden. fertgunggböhr berechtigt.Die Zahlung für ein Estafettenpferd, einschließlich des elwa zu benutzenden

Kariolsn (erioigt. nach demselben Satzc, welcher für ein Kurierpferd bestimmt ist (sieheF. 56. abf.1
N. Das eiwaige Chausseegeld, sowie sonstige Wege. #c. Abgaben werden nach

den betreffenden, zur öffenklichen Kenntniß gebrachten Tarifen erhoben.
XIII. Die Nutgebiren werden nach der postmäßigen Entfernung auf dem wirklich

zubepu#ender, Wege berechnet.
Bei Estafetten nach Orten, welche weniger als fünfzehn Wilemettt entfernt
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sind, erfolgt die Berechnung der Gehühren nach den im F. 56 für Extraposten 2c. vor-geschriebenen bezüglichen Grundsähen
XV. Wünscht der Absender einer Estafette, welche nur bis zur nächsten Station

oder nach einem Orte geht, der ohne Pferdewechsel erreicht werden kann, die Rückbe-
förderung der Antwort durch den Postillon, welcher die Estafette überbracht hat, so ist
dieses zulässig, wenn der Postillon den Rückritt innerhalb sechs Stunden nach seiner An-
kunft antreten kann, und zwischen der Ankunft und dem Rückritt mindestens eine Ruhe-
zeit von der Dauer der einfachen Beförderungsfrist gewährt wird. Der Absender der

Estafette muß seinen Wunsch aber gleich bei Aufgabe derselben der Postanstalt zu erkennen
gehen. Für den Rückritt wird dann die Hälste der Rittgebühren entrichtet.

I. Die Erhebung des ibelsoebe, und der sonstigen Wege rc. Abgaben ge-Wstim Falle der Rückbenutzung (Abs.XV)sowohl für den Hin= als für den Rück-
weg. Die Ablertigungsgebühr ist dagegen "zndn eimmal zu entrichten

XVII. Für die Bestellung einer jeden mit Estafette eingehenden Sendung werden
am Bestimmungsorte 50 DPf. erhoben

XVIII. Für die streckenweise Beförderung von Eslafettensendungen auf Eisenbahnenlellen. .anes. wenn wegen mangelnder Postbegleitung ein besonderer Begleiter zur Sicherung

uelen .der S mitgegeben werden muß, an Begleilungskosten erhoben:das Personengeld für die Hinreise des Begleiters auf einem Platze dritter
i b oder wenn mit dem betreffenden Zuge Personen in der dritten Klasse

sich. befördert werden, auf einem Platze der vorhandenen nächst höheren
b) * Fon für die Rückreise den Begleitersg auf einem Matze dritter
. “ Wagelder des Begleiters für jeden angefangenen Tag, welcher zur Hin-

reise des Begleiters und zur Rückreise desselben mit dem nächsten Zuge er-
forderlich ist.

XIX. Der Absender einer Estafettensendung muß sämmtliche Kosten, mit Ausnahme
w des 5 rar, bei der Absendung bezahlen. Können dieselben von der absendendenPostan

werden.
alt nicht genau angegeben werden, so muß ein angemessener Geldbetrag hinterlegt

Abschnitt III.
Personenbeförderung mittelst der Posten.

§. 45.
I. Die Meldung zur Reise mit den ordentlichen Posten kann staltfinden:

a) bei den Postanstalten, oder

b) bei den unterwegs belehenen Zoltestelen welche von den Ober-Posldirectionenöffentlich bekannt gemachtwBei den voltnsolin kann 5% Menng frühestens acht Tage vor dem TageII.
irhet der Abreise und spätestens bei Schluß der Post für die Personenbeförderung geschehen.
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IIll. Der Schluß der Post für die Personenbeförderung tritt ein:
wenn imHauptwagen oder in den bereits gestellten Beiwagen noch Plähe offen sind:fünf Minnten,wenn dieses nicht dur Anu ist, sondern die Gestellung von Beiwagen erforderlich wird:

fünfzehn Minuten
vor der ue Abgangszeit der betreffenden Post.IV. e Meldung muß innerhalb der für den Geschäftsverkehr mit dem Publicum

bestimmten Diensttkundeh, (5. 25) gescheben, kann aber, wenn die Post außerhalb der
Dienststunden abgeht, auch noch gegen die Zeit der Abfertigung der betreffenden Post
erfolgen. Uebrigens darf die Meldung — über die gewöhnliche Schlußzeit der Post
für die Personenbeförderung hinaus — ausnahmsweise noch unmittelbar bis zum Ab-

gange der Post stattfinden, soweit dudurh die pünktliche Absendung derselben nach dem
Ermessen der Vostanstal nicht verzögert wirdV. Erfolgt die Meldung bei einer Postanstalt mit Station, so kann die Annahme
mu dann wegen mangeluden Platzes beanstandet werden, wenn zu der betreffenden Post
Beiwagen überhaupt nicht gestellt werden, und die Pläe im Hauptwagen schon vergeben
oder auf den Unterwegs-Stationen bei Ankunft der ost schon besetzt sind, oder wenn
auf der betreffeuden Station nur eine beschränkte Gestellung von Beiwagen stattfindet.

Ersolgt die Meldung bei einer Postanstalt ohne Station, so findet die An-
nahme nur unter dem Vorbehalt statt, daß in dem Hauptwagen und in den etwa mit-
kommenden Beiwagen noch unbesezte Plätze vorhanden sind.

VII. Bei solchen Posten, zu welchen Beiwagen überhaupt nicht gestellt werden,
können Plät# nach einem vor der nächsten Station belegenen Zwischenorte nur insoweit
vergeben werden, als sich bis zum Abgange der Post zu den vorhandenen Plätzen nicht
Personen gemeldet haben, welche bis zur nächsten Station oder darüber hinaus reisen
wollen. Doch kann der Reisende einen vorhandenen Plat sich dadurch sichern, daß er
bei seiner Melding sogleich das Personengeld bis zur nächsten Station bezahlt.

“ Die Meldung an Haltestellen kann nur dann berücksichtigt werden, wenn
noch unbesezte Plätze im Hauptwagen oder in den Beiwagen offen sind. Der Reisende
muß an diesen Haltestellen, wenn die Post anhält, sofort einsteigen. Gepäck von solchen
Reisenden kann nur insoweit zugelassen werden, als dasselbe ohne Belästigung der anderen
Reisenden im Personenraum leicht untergebracht werden kann. Die Packräume des Wa-
gens dürfen dabei nicht geöffnet werden, auch ist jedes längere Anhalten der Post un-
statthaft." MWönschen Reisende sich die Beförderung mit der Post von einer Postanstalt

ohne Station oder von einer Haltestelle ab zu sichern, so mussen sie sich bei der vor-
liegenden Postanstalt mit Station melden, von dort ab einen Plah nehmen und das
Personengeld dafür erlegen.

8. 46.
I. Von der Reise mit der Post sind ausgeschlossen:

1) Kranke, welche mit epileptischen oder Gemüthsleiden, mit ansteckenden oder
Ekel erregenden Uebeln behaftet sind.

14•



2) Personen, welche durch Trunkenheit, durch unanständiges oder rohes Benehmen,
oder ducch unanständigen oder unreinlichen Anzug Anstoß erregen,3) Gefangen4) erblinlrne Personen ohne Begleiter, und

5) Personen, welche Hunde oder arurs Schießwaffen mit sich führen.
8. 4

Hahrscheln. 1. Geschieht die Meldung zur Reise * ziner Postanstalt, so erhält der Reisende
begen. Entrichtung des Personengeldes den FahrscheI. Bei durchgehenden Posten kann die Mfahrtgzen. nur mit Rücksicht auf die Zeit
des Glrcheé der anschließenden Posten oder Eisenbahnzüge angegeben werden, und es
liegt dem Reisenden ob, die möglichst frühe Abgangszeit zur Nichtschnur zu nehmen.

I. Die Nummer des Fahrscheins richtei sich nach der Reihenfolge, in welcher die
Meldung zur Mitreise geschehen ist; doch sleht es Jedermann frei, bei der Meldung
unter den im Hauptwagen noch unbesezten Plähen sich einen bestimmten Platz zu wählen.

IV. Personen, die sich an Halteslellen gemeldet haben und aufgenommen worden
sind, können einen Fahrschein erst bei der nächsten Postanstalt ausgestellt erhalten, und
haben das Personengeld bei dieser Postanstalt oder, wenn sie nicht so weit fahren, an
den Postschaffner oder Poslillon zu entrichlen.

S. 48.
Grundsätze I. Das Personengeld wird erhoben, entweder

der o a) nach der von dem Reisenden mit der Post zurückzulegenden Entlernung, unter
Anwendung des bei dem Kurse für das Kilometer angeordneten Satz, oder

h) nach dem für einen bestimmten Kurs angeordneten besonderen Sate.
II. Das Personengeld kommt bei der Meldung bis zum Bestimmungsorte zur Er-

hebung kese dieler auf dem Kurse liegt und sich daselbft eine Postanstalt befindet.Reisende seine Reise über den Kurs hinaus oder auf einem Seiten-kurse Mse t kann das Personengeld nur bis zu dem Endpunkte oder bis zu dem
Uebergangöpunkte des Kurses erlegt werden; der Reisende kann auch nur bis zu diesen
Punklen den Fahrschein erhalten und muß sich dort wegen Fortsetzung der Reise von
Neuem melden und einen Platz lösen, sofern nicht Einrichtungen zur Durcherhebung des
Personengeldes getroffen worden sind.

5 Del Nellen IV. Für Plätze, welche bei einer Postanslalt zur Reise bis zu einem zwischen zwei
nach gwilhen. Stationen auf dem Kurse gelegenen Orte (Zwischenorte) genommen werden, konunt, gleich-

viel, ob sich in diesem Zwischenorte eine Postanstalt befindet, oder nicht, das Personen-

** nach der wirklich zurückzulegenden Rilomekerzahl, mindesten jedoch der Vetrag von0 dMf., zur Erhebung.
Bil gun V. Für die Beförderung von Haltestellen ab wird, sofern die dort zugehenden

von vauelier Borsouen sich nicht elwa einen Platz von der vorliegenden Station ab gesichert haben,
das Personengeld nach Maßgabe der wirklichen Entsernung bie zur nächsten Station, oder,
wenn die Reifenden schon vorher an einem Zwischenorte abgehen, bis zu diesem erhoben.
In jedem Falle kommt jedoch mindestens der Betrag von 30 MPf. zur Erhebung.
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VI. Wollen an Haltestellen zugegangene Personen mit derselben Post von der
nächsten Station ab weiter befördert werden, so haben sie dort den Plat für die weitere
Reise zu lösen.

o) dur Rinder. VII. Für ein Kind in dem Alter unler und bis zu drei Jahren wird Personen-
geld nicht erhoben. Das Kind darf jedoch keinen besonderen Wagenplatz einnehmen,
sondern muß auf dem Schooße einer erwachsenen Persoch unter deren Obhut es reist,
mitgenommen werden.

VIII. Für ein Kind in dem Alter von mehr als drei Jahren ist das volle Per-
sonengeld zu erheben, und ein besonderer Plah zu bestimmen. Nehmen jedoch Familien
einen der abgeschlossenen Wagenräume oder auch nur eine Sitzbank ganz ein, so kann
ein Kind bis zum Alter von 8 Jahren unentgeltlich, zwei Kinder aber können für das
Personengeld für nur eine Person befördert werden, insofern die betreffenden Personen
mit den Kindern sich auf die von ihnen bezahlten Sitlätze beschränken. Diese Ver-
günstigung kann nur für den Hauptwagen unbedingt, für Beiwagen aber nur insoweit
zugestanden werden, als auf Beibehaltung der ursprünglichen Plätze zu rechnen ist.

Erltattung 5. 49.
ae I. Die Erstatlung von Personengeld an die Reisenden findet stets statt, wenn die

Postanstalt die durch die Annahme des Reisenden eingegangene Verbindlichkeit ohne dessen
Verschulden nicht erfüllen kann. Die Erstaktung von Personengeld soll auch dann zu-
lässig sein, wenn der Reisende an der Benutzung der Post aus irgend einem anderen
Grunde verhindert ist und die Erstattung mindestend 15 Minuten vor dem planmäßigen
Abgange der Post beantragt.

I. Die Erstallung erfolgt, gegen Rückgabe des Fahrscheins und gegen Quilkung,
mit demjenigen Betrage des Personengeldes, welcher von dem Reisenden für die mit der
Post noch nicht zurückgelegte Strecke erhoben worden ist.

§. 50.
Verbindlich, I. Die Reisenden müssen vor dem Posthaufe oder an den sonft dazu bestimmten
W . Stellen den Wagen besteigen und an diesen Stellen zu der im Fahrschein bezeichneten
befl der a#d. Abgangczeit sich zur Abreise bereit halten, auch den Fahrschein zu ihrem Ausweis bei

reile. sich führen, widrigenfalls sie es sich selbst beizumessen haben, wenn aus dem Grunde,
weil sie sich auf das vom Postillon gegebene Zeichen zur Abfahrt nicht gemeldet haben,
oder weil sie sich über ihre Berechligung zur Mitreise nicht ausweisen können, die Aus-

schließung von der Mit= oder Weiterreise erfolgt und sie des bezahlten Seenenhetenverlustig gehen. Haben dergleichen Personen Reisegepäck auf der Post, so wird solches
bio zu der Poslanstalt, auf welche der Fahrschein lantet, befördert und bis zum Eingange
der weiteren Bestimmung von Seiten der zurückgebliebenen Personen aufbewahrt.

" n K% Ordnung der Plätze im Hauptwagen ergiebt sich aus den Nummern überen Sihzplä
I. In Absicht auf die Folge der Plähe in den Beiwagen gilt als Regel, daß
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zuerst die Ecplätze des Vorderraumes, dann der Vorderbank und der Rückbank des Mit-
telraumes, t in derselben Reihenfolge die Mittelplätze kommenII. t unterwegs ein Reisender ab, so rücken die nach ihm folgenden Personen
sämmtlich um eine Nummer in dem Hauptwagen und in den Beiwagen vor. Leistet
ein Reisender bei einem unterwegs eintretenden Wechsel in den Plätzen auf das Vor-
rücken Verzicht, um den bei seiner Anmeldung gewählten oder ihm ertheilten bisherigen
NPlatz zu behalten, so ist ihm dies, sobald er seinen ursprünglichen Platz im Hauptwagen hat
unbedingt, wenn sich jedoch der Platz in einem Beiwagen befindet, nur so lange gestattet,
als nach Maßgabe der Gesammtzahl der Reisenden noch Beiwagen gestellt werden müssen.
Der erledigte Plah geht alsdann auf den in der Reihenfolge der Fahrscheine zunächst
kommenden Reisenden über, dessesta daß bei weiterer Verzichtleistung der zuletzt einge-schriebene Reisende verpflichtel ist, den soust ledig bleibenden Platz einzunehmen. Ein
Reisender, welcher auf das Vorrücken verzichtet hat, kann bei einer späteren Veränderung
in der Personenzahl und namentlich, wenn die Beiwagen ganz eingehen, auf die frühere
Reihenfolge keinen Anspruch machen, sondern nur uich der freiwillig beibehaltenen Num-
mer vorrücken.

4) Vel d IV. Die bei einer unterwegs gelegenen Postanstalt hinzutretenden Personen stehen
8 den vom Kurse kommenden * weiter eingeschriebenen Reisenden in der Reihenfolge der

wegs gelege, Mätze na eßt sich ein mit der Post angekommener Reisender zu derselben Post weiter

— einschreiben, so verliert er den bis dahin eingenommenen Plah und muß den letzten Plat
1 den dort hinzutretenden und berciks vor ihm angenommenen Reisenden einnehmen.

br . Die Reisenden, welche von einem Kurse auf einen andern übergehen, stehen
 7neschangeenfür den lehteren Kurö bereils eingeschriebenen Reisenden hinsichtlich des Platzes nach.
n Kurg. Etwaige Abweichungen hiervon bei Kursen mit fremden Postanstalten, sowie bei solchen

Kursen, wo eine Durcherhebung des Personengeldes staktfindet, richten sich nach den für
solche Kurse gegebenen besonderen Bestimmungen.

t VI. Reisende, welche die Post nach einem zwischen zwei Stationen belegenen Orte
orten. benutzen wollen, müssen, sobald durch ihren Abgang unterwegs ein Beiwagen eingehen

kann, allen bis zur nächsten Station eingeschriebenen Reisenden nachstehen und die Plätzein dem Jeiwag einnehmen.
et eeleen VII. Reisende, welche von den Postschaffnern oder Postillonen unterwegs an Halte-

n ele- stellen aufgenommen worden sind, stehen bei der Weiterreise über die nächste Station
hinaus den bei dieser zutretenden Reisenden hinsichtlich des Platzes nach.

VIII. Ueber Meinungsverschiedenheiten zwischen den Reisenden wegen der von ihnen ein-
zunehmenden Plätze hat der abfertigende Beamte der Postanstalt nach den vorangeschickten
Grundsätzen zu enlscheiden. Beruhigen sich die Reisenden bei dieser Entscheidung nicht,
so steht ihnen frei, die nochmalige Erörterung der Meinungsverschiedenheit bei dem Vor-
steher der Postanstalt nachzusuchen, sofern solches, ohne den Lauf der Post zu verzögern,
thunlich ist. Der getroffenen Entscheidung haben sich die betreffenden Reisenden, vorbe-
haltlich der Beschwerde, zu unterwerfen.

. 52.

Nelsegepäd. I. Jedem Reisenden ist die Milnahme seines Reisegepäcks insoweit unbeschränkt
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gestattet, als die einzelnen Gegenstände zur Versendung mit der Post geeignet sind (vergl.
§#S. 1, 11 und 12.).

I. Kleine Reisebedürfnisse, welche ohne Belästigung der anderen Reisenden in den
Netzen und Taschen des Wagens oder zwischen den Füßen und unter den Sitzen unter-
gebracht werden können, dürfen die Reisenden unter eigener Aufsicht bei sich führen.

UI. Anderes Reisegepäck muß der Postanstalt zur Verladung übergeben werden.
Die Uebergabe desselben von den Reisenden an Postschaffner und ostillone ist an Orten,
an welchen sich Yostanstalten befinden, unzulässig. Das Reisegepäck muß, wenn dafür
ein bestimmter Werth angegeben wird, den für andere mit der Post zu versendende
Werthgegenstände gegebenen Bestimmungen entsprechend verpackt, versiegelt und bezeichnet
sein; die Bezeichuung muß, außer dem Worte: „Reisegepäck“, den Namen des Reisenden,
den Ort, bis zu welchem die Einschreibung erfolgt ist, und die Werthangabe enthalten.

Bei Aituc ohne Werthangabe bedarf es einer Bezeichnungnicht.V. Das Reisegepäck, soweit dasselbe nicht aus kleinen Nesschedirfnissen besteht,
muß spätestens 15 MAte vor der Abkahrk der betreffenden Post, unter Vorzeigung

l* Fahrscheins, bei der Postanstalt eingeliefert werden. Erfolgt die Einlieserung später,o hat der Reisende auf die Milbeförderung des Gepäcks nur dann zu rechnen, wenn
zean dessen Annahme und Verladung der Abgang der Post nicht verzögert zu werden
braucht. Soweit Reisende von einer Post auf die andere oder von einem Bahnzuge
auf die Post unmittelbar übergehen, wird das Gepäck stets umgeschrieben, so lange es
überhaupt noch möglich ist, den Reisenden zu der Weitersahrt mit der Post, ohne Ver-
säumniß, anzunehmen.

V. Der Reisende erhält über das eingelieferte Reisegepäck eine Vescheinigung (Ge-
päckschein). Der Reisende hat den Gepäckschein aufzubewahren. Die Auslieferung des

Reisegepäcks erfolgt nur gegen Rückgabe des hachaeneS.3I. Jedem Reisenden ist auf das der orn. übergebene Reisegepäck ein Freigewicht

von 15 LKilohramm bewilligt.
Für das Mehrgewicht des Reisegepäcks ist bei der Einlieferung. Ueberstuchtportozu entrichten. Dasselbe beträgt, nach Maßgabe derjenigen Enifernung, welche der Per-

s2#„Erhebung zum Grunde gelegt wird, für jedes Kilogramm oder den über-schießenden Theil eines Kilogramms:
1) bei Beförderungen bis 75 Kilometer 5 Pf., mindestens 25 Pf.;
2) bei Beförderungen über 75 Kilometer 10 Pf., mindestens 50 Pf.

Ul. Wird der Werth des Reisegepäcke nheben, so wird die Versichrungogebuhe
für jedes Stück selbsiständig erhoben. Diese Gebühr beträgt ohne Unterschied der Ent-
fernung und zu jeder Höhe der Webshnnbae 5 M. fürje 300 Mark oder einen #
von 300 Mark, mindestens jedoch 10 Pf.

IV. Ist das Gepäck mehrerer breisne, welche ihre Plätze auf einen Fahrscheingenommen haben, zusammengepackt, so ist bei Ermittelung des Ueberfrachtportos das
Freigewicht für die auf dem Fahrscheine vermerkte Anzahl von Personen nur dann von
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dem Gesammtgewichte des Gepäcks in Abzug zu bringen, wenn die Personen zu einer

und *ms Familie oder zu einem und demselben Hausstande gehören.Erstattung von Ueberfrachtporto und elwaiger Versicherungsgebühr regeltsich nach 2*28 Grundsähen, wie die Erstattung von Personengeld.
5. 54.

nerla n. I. Dem Reisenden kann die Verfügung über das der Post übergebene Reisegepäck
über das #en nur während des Aufenthalts an Orten, wo sich eine Vostanstalt befindet, und gegen

lrvtun. Rückgabe Fier Hinterlegung des Gepäckscheins gestattet werden.
II. Reisende nach Zwischenorten müssen ihr Reisegepäck bei der vorliegenden Post-

anstalt in Empfang nehmen, von wo ab die Postverwaltung dafür Gewähr nicht mehr
leiste

. 55.

1it I. Bei den Postanstalten werden nach Bedürfniß Wart zimmer unterhalten. Der
sialt Aufentha in den Wartezimmern der Postanstalten ist den 8 gestattet:am Abgangsorte: eine Stunde vor der Abgangauf der Reise mit derselben Post: während der Vn igunß auf jeder Station,

3) an den Endpunkten der Reise: eine Stunde nach der Ankunft, und
4) beim Uebergange von einer Post auf die andere: während 3 Stunden,

U. Personen, welche die Reisenden zur Post begleiten oder welche die Ankunft der
Post erwarten wollen, kann der Aufenthalt in den Wartezimmern nur ausnahmsweise und
in geringer Zahl gestattet werden.

III. Beschwerden, welche die Reisenden nicht ummittelbar bei einer Postbehörde an-
bringen wollen, können in ein Beschwerdebuch eingetragen werden. Dieses Buch befindet
sich im Postdienstzimmer und wird den Reisenden auf Verlangen vorgelegt.

S. 56.

W3 7 I. Jeder Reisende steht unter dem Schutze der Postbehörden.Voßeen. II. Andererseits ist es die Pflicht eines jeden Reisenden, sich in die zur Aufrecht-
haltung des Anstandes, der Ordnung und der Sicherheit auf den Poslen und in den
Wartezimmern getroffenen Anordnungen zu fügen.

II. Das Nauchen im Postwagen ist nur gestaltet, wenn sich in demselben Raume
Versonen weiblichen Geschlechlo un befinden, und die anderen Mitreisenden ihre Zu-stimmung zum Rauchen gegeben haben.

1 Reisende, welche die kur Aufrechihaltung des Anstandes, der Ordnung und
der Sicherheit auf den Posten und in den Wartezimmern getroffenen Anordnungen ver-
letzen, können — vorbehaltlich der Bestrafung nach den Landesgesetzen — von der be-
treffenden Postanstalt unterwegs von dem Postschaffner, von der Mit- oder Weiterreise
ausgeschlossen und aus dem Postwagen emfernt werden. Erfolgt die Ausschliehung unter-
wegs, so haben dergleichen Reisende ihr Gepäck bei der nächsten Postanstalt abzuholen.
Sie gehen des gezahlten Personengeldes und des etwaigen Ueberfrachtportos verlustig.
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Extrapost- nnlrierbeforderung.
!I. Die Gestellung von Extrapost= und Vurierpferden kann nur auf den Straßen

« verlangt werden, auf welchen die Postverwaltung es übernommen hat, Reisende mit Er-
trapost- und Kurierpferden zu befördern.

Auf diesen Straßen erstreckt sich die Verpflichtung der Posthalter zur Gestel-
lung von Extrapost- und Kurierpferden nur auf die Beförderung von Reisenden mit
ihrem Gepäck.

II. Ausnahmsweise können jedoch auch zu Fuhren, bei welchen die Beförderung
von Gegenständen die GHauptsache ist, Extrapost- und Kurierpferde gestellt werden, sofern
die Gegenstände von einer Person begleitet und beaufsichtigt werden, und ihre Befärderung

überhaupt zie t und Nachtheil bewerkstelligt werden kann.Die Posthalter sind nicht verpflichtet, zu den eigenen oder gemietheten Pfer-
den der Reisenden Vorspannpferde herzugeben.

58.

I. An Merdegeld sind * jedes Kilometer zu zahlen:
für ein Saorgposips e......................... 20 Asg.für ein Kurierpfreedddddddn.

Das Wagengeld beträgt ohne Unterschied der Galtung des Wagens r
Schlitlens für das Kilometer...10Yffg .

III. Größere, als viersihige Wagen oder Schlitten herzugeben, sind die Posthalter

nicht rpscteeDie Befugniß, Stationswagen zur Weiterreise über den Punkt hinaus zu be-—i wo der nächste Pferdewechsel stattfindet, können Reisende nur durch ein Abklom-
men mit dem Posthalter erlangen, welcher den Wagen herzugeben sich bereit finden läßt,
und dessen Sorge es überlassen bleibt, die Rückbeförderung des ledigen Wagens auf
seine Kosten zu bewirken.

V. Das Bestellgeld beträgt für jeden Extrapost= eoder Kurierwagen auf jeder Sta-
tion 25 Pf. Auf anderen Punkten, als den wirklichen Stationen, findet die Erhebung

der Testelgetühr nicht slatt.das Schmieren eines jeden Wagens, der nicht von der Post gestellt ist,
sind * Pf. zahlen.

VI. Auf Verlangen der Reisenden sind die Posthalter verpflichtet, die Wagen zu
erleuchten. Für die Erleuchtung zweier Laternen werden 20 Pf. für jede Stunde der vor-
schriterihigen Beförderungszeit erhoben. Ueberschießende Minnten werden für eine halbe
Stunde gerechnet. Die Erleuchtungskosten mussen stationoweise da, wo die Erleuchtung
verlangt wird, von den Reisenden vor der Abfahrt mit den anderen Gebühren berichtigt
werden.

VIII. Das etwaige Chausseegeld, sowie die sonstigen Wege- #c. Abgaben werden
nachden betreffenden, zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Tarisen erhoben. Unentgelt-
lich hergegebene Mehrbespamung kommt bei Berechnungdes Chausseegeldes nichtiin etracht
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J——— IX. Das Postillonstrinkgeld beträgt ohne Unterschied der Bespannung für jeden
"“ Postillon für das Kilometer 10 Pf.

Wt- X. Erxtrapostreisende, die sich am Bestimmungsorte ihrer Reise nicht über sechs
zde Stunden aushallen, haben, wenn sie mit den auf der Hinreise benutzten *r*¼ bz.

agen einer Station die Rückfahrt bis zu dieser Station bewirken wollen und sich vor
der Abfahrt darüber erklären, für die Rückfahrt nur die Hälfte der nach den Säßen unter
a,b und g sich ergebenden Beträge zu entrichten, mindestens jedoch für die ganze
Fahrt die Kosten für eine Hinbeförderung von 15 Kilometern. Eine Entschädigung für
das sechsstündige Stilllager des Gespanns und des Yostillons ist nicht zu zahlen. Zwi-
schen der Ankunft und dem Antrilt der Rückfahrt muß den Pferden eine Mcher min-
destens von der Dauer der einfachen Beförderungsfrist gewährt werden. Will der Reisende
auf der Rückfahrt eine andere Straße nehmen, als auf der Hinfahrt, so wird die ganze
Fahrt als eine Rundreise angesehen, auf welche vorstehende Bestimmungen nicht Anwen-
dung finden. Bei Kurierreisen finden die Vergünstigungen für die Rückfahrt nicht stalt.
i XI. Reisende können durch Lauszettel Extrapost= oder Kurierpferde vorausbestellen.

Errapost. Die Wirkung der Pferdebestellung beschränkt sich auf 24 Stunden, für welche der Rei-
*§i rser kiue auch bei unterbliebener Benutzung der K nur das Wartegeld zu zahlen ver-

den ist. In dem Lauszettel muß Ort, Tag und Stunde der Abfahrt, die Zahl der
dde und der Reiseweg mil Benennung der Stationen angegeben, auch bemerkt werden,
ob die Reise im eigenen Wagen erfolgk, oder ob ein offener, ein ganz= oder halbver-
deckter Stationswagen verlangt wird, sowie ob und mit welchen Unterbrechungen die
Reise slattfinden soll. Die Abfassung solcher Lauszektel ist Sache des Reisenden. Die
Postverwaltung hält sich an deujenigen, welcher den Laufzettel mierlcribe hat. Ist
der Reisende nicht am Orte ansässig oder sonst aicht hinlänglich bekannt, so mu er sei-nen Stand und Wohnort angeben. Für Beförderung eines Laufzettess mit den Posten
behufs Vorausbestellung von Exptrapost- oder Kurierpferden ist eine Gebühr nicht zu
enkrichten.

#) Wartegeld. XII. Jeder Extrapostreisende, welcher sich an einem unterwegs gelegenen Orte
länger als eine halbe Stunde aufhallen will, ist verpflichtet, hiervon der betreffenden
Postanstalt vor der Abfahrt Nachricht zu geben. Dauert der Aufenthalt über eine
Stunde, so ist von der fünften Viertelstunde an ein Wartegeld von 25 Pf. für Pferd
und Stunde zu entrichten. Ein längerer Aufenthalt als 24 Stunden darf nicht statt-
finden.

XIIlI. Für vorausbeslellte Pferde ist, wenn von denselben nicht zu der Zeit Gebrauch

gemacht wird, für welche die Vestelluny erfolgt Ka4g Hr ferd und Stunde ein Warte-geld von 25 M. auf die Zeitdes vergeblichen Wara) bei weiterher wenenen Reisenden von n siebzehnten Viertelstunde an ge-

5) bei im Orte befindlichen Reisenden von der fünften Viertelstunde an ge-
echnet,zu entrichten
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1 Abrene XIV. Benubt ein im Orte befindlicher Reisender die beslellten Extrapostpferde nicht,
ung so hat derselbe, wenn die Abbestellung vor der Auspannung erfolgt, keine Entschädigung,

wenn dagegen die Pferde zur Zeit der Abbestellung bereits angespannt waren, den Be-
trag des bestimmungsmäßigen Extrapost. rc., Wagen= und Trinkgeldes für fünf Rilo-
meter, sowie die Beslellgebuhr als Entschädigung zu entrichten.

n XV. Der Reisende kann verlangen, daß ihm auf langen oder soust beschwerlichen
tran1½ Stationen auf vorhergegangene schriftliche Bestellung Pferde und Wagen entgegengesandt

wee n und möglichst auf der Hälfte des Weges, insofern dort ein Unterkommen zu finden ist,
aufgestellt werden. Für die Beförderung solcher Bestellungen mit den Posten ist eine
Gebühr nicht zu entrichten. Die Bestellung muß die Stunde enthalten, zu welcher
die Pferde und Wagen auf dem Umspannungsorte bereil sein sollen. Trifft der Reisende
später ein, so ist von der siebzehnten Viertelstunde an das bestimmungsmäßige Warte-
geld zu zahlen

XVI. Für entgegengesandte Extraposten wird erhoben:
I) das bestimmungsmäßige Extrapost- k., Wagen= und Trinkgeld,

a) wenn die Entfernung von einem Pkerdewechsel zum anderen 15 Kilometer
oder mehr beträgt nach der wirklichen Entfernung,

b) wenn i- weniger als 15 Kilometer beträgt, nach dem Saße für 15Kilome

2) de sl Bestellgebühr, welche von der Postanstalt am Stations-Abgangs-
fzExtrapost zu berechneniFür das Liclerer der ledigen Pferde und rcue wird, wenn mit denselben die Fahrt

nach derjenigen Station, wohin die Pferde gehören, zurückgelegt wird, keine Vergütung
czahlt. Geht aber die Fahrt nach irgend einem anderen Orte, gleichviel, ob auf

einer Poststraße oder außerhalb derselben, so müssen entrichtet werden:
11) für das Hinsenden der ledigen Pferde und Wagen von der Station bis zum

Orte der Abfahrt die Halfte des bestimmungsmäßigen Extrapost= 2c., Wagen-
und Trinkgeldes nach der wirklichen Emfernung,

2) für die Beförderung des Reisenden der volle Betrag dieser bestimmungs-
mäßigen Gebühren,

3) für das Zurückgehen der ledigen Pferde und Wagen von dem Orte ab, wo-
hin die Extrapost 2c. gebracht worden ist, bis zu der Station, zu wescher die
Perde gehören, die Hälfte des bestimmungsmäßigen Extrapost- rc., Wagen-
und Trinkgeldes für denjenigen Theil des Rückweges, der übrig bleit, wenn
die Entsernung abgerechnet wird, auf welcher die Erxtrapost- k. Beförderung
stattgefunden hat.

weni XVII. Für Extraposlen 2c. auf Entfernungen unker 15 Kilomelern werden die
t Gebühren für eine Entfernung von 15 Kilometern erhoben.
met
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2enpe XVIII. Wenn die Reise an einem Orte endigt, welcher nicht über 10 Kilometer
eine #eber hinter oder seitwärts einer Station liegt, so hat der Reisende nicht nöthig, auf der
aines, 1. Lebten Poststation die Pferde zu wechseln, vielmehr müssen ihm auf der vorletzten Sia- die Pferde gleich bio zum Bestimmungsorte gegen Enteichtung der vorgeschriebenenSie für die wirkliche Entsernung, jedoch mindestens für 15 Kilometer gegeben werden.

XIX. Geht die Fahrt von einer Station bz. von einem Eisenbahn-Haltepunkte ab
und über eine Station hinaus, welche nicht über 10 Kilometer vom Abfahrtsorte ent-
fernt liegt, so kann über diese Station ohne Pferdewechsel ebenfalls gegen Entrichtung
der vorgeschriebenen Säte für die wirkliche Entfernung, jedoch mindestens für 15 Kilo-
meter, hinausgefahren werden.

p) e XX. In dem Postdienstzimmer einer jeden zur Gestellung von Extrapost- oder
a Kurierpferden bestimmten Station befindet sich ein Extraposttarif, dessen Vorlegung der

Reisende verlangen und aus welchem derselbe den für jede Station zu zahlenden Belrag
des Postgeldes und aller Rebenkoslen ersehen kann.

.59

— und 1. Die Gebühren für die Extrapost. und Kurierreisen müssen, mit Ausschluß des
 ie#: Trinkgeldes, welches erst nach zurückgelegter Fahrt dem Postillon gezahlt zu werden braucht,

in der Negel stationsweise vor der Abfahrt entrichtet werden.
II. Jedem Reisenden muß über die gezahlten Extrapost- v. Gelder und Nebenkosten

unausgesordert eine Qutttung ertheilt werden. Der Reisende muß sich auf Ersordern
über die geschehene Bezahlung der Extrapost- 2c. Gelder und Rebenkosten durch Vor
zeigung der Quiktung ausweisen und hat solche daher zur Vermeidung von Weiltäufig=
keiten big zu dem Orte bei sich zu führen, bis wohin die Kosten bezahlt sind. Unter-
lät er solches, so hat er unter Umständen zu gewärtigen, daß in zweifelhaften Fällen
seine Beförderung bis zur Aufklärung über die Höhe des eingezahlten Betrages unter-
brochen oder nochmalige Zahlung von ihm verlangt wird.

III. ie Entrichtung der Extrapost. 2c. Gelder für alle Stationen eines
wissen Kurses auf einmal bei der Abfahrt am Abgangsorte ist nur auf solchen Kursen
statthaft, auf welchen wegen der Vorauzbezahlung hierauf berechnete Einrichtungen be-
stehen.

IV. Macht der Reisende von einer solchen Vergünstigung Gebrauch, so hat dersetefür die Besorgung des Rechnungsgeschäfts, und zwar für jede Beförderung, welcheAusstellung eines besonderen Begleilzettels erfordert, eine gleichzeitig mit dem Ermihost=

gelde zu erhebende rühr zu zahlen. Diese Rechnungsgebühr beträgt für Extrapostenund Kuriere 1 Mar
V. Im Fall "v“ Vorausbezahlung werden das Extrapost- c. Geld und sämmt-

liche Rebenkosten, als Wagengeld, Bestellgebühr, Chaussee, Damme, Brücken= und Fähr-
geld von der Postanstalt u oangort für alle Stationen, soweit der Reisende solcheswünscht, voraus erhoben;dasVostillonotrinkgeld jedoch nur dann, wenn dessen Voraus-
bezahlung von dein Nessenden gewünscht wird. Das Schmiergeld und die Erleuchtungs-
kosten werden da bezahlt, wo der Wagen des Reisenden wirklich geschmiert wird, bz. wo
der Posthalter auf Verlangen des Reisenden für Erleuchtung des Wagens sorgt.
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VI. Findet der Reisende sich veranlaßt, unterwegs den ursprünglich beabsichtigten
Weg vor der Ankunft in dem Orte bis wohin die Vorausbezahlung stattgesunden hat,
zu verlassen, oder auf einer Zwischenstation zurückzubleiben, ohne die Reise bis zum Be-
stimmungsorte fortzusepen, so wird das zu viel bezahlte Extrapostgeld 2c. ohne Abzug,
jedoch mit Ausnahme der Rechnungsgebühr, dem Reisenden von derjenigen Postanstalt,
wo derselbe seine Reise ändert oder einstellt, gegen Rückgabe der ihm ertheilten Quittung
und gegen Empfangsbescheinigung über den betreffenden Betrag, erstattet

8. 60.

Die Bespaunung richtet sich nach der Leschaffenhelt der Wege und der Wagen,
sowie dach dem Umfange und der Schwere der LadunFindet der Postschaffner oder der Posthalter die von dem Reisenden bestellte

A##el F für eine normalmäßige Beförderung nicht ausreichend, so ist solches zu-
nächst dem absertigenden Beamten und von diesem dem Reisenden vorzustellen. Kommt keine
Vereinigung zu Stande, so sieht dem Vorsleher der Postanstalt die Entscheidung zu und
bei dieser behält es, unbeschadet des sowohl dem Reisenden als auch dem Posthalter zu-

sehenden Rechtes der Beschwerdeführung bei der Ober-Postdirection, sein Bewenden.IUl. Bei mehr als vier Pferden müssen zwei Postillone gestellt werden.
k61.

I. Sind die Pferde bz. Wagen vorausbestell worden, so müssen sie dergestalt be-

reit#rhalten, * daß zur bestimmten Zeit abgefahren werden kann.
weilerher kommende Reisende müssen die Perde schon vor der Ankuust

aufgeschirrt ##pen, und auf Stationen, auf welchen die Posthalterei über 200 Schritte
vom Posthause entfernt liegt, in der Nähe des letzteren aufgestellt werden.

II. Die Absertigung muß, sofern der Reisende sich nicht länger aushalten will,
bei vorausbeslellten Extraposten innerhalb 10 Minuten, bei Kurierrn innerhalb 5 Mi-
nuten erfolgen. Wird ein Stationswagen verwendet, so tritt diesen Fristen noch so viel
Zeit hinzu, als zur ordnungsmäßigen Auspackung und Befestigung des Reisegepäcks er-
sorderlichist.

IV. Sind Pferde und Wagen nicht vorausbestellt worden, so müssen Extrapoften,b) 6
uovW0 wenn der Reisende einen Wagen mit sich führt, innerhalb einer Viertelstunde, und wenn

1P 068 . ein Stationswagen gestellt werden muß, innerhalb einer halben Stunde, Kurrierreisende
uen. dagegen, welche einen Wagen mit sich führen, innerhalb 10 Minuten und wenn ein

Stationswagengestellt wird, innerhalb 20 Minuten weiterbefördert werden.
Auf Siationen, bei welchen selten Extrapesten und Kuriere vorkommen, und

wo zu deren Beförderung Postpferde nicht besonders unterhalten werden können, müssen

die Reisenden Kisch denjenigen Aufenthalt gefallen lassen, welcher zu Beschaffung der Pferde
n nothwendigi#VI. Atr gehen hinsichtlich der Abfertigung den Extraposten vor.

8. 62.
I. Die Beförderung muß innerhalb der Fristen, welche durch die oberste Post-
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behörde für die Beförderung der Extraposten und Kuriere allgemein vorgeschrieben sind,
erfolgen. Eine, jene Beförderungsfristen enthaltende Uebersicht muß sich in dem Dienst-
zimmer einer jeden zur Gestellung von Extrapost= oder Kurierpferden bestimmten Station

, befinden und dem Reisenden auf Verlangen zur Einsicht vorgelegt werden.
I. Hat auf Verlangen des Reisenden cine Einigung dahin stattgefunden, daß der

kurrtt(Reisende durch eine geringe Anzahl von Pferden befördert wird, als nach dem Umfange
—— der Ladung, sowie nach der Beschaffenheit der Wege und der Wagen eigenklich erforder-

lich waren, so kann derselbe auf das Einhalten der normalmäßigen Beförderungszeit keinen
Anspruch machen.

0)2 UI. Beträgt der zurückzulegende Weg nicht über 20 Kilometer, so darf der Postillon
ohne Verlangen des Reisenden unterwegs nicht anhalten. Bei größerer Entfernung ist
ihm zwar gestatlet, zur Erholung der Pferde einmal anzuhalten jedoch darf dies nichtüber eine Viertelstunde dauern. Auf diesen Aufeuthalt ist bei Feststellung der Veför-
derungsfrist gerücksichtigt worden, und es muß daher einschließlich desselben die vorgeschrie-
bene Beförderungszeit eingehalten werden. Während des Anhaltens darf der Postillon
die Pferde nicht ohne Aussicht lassen.

Wen

Der Postillon muß die vorschristomäßige Dienstkleidung tragen und mit dem
) 0 Voschirn ersehen sein. BDie Hülfsanfpänner haben zu ihrem Ausweis ein von der

oberstn Postbehörde festgesetztes Abgeichen zu tragen.hdns Bei zweispännigem Fuhrwerk gebührt dem Postillon ein Sih auf demWagen.ont. Ist un Natz für ihn, so muß der Neisende ein drittes Pferd nehmen. Bei ganz leich-
tem Zuhrwerk und wenn der leichte Wagen elwa nur mit einem Reisenden beseht ist, der
kein umfangreicheb Gepäck mit sich führt, kann jedoch bei kurzen Stationen eine zwei-
spännige Beförderung auch dann stattfinden, wenn der Postillon vom Saltel fahren muß.
Bei drei- und vierspännigem Fuhrwerk muß der Postillon vom Sattel sahren, wenn ihm
der Reisende keinen Plahz auf dem Wagen gestattet. Bei einer Bespannung mit mehr
als vier Pferden muß stets lang gespannt und vom Sattel gefahren werden, insofern
nicht der Reisende das Fahren vom Bocke verlangt.

e Wechseln III. Das Wechseln der Pferde mit entgegenkommenden Posten darf gar nicht, bei
r*— ler. sich begegnenden Extraposlen aber nur mit ausdrcklicher Einwilligung der beiderseitigen

Reisenden geschehen. Der durch das Wechselu entstehende Aufenthalt muß bei der Fahrt
wieder eingeholt werden. Das Trinkgeld erhält derjenige Postillon, welcher den Rei-
senden auf die Station bringt.

*? s— IV. Der Reisende hat zu bestimmen, ob, bei der Ankunft auf der Stiation, beim
r-5½ Posthause oder bei einem Gasthause oder bei einem Privathause vorgefahren werden soll.

Wird nicht beim Posthause vorgesahren, so muß der Postillon, wenn der Reisende
es verlangt, die Pferde zur Weiterreise bestellen.

2. 8 1 V. Dem Postillon allein gebührt es, die Pierde zu führen. Wenn der Reisende oder
dessen Leute an dem Postillon Thätlichkeiten verüben, so hat der Postillon die Befugniß so-
leich zuhuspamnent Dasselbe gilt, wenn der Reisende die Pferde durch Schläge an-treiben sollte
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8. 64.
Velchwerden. J. Sofern der Extrapost- ##c. Reisende Anlaß zur Beschwerde hat, flehl ihm die

Wahl zu, dieselbe in den Begleitzettel einzutragen, oder sich dazu des Veschwerdebuchs
(5. 55 Abs. Ul) zu bedienen.

F. 65.
I. Gegenwärtige Postordnung trikt am 1. Jannar 1875 in Kraft.
U. Die in derselben enthaltenen Gebührenfäye sind in Mark und Pfennigen der

Reichswährung ausgedrückt.
Verlin, den 18. Deebr. 1874.

Der Reichskanzler.
Fürst v. Bismarck.

 –—. — —

s-Bekanntmach vom 31. December 1874,

die ne der —— — und die Berechnung der Ausfuhrver-
ung für Bier und Branntwein betrUnter Vaugnale auf die Regierungs-Verordnung vom 9. Juli 1874, die Ein-

lührung der Reichsmarkrechnung betreffend (Gesetzzammlung S. 38), wird hierdurch für
das Kursteathum das Folgende zur Nachachtung bekannt gemacht:om 1. Jannar 1875 an sind die Uebergangsabgaben von Vier und
Uronubei mit den in Reichsmünze amgerchieten seitherigen Beträgen, nämlich

von Bier mit 2 Mark (=20Sgr.) pro Hektoliter,
von Vran ntwein mit 13 E 10 Pf. (= 4 Thaler 11 Sgr. pro Hek-
tolitezu eeheben nd ist

2) die Ausfuhr vergütung für Bier mit dem in Reichsmünze umgerechneten
seitherigen Betrage von 1 Mark (— 10 Sgr.) pro Hektoliter zu gewähren:

3) die Ausfuhrvergütung für Branntwein ist vom 1. Januar 1875 an
auch fernerhin bis auf Weiteres unter Zugrundelegung des seitherigen Satzes der Thaler-
währung von

11 Silberpfennigen pro Quart — 1 Sgr. 10 P. für je 1141 Literprocente
Alkohol

zu berechnen, der hiernach in jedem einzelnen Falle zur Rickberhutung gelangende Ge-sammtbetrag aber unter Beachtung der Vorschriften in Art. 14 8. 2 des Reichsmünz-
gesebes vom 9. Juli 1873 (Reichsgesetzblatt von 1873 S. 238) in Mark und Pfennige

Reichsmünze a rchneGreiz, den 31. Donenber 1874.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregicrung.baber.
Me
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